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Dynamische Arbeitshilfe zur Städtebauförderungsrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur 
und Landesplanung StBauFR 2015 vom 26.10.2015 (Amtsblatt für Brandenburg Nummer 48 vom 

02.12.2015 S. 1255 ff) und Einarbeitung der ersten Änderung (Amtsblatt für Brandenburg Nummer 38 vom 

20.09.20.17 S. 843 ff) 
 
Gegenstand der dynamischen Arbeitshilfe sind Erläuterungen zu Richtlinienpassagen und Hin-
weise bezüglich der Deutung durch die Bewilligungsstelle. Die dynamische Arbeitshilfe steht im 
Rang unter der Richtlinie und hat keine Richtlinienqualität. Künftige Änderungen sind vorbehal-
ten. 
 
Stand:  26.06.2018 
 
 

StBauFR 2015 
Dynamische Arbeitshilfe 
Erläuterungen und Auslegungen können durch künftige 

überholt und gestrichen werden. 
 
Städtebauförderungsrichtlinie 2015 (StBauFR 2015) 
Bekanntmachung des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landesplanung vom 26. Oktober 2015,  
veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 48 vom 02.12.2015 
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Anlage 
 
A. Programmbereiche 

B. Handlungsfelder 

B.1 Vorbereitung der Gesamtmaßnahme und durchfüh-
rungsbezogene Untersuchungen und Gutachten 
 

B.2 Begleitung der Gesamtmaßnahme 

B.3 Baumaßnahmen (§ 148 BauGB) 

B.4 Ordnungsmaßnahmen (§ 147 BauGB) 

B.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanla-
gen und Freiflächen 

 

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen  

1.1 Rechtsgrundlagen  

Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB), 
Zweites Kapitel, Besonderes Städtebaurecht, den 
entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwi-
schen dem Bund und den Ländern, dieser Richtli-
nien, des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Brandenburg (VwVfGBbg) sowie der Verwal-
tungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsord-
nung (LHO) Zuwendungen für abgegrenzte städte-
bauliche Gesamtmaßnahmen. 

 

Diese sind nach Maßgabe der §§ 141, 142, 171a, 
171b, 171d, 171e, 172 BauGB oder durch Gemein-
debeschluss räumlich abzugrenzen 

 

Soweit Mittel aus dem Europäischen Strukturfonds 
eingesetzt werden, sind die Besonderen Bestim-
mungen der Europäischen Union zu beachten. 

 

Die Förderung erfolgt im Rahmen der verfügbaren  
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Haushaltsmittel. 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwen-
dungen besteht nicht. 

 

Ausnahmeentscheidungen, die über den Einzelfall 
hinaus von Bedeutung sind, ergehen im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Infrastruktur und 
Landesplanung (MIL) und dem Ministerium der Fi-
nanzen (MdF). 

 

Bei der Begründung und Abwägung von Ausnah-
meentscheidungen sind die Belange der Politikfel-
der Barrierefreiheit, Baukultur, Bürgermitwirkung, 
Klimaschutz und Energieeinsparung vorrangig zu 
berücksichtigen. 

 

1.2 Zuwendungszweck  

Mit den Zuwendungen zur Städtebauförderung un-
terstützt das Land Städte, die ihre Stadtentwicklung 
durch die einheitliche Vorbereitung und Umsetzung 
von Gesamtmaßnahmen mit der Zielsetzung steu-
ern, die gewachsene bauliche Struktur zu erhalten 
und unter Berücksichtigung demografischer Rah-
menbedingungen zeitgemäß fortzuentwickeln, die 
wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten zu stär-
ken sowie die natürlichen Lebensgrundlagen in der 
gebauten Umwelt zu schützen und zu verbessern. 

 

Mit den Zuwendungen soll auch erreicht werden, 
dass die unterschiedlichen sektoralen Ansprüche in 
den Gemeinden sowie die privaten Belange bei der 
Erarbeitung und Fortschreibung eines integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) gegeneinan-
der und untereinander abgewogen und gesamt-
städtisch verbindlich in dem INSEK beschlossen 
werden. 

Zur Definition „INSEK“, „Sanierungsplan“, „Umset-
zungsplan“ vgl. Pkt. 2 „Begriffsbestimmungen“. 
Zur Fördersystematik auf der Grundlage dieser 
Planungen vergleiche Pkt. 14. 

 

Das Land Brandenburg sieht im INSEK der Gemein-
den das zentrale Leitdokument nach § 1 Absatz 6 
Nummer 11 BauGB zur planungsrechtlichen Steue-
rung. 

 

Es dient entsprechend dem Masterplan Starke 
Städte - Stadtumbau des Landes Brandenburg für 
die kommunale Planung als Grundlage für die 
Stadtentwicklung. 

 

Das INSEK ist der verbindliche Rahmen für eine 
Zuwendung der Städtebauförderung. 

 

Auf der Grundlage des INSEK ist ein integrierter 
Ansatz zu verfolgen, der partizipative, integrierte 
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und nachhaltige Strategien zur Nutzung bestehender 
Chancen der jeweiligen Stadtentwicklung umfasst 
und mit dem einer starken Konzentration von wirt-
schaftlichen, ökologischen und sozialen Problemen 
in der Stadt begegnet wird, um so einen Beitrag zur 
Beschäftigung und zum sozialen Zusammenhalt zu 
leisten und die Stadtentwicklung an die demografi-
sche Entwicklung anzupassen. Hierzu sind auch 
die Instrumente der Arbeitsmarktförderung einzu-
beziehen. 

Die auf der Grundlage eines solchen INSEK inhalt-
lich und räumlich abgegrenzten städtebaulichen 
Gesamtmaßnahmen werden entsprechend einer - 
zwischen Gemeinde und Land abgestimmten - 
Zielplanung aus den unterschiedlichen Programm-
bereichen der Städtebauförderung unterstützt, so-
weit die Zielplanung mit den Aussagen und Anfor-
derungen der Verwaltungsvereinbarung zur Städte-
bauförderung in Einklang steht. 

 

Mit den Zuwendungen von Bund und Land zur Städ-
tebauförderung erfolgt eine zeitlich begrenzte Unter-
stützung der Städte bei der zielgerichteten Förde-
rung abgegrenzter Gebiete, deren einheitliche Vor-
bereitung und zügige Durchführung im öffentlichen 
Interesse liegt. 

 

Die Gemeinden setzen ihre Gesamtmaßnahmen 
eigenverantwortlich um und setzen hierzu die Städ-
tebauförderungsmittel im abgestimmten Rahmen 
ein. 

 

Sofern hierbei notwendige Aufgaben nicht direkt in 
den Darstellungen zu den Handlungsfeldern B.1 bis 
B.5 erfasst sind, können sie solche Aufgaben in 
analoger Anwendung im angemessenen Rahmen 
mit Städtebauförderungsmitteln unterstützen, so-
fern dies unter Beachtung der einschlägigen Rege-
lungen des Baugesetzbuches nicht den Regelun-
gen dieser Richtlinie und der Verwaltungsvereinba-
rungen zur Städtebauförderung widerspricht. 

 

Die konkreten und individuell kommunalpolitisch 
erarbeiteten Zielsetzungen der einzelnen Ge-
meinden für ihre Gesamtmaßnahmen sind zu er-
gänzen durch Aussagen für die Zielplanung zu 
den Politikfeldern: 

Diese Politikfelder werden im Rundschreiben des 
LBV Nr. 3/05/2012 vom 10.10.2012 („Praxisre-
geln“) näher erläutert. Die Praxisregeln werden 
dem UPL-Bescheid bzw. UPL-
Änderungsbescheiden als Nebenbestimmung 
(Auflage) beigefügt und sind durch die Kommune 
eigenverantwortlich zu beachten und umzusetzen. 
Die Anwendung der Praxisregeln ist mit Vorlage 
der Zwischenabrechnung durch die Gemeinde zu 
bestätigen. 

- Barrierefreiheit (Berücksichtigung des Gesetzes zu In der Antragstellung auf Zuwendung muss 
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dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativproto-
koll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen vom 21. Dezember 2008 
[BGBl. II S. 1419] und Umsetzung angemessener 
Vorkehrungen ab dem Zeitpunkt gemäß Artikel 2 
dieses Gesetzes); 

durch die Kommune dargestellt werden, dass der 
Grundsatz der Barrierefreiheit  bei der Durchfüh-
rung der Gesamtmaßnahme berücksichtigt wird 
(vgl. Pkt. 5.2.16 und Rundschreiben des LBV Nr. 
3/05/2012 „Praxisregeln“ Anlage 4.1).  

- Baukultur (Erhaltung und Entwicklung der Qualität 
und Identität von Stadtbereichen durch hohe Pla-
nungs- und Verfahrensstandards, insbesondere 
umfassende „integrierte“ Zieldiskussion, Erhaltung 
von denkmalwerter Substanz und Stadtbild, Sicher-
stellung Ideenwettstreit durch Wettbewerbsverfahren 
für wichtige Bauvorhaben, bauliche Qualitätssiche-
rung über geeignete lokale Steuerungsinstrumen-
te); 

 

- Bürgermitwirkung (Bürgerschaftliche Teilhabe an 
den Zielfindungs-, Planungs- und Umsetzungs-
schritten, Sicherstellung der Mitwirkung aller rele-
vanten Interessengruppen der Nutzerinnen und 
Nutzer sowie der Eigentümerin und des Eigentü-
mers bei der Gebietsentwicklung, Delegation von 
Entscheidungs- und Verfügungsbefugnissen auf die 
nichtöffentlichen Akteure, Verknüpfung der Ge-
bietsentwicklung mit sozial- und kulturpolitischen 
Belangen, Schaffung tragfähiger Organisationslö-
sungen für die bürgerorientierte Gebietsentwick-
lung); 

Die Gemeinde soll z.B. auch prüfen, ob den im 
Stadtgebiet vorhandenen Interessengruppen bzw. 
ihren Organisationsformen ein Mitspracherecht 
beim Einsatz der öffentlichen Fördermittel gewährt 
werden kann (Verfügungsfonds / Aktionsfonds, 
vgl. Pkt. 2 und die Punkte B.2.3, B.3.6 und B.5.5). 
Vgl. Rundschreiben des LBV Nr. 3/05/2012 „Pra-
xisregeln“ Anlage 4.3) 

 

- Geschlechtergerechtigkeit und Antidiskriminierung. 
Neben der Berücksichtigung der unter-schiedlichen 
Belange von Männern und Frauen sind auch die 
Belange von Mädchen und Jungen, Älteren und 
Menschen mit Migrationshintergrund vor allem bei 
der Planung und Begleitung der Gesamtmaßnahme 
und bei der Nutzung und Gestaltung von Baumaß-
nahmen sowie der Herstellung und Änderung von 
Erschließungsanlagen und Freiflächen zu beachten; 

 

- Nachhaltigkeit (Ausrichtung der Gebietsentwicklung 
an den Grundsätzen einer Flächen und Ressourcen 
schonenden, dauerhaft angelegten baulich-
räumlichen Stabilisierung, Verwendung umweltge-
rechter, dauerhafter und erneuerungsfähiger Bau-
formen und wiederverwendbarer Baustoffe, Siche-
rung verkehrsarmer Funktionsgefüge); 

Im Abschlussbericht nach Punkt 15.4 hat die 
Gemeinde darzulegen, welche Vorkehrungen und 
Instrumente zur langfristigen Sicherung der städ-
tebaulichen Qualität von Stadtgebieten, die Ge-
genstand einer Gesamtmaßnahme sind, erforder-
lich sind (vgl. Rundschreiben des LBV Nr. 
3/05/2012 „Praxisregeln“ Anlage 4.2). 

- Energetische Erneuerung (Ausrichtung der Ge-
bietsentwicklung an den Zielen der Energieeinspa-
rung, der Verbesserung der Energieeffizienz und 

Zu „energetischer Plausibilitätskontrolle“ und 
„Energiebedarfsausweis“ vgl.  Pkt. B.3.1. 

In der Antragstellung auf Zuwendung  muss die 
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der Stärkung der Anwendung erneuerbarer Ener-
gien, Ausrichtung der energetischen Erneuerungs-
strategie an den Rahmenbedingungen und Poten-
zialen des Stadtgebiets, Einbeziehung der Nutze-
rinnen und Nutzer, der Eigentümerinnen und Eigen-
tümer und Versorger in Aktivierungsstrategien, Ein-
bindung der energetischen Erneuerung in den Kon-
text einer umweltgerechten Stadtentwicklung). 

 

Kommune den Stand zur energetischen Erneue-
rung darstellen (vgl. Pkt. 5.2.15 und Rundschrei-
ben des LBV Nr. 3/05/2012 „Praxisregeln“ Anlage 
4.4).  

2 Begriffsbestimmungen/Förderabsicht und 
strukturelle Fördervoraussetzungen 

 

- Finanzhilfen zur Städtebauförderung werden Ge-
meinden auf der Grundlage der §§ 164a, 164b 
BauGB befristet zur Lenkung ihrer Stadtentwicklung 
auf Antrag gewährt. 

 

Hierdurch soll den Gemeinden eine angemessene 
Reaktion auf erkannte Fehlentwicklungen und im 
Hinblick auf ungenutzte Chancen der Stadtentwick-
lung ermöglicht werden, um zu stabilen und selbst-
tragenden urbanen Strukturen zu gelangen. 

 

Die bewilligten Finanzhilfen von Bund und Land 
sind durch einen gemeindlichen Eigenanteil zu er-
gänzen und müssen zeitgleich zusammen mit die-
sem als Städtebauförderungsmittel im Sinne des § 
164a BauGB und entsprechend den Regelungen 
dieser Richtlinie eingesetzt werden. Die Summe der 
hierfür über die geschätzte Laufzeit der Gesamt-
maßnahme vorgesehenen Städtebauförderungsmit-
tel wird als abgestimmter „Förderrahmen“ in die 
Kosten- und Finanzierungsübersicht und die Be-
gleitinformationen (Summe der Einnahmen - davon 
Städtebauförderungsmittel) eingestellt. 

 

- Städtebauliche Gesamtmaßnahmen stellen den 
Zuwendungsgegenstand der Städtebauförderung 
dar und können Sanierungsmaßnahmen, Stadtum-
baumaßnahmen, Maßnahmen der Sozialen Stadt, 
Maßnahmen Aktive Stadtzentren und andere sein, 
die in fest umgrenzten Gebieten (Förderkulissen) 
liegen und die zur integrierten Behebung städtebau-
licher und sozialer Missstände, zur städtebaulichen 
Neuordnung oder zur Behebung von städtebauli-
chen Funktionsverlusten mit einer konkreten Zielset-
zung gemeinsam durch Stadt, Land und Bund geför-
dert werden (vgl. § 164a BauGB). 

 

- Unter „integriert“ ist vorrangig die inhaltlich ver-
knüpfte Berücksichtigung aller relevanten Themen 
der Stadtentwicklung und planerischen Beeinflus-
sung zu verstehen: von Gender bis Energie, von 
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Chancen bis Risiken, von Nachhaltigkeit bis Folge-
kosten, von Missstandsbeseitigung bis soziale Ge-
rechtigkeit. Darüber hinaus jedoch auch die hiermit 
verbundenen zeitlichen, räumlichen und organisato-
rischen Aspekte. 

- Einzelvorhaben sind die im Rahmen der städtebau-
lichen Zielplanung dargestellten Investitions- und 
sonstigen Vorhaben, durch deren Realisierung die 
Zielsetzung der Gesamtmaßnahme erreicht wird. 

 

 Nach Bestätigung im Umsetzungsplan kann ein 
Einzelvorhaben durchgeführt werden und ist nach 
erfolgter baulicher Fertigstellung durch eine 
Schlussrechnungsprüfung auch abrechnungstech-
nisch durch die Gemeinde abzuschließen und mit 
diesen Kosten in die Abrechnung der Gesamtmaß-
nahme einzubeziehen. 

 

- Städtebauliches Sondervermögen 

 Für jede städtebauliche Gesamtmaßnahme ist nur 
ein Sondervermögen der Gemeinde zu bilden. So-
weit die Gemeinde einen Träger mit der Durchfüh-
rung der Gesamtmaßnahme beauftragt, wird das 
Sondervermögen als Treuhandvermögen gemäß § 
160 beziehungsweise § 167 Absatz 2 BauGB von 
dem Träger verwaltet. 

 

Die Gesamtmaßnahme ist aus diesem Sonderver-
mögen der Gemeinde zu finanzieren, das heißt, die 
abgestimmten, mit dem Umsetzungsplan bestätig-
ten Einzelvorhaben werden durch die Gemeinde 
vollständig oder anteilig aus diesem Sondervermö-
gen finanziert. 

 

Es ist in Form einer zentralen Gegenüberstellung 
aller der städtebaulichen Gesamtmaßnahme zuzu-
ordnenden Einnahmen und Ausgaben jährlich zu 
führen. 

 

Die Städtebauförderung berücksichtigt Ausgaben, 
die der Gemeinde durch die Vorbereitung und Durch-
führung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme ent-
stehen. Näheres ergibt sich aus Nummer 6.4.2 ff. 

 

 

 Einnahmen, die die Gemeinde im Zusammenhang 
mit der Durchführung der städtebaulichen Gesamt-
maßnahme erlösen kann, sind vorrangig zu verwen-
den. Zur Definition „Einnahmen“ vgl. Nummer 6.6.3. 

 

Das Sondervermögen dient bis zu seiner Auflösung 
durch die Schlussabrechnung ausschließlich der De-
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ckung aller nach dieser Richtlinie zuwendungsfähi-
gen Ausgaben der Gesamtmaßnahme (Gesamtde-
ckungsprinzip). 

 Zur Gesamtmaßnahmefinanzierung hat die Gemein-
de Drittmittel vorrangig einzusetzen. Hierbei sind 
diese nicht nur auf diejenigen Kostenbestandteile zu 
konzentrieren, die in der Städtebauförderung nicht 
förderfähig sind (vgl. Nummer 6.4.2 Absatz 2). 

 

- Zuwendungsempfängerin: sind Gemeinden, die eine 
städtebauliche Gesamtmaßnahme durchführen. 

 

- Programmbereich: Entsprechend der Verwaltungs-
vereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen 
des Bundes an die Länder nach Artikel 104b des 
Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maß-
nahmen (VV-Städtebauförderung) erfolgt die Gewäh-
rung der Bundesfinanzhilfen für verschiedene pro-
grammatische Schwerpunkte. Die Gewährung von 
Zuwendungen nach dieser Richtlinie greift diese Pro-
grammschwerpunkte auf. Zuwendungen zur Städte-
bauförderung werden derzeit in den Programmberei-
chen Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Städte-
baulicher Denkmalschutz, die Soziale Stadt, Stadtum-
bau Ost und Aktive Stadtzentren sowie zur Förderung 
kleinerer Städte und der überörtlichen Zusammenar-
beit gewährt. 

 

- Förderrahmen: Voraussichtlicher Gesamtrahmen an 
Städtebauförderungsmitteln (Bundes- und Landesmit-
tel und gemeindlicher Eigenanteil, entsprechend § 
164a BauGB), den die Gemeinde in der Gesamt-
maßnahme einsetzen wird. Mit dem Förderrahmen 
wird auch indirekt der Gesamtrahmen der erforderli-
chen Zuwendungen zur Städtebauförderung über 
den gesamten Durchführungszeitraum der städte-
baulichen Gesamtmaßnahme festgelegt, vorbehalt-
lich der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln in künfti-
gen Programmjahren. 

 

- Ein integriertes Stadtentwicklungskonzept gibt einen 
Gesamtüberblick zur Stadtentwicklung über einen 
Zeitraum von ca. zehn Jahren konkret und weiteren 
zehn Jahren strategisch im demografischen Kontext 
und stellt den verbindlichen planerischen gesamt-
städtischen Überbau auf gesamtstädtischer Ebene 
dar. Es wird somit insgesamt ein Zeitraum von ca. 20 
Jahren betrachtet. 

vgl. auch Arbeitshilfe zur Erstellung und Fort-
schreibung von Integrierten Stadtentwicklungs-
konzepten (INSEK) im Land Brandenburg (Aktua-
lisierung und Fortschreibung der Arbeitshilfe von 
Dezember 2006) des Ministeriums für Infrastruktur 
und Landwirtschaft von November 2012 

Es umfasst die Gesamtstadt und ist nicht auf Förder-
kulissen und zuwendungsfähige Projekte zu be-
schränken, sondern umfasst die Wechselwirkungen 
zwischen den sektoralen Schwerpunkten wie zum 
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Beispiel Wirtschaft, Verkehr, Bildung, Kultur und Da-
seinsvorsorge, und ist auf wesentliche Analysen und 
Kernaussagen zu beschränken (so kurz wie möglich, 
so detailliert wie nötig). 

Es setzt sich zusammen aus einer plausiblen Ablei-
tungs- und Begründungskette aus den aufeinander 
aufbauenden Bearbeitungsebenen 

- Bestandsanalyse und Prognose einschließlich 
SWOT-Analyse 

- zentralem langfristigen Stadtleit-
bild/Entwicklungszielen 

- Umsetzungsstrategie 
- zentralen Vorhaben 
- städtebaulicher Kalkulation (gegebenenfalls). 

 

 Zur Darstellung stadtübergreifender Funktionszu-
sammenhänge ist die Darstellungsebene des Mittel-
bereichsentwicklungskonzeptes erforderlich. Insbe-
sondere für gemeindeübergreifende Förderbelange 
(zum Beispiel im Teilprogramm „Kleinere Städte und 
überörtliche Zusammenarbeit“) ist dieser Betrach-
tungsumfang zur Einschätzung des Förderumfangs 
erforderlich. 

 

- Die städtebauliche Zielplanung trifft Aussagen zu 
den gesamtmaßnahmebezogenen Zielen, Strategien 
und Handlungsfeldern. Unter Nummer 5.2 werden 
derartige Fachbeiträge für die Programmbereiche als 
Zuwendungsvoraussetzung gefordert. 

 

 Die städtebauliche Zielplanung stellt die inhaltliche 
Grundlage für die Förderung von Gesamtmaßnah-
men dar und ist aus dem INSEK zu entwickeln. 

 

 Die städtebauliche Zielplanung der Gemeinde muss 
die übergeordneten Zielsetzungen des Zuwendungs-
zwecks zur Erreichung beziehungsweise Sicherstel-
lung von  Barrierefreiheit, Baukultur, Bürgermitwir-
kung, Nachhaltigkeit und Energetischer Erneuerung 
berücksichtigen und, soweit im Sinne einer stimmi-
gen städtebaulichen Entwicklung erforderlich, nach-
vollziehbar gegeneinander abwägen. 

 

 Für gemeindeübergreifende Förderungen wie zum 
Beispiel im Rahmen des Programms zur Förderung 
kleinerer Städte und der überörtlichen Zusammenar-
beit (KLS) ist eine entsprechende übergreifende 
Zielplanung für die Teilgebiete der Gesamtmaßnah-
me erforderlich. 

 

- Umsetzungsplan: Der Umsetzungsplan stellt alle 
Vorhaben einer Gesamtmaßnahme dar, die mit den 
schätzungsweise zur Verfügung stehenden Städte-

Vgl. hierzu  Pkt. 14.1.4 
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baufördermitteln innerhalb eines definierten Dreijah-
reszeitraums umgesetzt werden sollen. Er wird er-
gänzt durch eine tabellarische Darstellung. Die dar-
gestellten Vorhaben müssen aus dem INSEK (vgl. 
Nummer 10) und aus der daraus resultierenden städ-
tebaulichen Zielplanung (zum Beispiel Stadtumbaus-
trategie, bisheriger Sanierungsplan, Integriertes 
Handlungskonzept) nachvollziehbar abgeleitet sein. 
Zur Nachvollziehbarkeit des städtebaulichen Ge-
samtzusammenhanges sind darüber hinaus auch 
wichtige Maßnahmen darzustellen, die nicht über die 
Städtebauförderung gefördert werden (Nummer 
14.1.3). Der Umsetzungsplan wird durch das LBV mit 
Bescheid bestätigt und ist rechtzeitig fortzuschrei-
ben, um die kontinuierliche und zügige Durchführung 
der Gesamtmaßnahme zu gewährleisten. Spätes-
tens mit der Fortschreibung des Umsetzungsplans ist 
auch die Kosten- und Finanzierungsübersicht zur 
Zielplanung fortzuschreiben (siehe Nummer 5.2.2). 

- Integrierter Umsetzungsplan: beinhaltet alle Ge-
samtmaßnahmen der Städtebauförderung, die inner-
halb der Gemeinde gefördert werden unter gleichzei-
tiger nachrichtlicher Benennung von wichtigen im 
Zusammenhang stehenden Fördermaßnahmen an-
derer Förderprogramme. Der integrierte Umset-
zungsplan wird ergänzt durch eine tabellarische 
Maßnahmenliste über alle investiven Richtlinien so-
wie weiteren Finanzierungsbausteine (Nummer 
14.2.1). Sofern Zuwendungen aus mehreren Pro-
grammbereichen eingesetzt werden, sind diese dar-
zustellen (Nummer 14.2.2 - Städtebauliche Kalkulati-
on). 

 

- Es wird zwischen einem Drei-Jahres-
Umsetzungsplan und einem abschließenden Umset-
zungsplan als Sonderfall unterschieden. 

 

- Ein Drei-Jahres-Umsetzungsplan wird von 
den Gemeinden abgefordert, bei denen die 
umzusetzenden Vorhaben noch nicht ab-
schließend abgestimmt sind und deshalb vo-
raussichtlich Nachsteuerungen nach drei Jah-
ren erforderlich werden. 

 

- Ein abschließender Umsetzungsplan über 
das Restprogramm wird von den Gemeinden 
abgefordert, bei denen die Ziele der Ge-
samtmaßnahme, die noch umgesetzt werden 
sollen, städtebaulich, finanziell und in der Pri-
orität einvernehmlich zwischen Landesamt für 
Bauen und Verkehr (LBV) und Gemeinde be-
reits abgestimmt sind. Auch für Gesamtmaß-
nahmen, die sich nur noch über Einnahmen 
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finanzieren, ist ein abschließender Umset-
zungsplan aufzustellen. 

- Der „Katalog förderfähiger Maßnahmen und Kosten“ 
(Kostenkatalog) stellt eine regionalisierte Baukosten-
sammlung für typische, bestandsorientierte Bauvor-
haben innerhalb der Stadterneuerung dar. Die Ge-
meinden konkretisieren auf seiner Grundlage den fi-
nanziellen Umfang der Städtebauförderung für die 
abgestimmten Einzelvorhaben im Sinne der Zielpla-
nung und nach den abgestimmten und beschiede-
nen Umsetzungsplänen.  

 

- Verfügungsfonds: Zur stärkeren Beteiligung und 
Mitwirkung der Akteure kann die Gemeinde einen 
Verfügungsfonds innerhalb der Gesamtmaßnahme 
einrichten. Ziel ist es, privates Engagement und pri-
vate Mittel für den Erhalt und die Entwicklung zentra-
ler städtischer Bereiche zu aktivieren sowie Stadttei-
le mit besonderem Handlungsbedarf (§ 171e 
BauGB) zu unterstützen. 

 

Vgl. hierzu Pkt. B.2.3, B.3.6 und B.5.5 mit den 
entsprechenden Erläuterungen der dynamischen 
Arbeitshilfe 

 

Bezüglich der Förderkonditionen ist zu beachten, 
dass die Mittel aus dem Verfügungsfonds „ledig-
lich“ die Städtebaufördermittel ersetzen (vgl. auch 
die Regelungen der NBest- UPL zu den Förder-
konditionen, die ebenso für die Maßnahmen an-
zuwenden sind, die über einen Verfügungsfonds 
finanziert werden sollen. D.h. der Fördersatz 
ergibt sich aus den Bestimmungen zu den jeweili-
gen Handlungsfeldern). 

 

 Ein solcher Fonds, über dessen Mitteleinsatz ein 
lokales Gremium entscheidet, kann mit maximal 50 
Prozent Städtebauförderungsmitteln von Bund, Land 
und Gemeinde finanziert werden. Voraussetzung für 
die Gewährung der Zuwendung ist jedoch, dass 
mindestens 50 Prozent der restlichen Mittel von der 
Wirtschaft, von Immobilien- und Standortgemein-
schaften, von Privaten und/oder aus zusätzlichen 
Mitteln der Gemeinde in den Fonds eingestellt wer-
den. 

Die Kofinanzierung der Städtebaufördermittel 
erfolgt auf der Fondsebene, d. h. die Kofinanzie-
rungsmittel sind im Vorfeld in den Fonds einzu-
stellen. Eine Verfahrensweise, in der der Verfü-
gungsfonds 50 % fördert und die nicht durch den 
Verfügungsfonds finanzierten Projektkosten vom 
Antragsteller aufzubringen bzw. nachzuweisen 
sind, ist nicht zulässig. 
 

Im Gegensatz hierzu kann ein an das Gebietsma-
nagement gekoppelter „Aktionsfonds“ im Förderbe-
reich der Sozialen Stadt zur Unterstützung der Mit-
wirkung von Betroffenen zu 100 Prozent aus Städte-
bauförderungsmitteln finanziert werden. 

 

 

 Mit den Mitteln des Verfügungsfonds können kleintei-
lige, ergänzende beziehungsweise zusätzliche Maß-
nahmen auf Grundlage der Regelungen der Städte-
bauförderungsrichtlinie finanziert werden. Begonne-
ne Vorhaben sowie Bewirtschaftungs-, Pflege- und 
Instandhaltungskosten sind im Rahmen von Verfü-
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gungsfonds nicht förderfähig. 

 Gleichzeitig soll die Kooperation und Selbstorganisa-
tion unterschiedlicher Akteure im Stadtteil/Quartier 
gestärkt werden durch die Bildung eines lokalen 
Gremiums, das über die Verwendung des Verfü-
gungsfonds entscheidet (zum Beispiel lokale 
Standortgemeinschaften). 

 

 Die mit dem Verfügungsfonds verfolgten Zielsetzun-
gen sind in der städtebaulichen Zielplanung der Ge-
samtmaßnahme darzustellen. 

 

 Der Verfügungsfonds kann kleinteilige Förderabsich-
ten der drei Handlungsfelder (B.2, B.3, B.5) umfas-
sen und ist entsprechend dieser Gliederung im Um-
setzungsplan separat darzustellen und abzurechnen. 
Der Fördersatz ergibt sich aus den Bestimmungen 
zu den jeweiligen Handlungsfeldern. 

 

 Er ist Teil des städtebaulichen Sondervermögens 
nach Nummer 14.5.1.  

 

 Für jede Gesamtmaßnahme kann nur ein Verfü-
gungsfonds gebildet und gefördert werden. 

 

3 Zuwendungsgegenstand  

3.1 Städtebauliche Gesamtmaßnahme  

Bei der Städtebauförderung ist die jeweilige städtebauliche 
Gesamtmaßnahme als Einheit Gegenstand der Zuwen-
dung. 

 

Die verwendbaren Städtebauförderungsmittel setzen sich 
aus diesen Zuwendungen und dem in den Programmbe-
reichen unterschiedlich hohen Eigenanteil der geförderten 
Städte zusammen. Die Städtebauförderungsmittel sind 
insbesondere zur Umsetzung der kommunalen Aufgaben 
der Städte einzusetzen entsprechend den Handlungsfel-
dern B.1 bis B.5 (siehe Anlage). 

 

Zur Berücksichtigung der vielfachen Verknüpfungen im 
baulich-räumlichen Kontext und gegenseitigen Abhängigkei-
ten in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Hinsicht 
werden die Finanzhilfen nicht direkt für die Förderung von 
Einzelvorhaben gewährt, sondern zur Umsetzung von 
Gesamtmaßnahmen, die das vorhandene städtische Be-
ziehungs- und Abhängigkeitsgeflecht aufgreifen und deren 
räumlicher Umfang und inhaltlicher Zusammenhang vor 
Beginn der Förderung mit dem Land abgestimmt wird. 

 

Gefördert wird die städtebauliche Entwicklung und Gestal-
tung eines Gebietes, das unter Beachtung der dafür gel-
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tenden Grundsätze abgegrenzt worden ist und für dessen 
Verbesserung ein Bündel von Einzelvorhaben notwendig 
ist (Grundsatz der Förderung der Gesamtmaßnahme als 
Einheit). 

Gefördert werden die Ausgaben der Gemeinde, die ihr 
unter Berücksichtigung städtebaulich maßnahmebedingter 
Einnahmen bei der einheitlichen Vorbereitung und zügigen 
Durchführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme 
entstehen (siehe Nummer 6). 

 

Die kommunale Zielsetzung bei der Steuerung der städte-
baulichen Entwicklung muss sein, die gewachsene bauli-
che Struktur der Städte und Gemeinden zu erhalten und 
unter Berücksichtigung demografischer Rahmenbedingun-
gen zeitgemäß fortzuentwickeln, die wirtschaftlichen Entfal-
tungsmöglichkeiten durch städtebauliche Maßnahmen zu 
stärken sowie die natürlichen Lebensgrundlagen in der 
gebauten Umwelt zu schützen und zu verbessern. 

 

Besondere Beachtung soll hierbei die Entwicklung der 
Innenstädte finden. Die Stärkung der Innenstädte muss 
neben der baulichen Erneuerung auch deren funktionale 
Stabilisierung umfassen. Hierbei sollen insbesondere auch 
baukulturelle Anforderungen und die spezifischen Belange 
von Klimaschutz und Energieeinsparung berücksichtigt 
werden. 

 

Ziel einer gesteuerten, nachhaltigen städtebaulichen Ent-
wicklung jeder Gemeinde muss sein, die sozialen, demo-
grafischen, wirtschaftlichen und umweltrelevanten Anfor-
derungen in ihrem Zuständigkeitsbereich miteinander in 
Einklang zu bringen und dabei die besonderen Anforde-
rungen einzelner Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel 
Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen. 

 

Deshalb sind zumindest folgende Themenfelder in ihrem 
Bezug zur jeweiligen Stadtentwicklung bei Planung, Vor-
bereitung und Umsetzung der Gesamtmaßnahme und der 
eingebundenen konkreten Projekte angemessen zu be-
rücksichtigen: 

 

- Die demografische Entwicklung im Land Branden-
burg verläuft unterschiedlich. Während die Einwoh-
nerzahlen im engeren Verflechtungsraum mit der 
Bundeshauptstadt Berlin meist wachsen, sind im äu-
ßeren Entwicklungsraum deutliche Schrumpfungs-
tendenzen festzustellen. Parallel wird der Anteil älte-
rer Menschen an der Bevölkerung größer. Teilweise 
nimmt die absolute Zahl älterer Menschen zu, selbst 
bei insgesamt rückläufiger Einwohnerentwicklung. 
Beim Einsatz von Städtebauförderungsmitteln ist die 
absehbare demografische Veränderung der künfti-
gen Bedarfe zu berücksichtigen, sowohl bei der 
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Schaffung und Erneuerung der sozialen und techni-
schen Infrastruktur in den Kommunen als auch bei 
der Erneuerung von Wohngebäuden. 

- Die Belange der Baukultur sind zu wahren, insbe-
sondere die Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit, die 
Erhaltung des kulturellen Erbes, die Nutzbarkeit und 
gesellschaftliche Akzeptanz, die Wirtschaftlichkeit 
und die dem spezifischen Ort angemessene Gestalt-
qualität der Projekte. Um diese Merkmale auszutarie-
ren, bedarf es des kontinuierlichen Dialogs zwischen 
allen am Planungs- und Bauprozess Beteiligten mit 
den Nutzerinnen beziehungsweise Nutzern. Der 
Bürgerbeteiligung und der Durchführung von quali-
tätssichernden Verfahren, zum Beispiel Planungs-
wettbewerben nach RPW 2013, kommt eine hohe 
Bedeutung zu. 

 

- Bei geförderten städtebaulichen Gesamtmaßnahmen 
sind die Geschlechtergerechtigkeit und die Antidis-
kriminierung zu beachten. Neben der gleichberech-
tigten Berücksichtigung von Männern und Frauen ist 
dabei insbesondere das Gesetz zu dem Überein-
kommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 
2006 über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. 
Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen vom 21. Dezember 2008 (BGBl. II S. 1419) 
einzuhalten. Hierzu sind angemessene Vorkehrun-
gen ab dem Zeitpunkt gemäß Artikel 2 dieses Geset-
zes zu treffen. 

 

- Der Klimaschutz und die Erhöhung der Energieeffizi-
enz sind aufgrund des globalen Klimawandels von 
großer gesellschaftlicher Bedeutung. Mit dem Ein-
satz von Städtebauförderungsmitteln muss auf 
kommunaler Ebene ein Beitrag zur Minderung der 
CO2-Emissionen und zur Erhöhung der Energieeffi-
zienz geleistet werden. Dies kann insbesondere 
durch die energetische Sanierung von Gebäuden 
und/oder durch eine Umstellung von Heizungsanla-
gen auf regenerative Energien beziehungsweise 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgen. 

 

Der aus dieser angemessenen Berücksichtigung resultie-
rende finanzielle Mehraufwand wird bei der Abstimmung 
des Förderrahmens berücksichtigt. 

 

3.2 Ersatz- und Ergänzungsgebiete, Vorhaben 
außerhalb von Gesamtmaßnahmen 

 

3.2.1 Für Ausgaben in Ersatz- und Ergänzungsgebie-
ten (§ 142 Absatz 2 BauGB) gelten die Vor-

 



 
 

Seite 15 von 84 

StBauFR 2015 
Dynamische Arbeitshilfe 
Erläuterungen und Auslegungen können durch künftige 

überholt und gestrichen werden. 
schriften über die Förderung von städtebauli-
chen Gesamtmaßnahmen entsprechend. 

3.2.2 Ausgaben für Erschließungsanlagen, Ersatzan-
lagen und Ersatzbauten sowie Gemeinbedarfs- 
und Folgeeinrichtungen sind einschließlich der 
Aufwendungen für den Grunderwerb auch au-
ßerhalb der städtebaulichen Gesamtmaßnah-
me zuwendungsfähig (§ 147 Satz 3, § 148 Ab-
satz 1 Satz 2 BauGB), wenn sie der städtebau-
lichen Gesamtmaßnahme dienen (siehe auch 
Anlage, Nummer B.3.4.2). Die Festlegung ei-
nes Ersatz- oder Ergänzungsgebiets ist aus 
förderrechtlicher Sicht nicht zwingend. 

 

3.3 Sonstige Vorhaben  

3.3.1 Zuwendungsfähig ist die Vor- und Zwischenfi-
nanzierung von Einzelvorhaben anderer Finan-
zierungsträger innerhalb geförderter Gesamt-
maßnahmen durch die Gemeinde bei Vorhaben 

 

- die eine andere öffentliche Stelle als die 
Gemeinde auf anderer rechtlicher Grund-
lage durchführt oder finanziert, dazu kurz-
fristig jedoch nicht in der Lage ist, 

 

- der Gemeinde oder eines Dritten anstelle 
der Gemeinde, zu deren Finanzierung ei-
ne andere öffentliche Stelle auf anderer 
rechtlicher Grundlage oder üblicherweise 
Fördermittel gewährt. 

 

3.3.1.1 Voraussetzung für eine solche Förderung ist, 
dass 

 

3.3.1.1.1 es sich um ein durch die städtebauliche Ge-
samtmaßnahme bedingtes oder mit ihr zusam-
menhängendes Einzelvorhaben handelt, 

 

3.3.1.1.2 die Durchführung des Einzelvorhabens im Zu-
sammenhang mit der städtebaulichen Ge-
samtmaßnahme vordringlich ist, 

 

3.3.1.1.3 die andere Stelle schriftlich erklärt hat,  

- dass die für das Einzelvorhaben maßge-
benden Finanzierungs- oder Zuwen-
dungsvoraussetzungen erfüllt sind, 

 

- dass die gegebenenfalls erforderliche Zu-
stimmung zum vorzeitigen Baubeginn er-
teilt wurde, 
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- wann voraussichtlich die endgültigen Fi-
nanzierungs- oder Fördermittel der Ge-
meinde zur Verfügung gestellt werden, 

 

3.3.1.1.4 das LBV dieser Förderung schriftlich zuge-
stimmt hat. 

 

3.3.1.2 Die endgültigen Finanzierungs- oder Fördermit-
tel anderer Finanzierungsträger sind als städte-
baulich maßnahmebedingte Einnahme zu be-
handeln; zum Wertansatz vgl. Nummer 
15.5.6.2. 

 

3.3.2 Zuwendungsfähig sind auch Ausgaben für 
innovative Vorhaben, durch die ermittelte Prob-
leme vermindert und erkennbare Chancen mit 
konkretem Bezug zur jeweiligen Stadtentwick-
lung genutzt werden können (Experimentier-
klausel). 

 

3.3.2.1 Voraussetzung für die Förderung ist, dass  

3.3.2.1.1 es sich um ein durch die städtebauliche Ge-
samtmaßnahme bedingtes oder mit ihr zusam-
menhängendes Einzelvorhaben handelt, 

 

3.3.2.1.2 die Durchführung des Einzelvorhabens im Zu-
sammenhang mit der städtebaulichen Ge-
samtmaßnahme vordringlich ist, 

 

3.3.2.1.3 das LBV unter Beteiligung des MIL dieser För-
derung schriftlich zugestimmt hat. 

 

4 Zuwendungsempfängerin  

4.1 Zuwendungsempfängerinnen sind Gemeinden, die 
eine städtebauliche Gesamtmaßnahme durchfüh-
ren. 

 

4.2 Die Zuwendungsempfängerinnen verwenden die 
Zuwendungen zusammen mit ihrem Eigenanteil als 
Städtebauförderungsmittel über den Weg des Son-
dervermögens. Nach Maßgabe dieser Richtlinie 
kann dies auch für Ausgaben von zuwendungsfähi-
gen Einzelvorhaben, die ein Dritter (dies gilt auch 
für die Akteure im Zusammenhang mit einem Ver-
fügungsfonds nach den Handlungsfeldern 
B.2/B.3/B.5 der Anlage, siehe hierzu Nummer 2.3) 
durchführt, geschehen. Dabei ist sicherzustellen, 
dass die für die Zuwendungsempfängerin maßge-
benden Bestimmungen, soweit zutreffend, auch 
dem Dritten auferlegt werden und dass insbesonde-
re die Regelungen über die Rückforderung, Verzin-

Ausschluss der Mittelweiterleitung an die Land-
kreise: Eine Förderung der Kosten der Landkreise 
ist rechtlich nicht möglich, da die Gemeinde ge-
genüber dem Landkreis keine städtebaulichen 
Gebote (z.B. Mod.- Inst.- Gebot nach § 177 
BauGB) anordnen kann.  

 

Vgl. zu Verfügungsfonds auch  Pkt. 2, Anstrich 14 
und die Pkt. B.2.3, B.3.6 und B.5.5 mit den ent-
sprechenden Erläuterungen der dynamischen 
Arbeitshilfe 
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sung und Belegaufbewahrung angewendet werden. 

5 Zuwendungsvoraussetzungen  

5.1 Voraussetzung für die Gewährung der Zuwen-
dung ist, dass die städtebauliche Gesamtmaß-
nahme in das Förderprogramm eines Pro-
grammbereiches aufgenommen ist. 

 

5.2 Wesentliche Voraussetzungen für die Pro-
grammaufnahme sind, dass 

 

5.2.1 die städtebauliche Gesamtmaßnahme durch 
die Stadt je nach Erfordernis als Sanierungs-
maßnahmen (§ 142 BauGB), Stadtumbaumaß-
nahmen (§ 171a BauGB), Maßnahmen der So-
zialen Stadt (§ 171e BauGB) oder als Erhal-
tungsmaßnahmen (§ 172 BauGB) mit entspre-
chenden Anforderungen festgelegt wurde, so-
weit in Nummer B.1 der Anlage nichts Abwei-
chendes geregelt ist, und die einheitliche Vor-
bereitung und zügige Umsetzung der Gesamt-
maßnahme durch die Gemeinde sichergestellt 
ist, und 

 

5.2.2 eine bestätigte (bei Neuaufnahme auch eine 
vorläufige) Kosten- und Finanzierungsübersicht 

 

5.2.3 sowie zumindest ein Entwurf (bei Neuaufnah-
me) für eine städtebauliche Zielplanung als 
Grundlage für einen Umsetzungsplan (siehe 
Nummer 14) vorliegen. 

 

 Die für diese Förderung vorauszusetzenden 
Zielsetzungen muss die Gemeinde aus einem 
gesamtstädtischen integrierten Stadtentwick-
lungskonzept (INSEK) hergeleitet haben. 

 

 Sofern die Förderung einer gemeindeübergrei-
fenden Zusammenarbeit erfolgt, muss das IN-
SEK auch diesen gemeindeübergreifenden Zu-
sammenhang darstellen und zwischen den 
Gemeinden abgestimmt sein. 

 

 Die mit der Förderung der Gesamtmaßnahmen 
verfolgte Zielsetzung muss in der Zielplanung 
hinreichend konkret formuliert und abgestimmt 
sein, um gemäß den Anforderungen von Bund 
und Land evaluiert werden zu können (siehe 
Nummer 15.1). 

 

 Die städtebauliche Zielplanung der Gemeinde 
muss die übergeordneten Zielsetzungen des 
Zuwendungszwecks zur Erreichung bezie-
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hungsweise Sicherstellung von Barrierefreiheit, 
Baukultur, Bürgermitwirkung, Nachhaltigkeit 
und Energetischer Erneuerung berücksichtigen 
und, soweit im Sinne einer stimmigen städte-
baulichen Entwicklung erforderlich, nachvoll-
ziehbar gegeneinander abwägen. 

5.2.4 städtebaulich maßnahmebedingte Einnahmen 
(Definition siehe unter Nummer 6.6.3) zur De-
ckung zuwendungsfähiger Ausgaben nicht aus-
reichend zur Verfügung stehen, 

 

5.2.5 die städtebauliche Gesamtmaßnahme des 
Programmbereiches Stadtumbau (§ 171a 
BauGB) auf der Grundlage einer städtebauli-
chen Zielplanung nach § 171b Absatz 2 BauGB 
durchgeführt wird, die bei Förderung im Teil-
programm Sanierung - Sicherung - Erwerb 
auch eine Altbauaktivierungsstrategie enthalten 
muss, 

 

5.2.6 die städtebauliche Gesamtmaßnahme des 
Programmbereiches der Sozialen Stadt durch 
ein gebietsbezogenes, integriertes Entwick-
lungskonzept nach § 171e Absatz 4 BauGB in 
Verbindung mit dem Leitfaden zur Ausgestal-
tung der Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ 
der Konferenz der für Städtebau, Bau- und 
Wohnungswesen zuständigen Minister und Se-
natoren und Ministerinnen und Senatorinnen 
der Länder (ARGEBAU) in der Fassung vom 
29. August 2005 begleitet wird, 

 

5.2.7 die städtebauliche Gesamtmaßnahme des 
Programmbereiches Aktive Stadtzentren auf 
der Grundlage eines gebietsbezogenen, städ-
tebaulichen Entwicklungskonzeptes analog § 
171b Absatz 2 BauGB durchgeführt wird, 

 

5.2.8 die städtebauliche Gesamtmaßnahme des 
Programmbereiches Städtebaulicher Denkmal-
schutz auf der Grundlage einer städtebaulichen 
Erhaltungssatzung gemäß § 172 BauGB oder 
auf Grundlage einer Sanierungssatzung gemäß 
§ 142 BauGB, zu deren Sanierungszielen die 
Erhaltung der baukulturell wertvollen Bausub-
stanz gehört, und einer städtebaulichen Ziel-
planung durchgeführt wird,  

 

5.2.9 die städtebauliche Gesamtmaßnahme des 
Programmbereiches Kleinere Städte und 
überörtliche Zusammenarbeit auf Grundlage ei-
ner überörtlichen, zwischen den beteiligten 
Gemeinden abgestimmten städtebaulichen 
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Zielplanung für die Teilgebiete der Gesamt-
maßnahme durchgeführt wird, 

5.2.10 zur Aufwertung des Gebietes die städtebauli-
chen Missstände und erkannten sonstigen 
Problemlagen umfassend angegangen werden, 

 

5.2.11 die städtebauliche Gesamtmaßnahme vor allem 
darauf abzielt, das Gebiet in seinen Funktionen 
zu verbessern und dabei auch eine gute städ-
tebauliche Gestaltung angestrebt wird, 

 

5.2.12 die städtebauliche Gesamtmaßnahme plane-
risch ausreichend vorbereitet ist; dazu sind vor 
allem die städtebaulichen Missstände zu erhe-
ben, die städtebaulichen Ziele zu bestimmen, 
die Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen 
festzustellen, eine Abstimmung mit den berühr-
ten Trägern öffentlicher Belange durchzufüh-
ren, soweit dies erforderlich ist, und die voraus-
sichtlichen Ausgaben zu ermitteln, 

 

5.2.13 die Gemeinde die städtebaulichen Ziele in ei-
nem angemessenen Zeitraum verwirklichen 
kann und will (Zügigkeitsgebot nach § 136 
BauGB), 

 

5.2.14 ein INSEK vorliegt, mit dem die Gemeinde ihre 
zukünftig geplante nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung mit den wirtschaftlichen, ökologi-
schen und sozialen Anforderungen unter Be-
rücksichtigung der Erfordernisse der Raumord-
nung und der baukulturellen Anforderungen 
miteinander in Einklang gebracht hat (siehe 
auch unter Nummer 10),  

 

5.2.15 die städtebauliche Gesamtmaßnahme auf 
Grundlage einer Energiestrategie durchgeführt 
wird, in der die Möglichkeiten zur Erhöhung der 
gebietsbezogenen Energieeffizienz, der Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes und der Erhöhung 
des Anteils der erneuerbaren Energien, auch 
über den Förderzeitraum hinaus, dargestellt 
werden, 

 

Durch die Kommune muss im Programmantrag 
bestätigt werden, dass eine kommunale Energie-
strategie für die antragstellende Gemeinde vor-
liegt. Es müssen wesentliche Ergebnisse dieser 
Strategie dargestellt werden, sie ist Vorausset-
zung für die Erteilung eines Zuwendungsbeschei-
des. Liegt sie bei derzeit laufenden Gesamtmaß-
nahmen nicht vor, müssen im Programmantrag 
die wesentlichen Ergebnisse bzw. Zwischener-
gebnisse der eingeleiteten Erarbeitung dargestellt 
werden (vgl. auch Pkt. 17.6 sowie Rundschreiben 
des LBV Nr. 3/05/2012 „Praxisregeln“). 

5.2.16 bei der Vorbereitung und Umsetzung der städ-
tebaulichen Gesamtmaßnahme das Gesetz 
zum Übereinkommen der Vereinten Nationen 
vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen sowie zu dem 

Im jährlichen Programmantrag muss durch die 
Kommune dargestellt werden, dass der Grundsatz 
der Barrierefreiheit bei der Durchführung der Ge-
samtmaßnahme berücksichtigt wird (vgl. auch 
Rundschreiben des LBV Nr. 3/05/2012 „Praxisre-
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Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 
zum Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen vom 21. Dezember 2008 (BGBl. II S. 
1419) berücksichtigt wird, 

geln“). 

 

5.2.17 die Gemeinde die Berücksichtigung baukultu-
reller Anforderungen durch geeignete Regelun-
gen sicherstellt, 

 

5.2.18 die Gemeinde bei der Vorbereitung und Umset-
zung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme 
die Qualitätssicherung insbesondere im Hin-
blick auf die Themenfelder Partizipation und 
Barrierefreiheit sowie Klimaschutz und Ener-
gieeinsparung sicherstellt und dies nachweisen 
kann. 

 

 

5.3 Bei vergleichbarer Qualität erhalten Maßnah-
men in den Regionalen Wachstumskernen 
(RWK) Vorrang. 

 

5.4 Bei der Vergabe von Aufträgen sind die verga-
berechtlichen Vorschriften zu beachten und an-
zuwenden. 

Kosten, die durch die Beauftragung eines geeig-
neten Unternehmens zum Zwecke der Beratung 
und Vorbereitung des Vergabeverfahrens im Sin-
ne des § 7 der Verordnung über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV 
vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624)) entstehen, 
werden im Rahmen des konkreten Einzelvorha-
bens (gem. den Handlungsfeldern B.3 bis B.5) 
bzw. des jeweiligen Kontingents (gem. B.1 – B.2) 
anerkannt. Die Gemeinde prüft den notwendigen 
Umfang dieser Leistungen eigenverantwortlich. 

5.5 Die Zuwendungsempfängerin nach Nummer 
4.1 hat zum Nachweis einer positiven Verände-
rung im Verlauf der Durchführung des Pro-
gramms eine Erfolgskontrolle beziehungsweise 
Evaluation im Zusammenhang mit den Sach-
standsberichten und Begleitinformationen 
durchzuführen. Hierzu sind die auf elektroni-
schem Weg bereitgestellten Begleitinformatio-
nen und Abfragen des Monitoring jährlich aus-
zufüllen. Näheres wird gesondert geregelt. 

 

6 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung  

6.1 Zuwendungsart: Projektförderung 

Projekt in diesem Sinne ist die jeweilige städte-
bauliche Gesamtmaßnahme. 

 

6.2 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung  
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6.3 Form und Höhe der Zuwendung  

6.3.1 Die Zuwendung an die Gemeinde wird in Form 
eines Zuschusses gewährt. 

 

6.3.2 Die Höhe der Zuwendung bestimmt sich nach 
einem Anteilssatz der förderfähigen Ausgaben 
(Städtebauförderung). Der jeweilige Anteil 
ergibt sich aus Nummer 6.8. 

 

6.4 Bemessungsgrundlage  

6.4.1 Bei der Erstberatung wird, vorbehaltlich der 
Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln in künftigen 
Programmjahren, zwischen Land und Gemein-
de der Betrag abgestimmt, der die Grundlage 
der beabsichtigten Gesamtmaßnahmeförde-
rung bildet und den Bezugsrahmen (Förder-
rahmen) darstellt. Der Förderrahmen bildet als 
Planungsgröße die Grundlage für die Bewilli-
gung der Zuwendung (siehe auch Nummer 
11.4). 

 

6.4.2 Zuwendungsfähig sind Ausgaben, die der Ge-
meinde durch die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme 
entstehen. Näheres ergibt sich aus Nummern 
6.4.3 und 6.5 und der Anlage.                                   

Einsatz von Städtebauförderungsmitteln für 
Dritte 

 

Vorrangig vor dem Einsatz von Städtebauförde-
rungsmitteln für Dritte sind durch die Gemein-
den diejenigen Steuerungsinstrumente des 
Baugesetzbuches einzusetzen, die die Behe-
bung städtebaulicher und sozialer Missstände, 
die städtebauliche Neuordnung und Behebung 
städtebaulicher Funktionsverluste ebenfalls zum 
Ziel haben und die für die jeweilige Ausgangssi-
tuation im Bereich der geplanten Gesamtmaß-
nahmen am besten geeignet sind (vgl. § 164a 
BauGB). 

 

Wenn die mit der Gesamtmaßnahme verfolgten 
stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen 
nicht anders zu erreichen sind, können die 
Städtebauförderungsmittel durch die Städte im 
abgestimmten Rahmen und nur in dem für die 
Zielerreichung erforderlichen Umfang zur Be-
förderung von stadtentwicklungsrelevanten Ak-
tivitäten privater Eigentümerinnen und Eigen-
tümer und privatwirtschaftlicher Aufgabenträger 
an diese weitergeleitet werden (zum Beispiel 
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zur Abwendung von stadtentwicklungspolitisch 
begründeten Geboten, insbesondere analog § 
177 BauGB). 

 Zur Gesamtmaßnahmefinanzierung hat die 
Gemeinde Drittmittel vorrangig einzusetzen. 
Hierbei sind diese nicht nur auf diejenigen Kos-
tenbestandteile zu konzentrieren, die in der 
Städtebauförderung nicht förderfähig sind. 

 

6.4.3 Zuwendungsfähig sind Ausgaben für Leistun-
gen oder Lieferungen Dritter, die ab Rechts-
krafterlangung des Zuwendungsbescheides 
vergeben worden sind und deren Finanzierung 
innerhalb des Verfügungsrahmens gesichert ist. 

 

 Bau- und Ordnungsmaßnahmen sind zuwen-
dungsfähig, sobald sie Bestandteil eines durch 
das LBV bestätigten Umsetzungsplanes zur 
Gesamtmaßnahme sind. Dies gilt auch für vor-
gezogene Bau- oder Ordnungsmaßnahmen 
(siehe Anlage, insbesondere Nummern B.3 und 
B.4) und in den Fällen nach Nummer 8.1 dieser 
Richtlinie. 

 

 Die Bestätigung des Umsetzungsplanes durch 
das LBV ist die zuwendungsrechtliche Vo-
raussetzung für einen zulässigen Vorhaben-
beginn investiver Vorhaben. Ein Vorhabenbe-
ginn vor Bestätigung des Umsetzungsplanes 
durch das LBV ist förderschädlich (vgl. Num-
mer 1.3.3 der Nebenbestimmungen für die 
Förderung städtebaulicher Gesamtmaßnah-
men [NBest-StädtebauFR‘15] sowie Nummer 
14.1.5 StBauFR). 

 

6.5 Nicht zuwendungsfähig sind  

6.5.1 die Personal- und Sachkosten der Gemeinde-
verwaltungen, 

 

6.5.2 Geldbeschaffungskosten und Zinsen,  

6.5.3 Ausgaben für Einzelvorhaben, die ihrer Art und 
ihrem Umfang nach aus einem anderen För-
derprogramm gefördert werden können (zum 
Beispiel Wohnraumförderung) oder die eine 
andere öffentliche Stelle als die Gemeinde auf 
anderer rechtlicher Grundlage zu tragen ver-
pflichtet ist oder ohne rechtliche Verpflichtung 
tatsächlich oder üblicherweise trägt oder för-
dert, soweit in dieser Richtlinie nichts anderes 
bestimmt ist. 
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Die Städtebauförderung und die Förderung ei-
ner anderen Stelle können jedoch auf unter-
schiedliche Bereiche von Einzelvorhaben (zum 
Beispiel Bauabschnitte, Trennung nach Bau- 
und Grundstückskosten) bezogen werden. 

 

6.5.4 Umsatzsteuerbeträge, die nach § 15 des Um-
satzsteuergesetzes als Vorsteuer abziehbar 
sind, sowie Steuerausfälle der Gemeinde. 

 

6.6 Einnahmen der Gemeinde im Zusammenhang 
mit der Durchführung der städtebaulichen Ge-
samtmaßnahme sind bei der Ermittlung der 
zuwendungsfähigen Ausgaben und der Be-
messung der Zuwendung zu berücksichtigen. 

 

6.6.1 Nicht als städtebaulich maßnahmebedingt gelten 
Miet- und Pachteinnahmen und Einnahmen aus 
der geförderten Erneuerung von Gebäuden im 
Eigentum der Gemeinde sowie Einnahmen aus 
der Nutzung öffentlicher Stellplätze oder öffent-
licher Flächen. 

 

6.6.2 Freiwillige Leistungen unbeteiligter privater 
Dritter (zum Beispiel Stiftungen, Vereine) die-
nen der Stärkung des Eigenanteils der Ge-
meinde. Sachverhalte dieser Art prüft die Ge-
meinde. 

Der Zuwendungsempfänger ist kein „unbeteiligter 
Dritter“. 

 

6.6.3 Städtebaulich maßnahmebedingte Einnahmen 
der Gemeinde sind 

sh. Rundschreiben des LBV Nr. 3/08/05 vom 
28.09.2005 (Bodenwerterhöhungen aufgrund von 
Ordnungsmaßnahmen (B.4) außerhalb von fest-
gesetzten Sanierungsgebieten) 

- Einnahmen, die sich aus geförderten Ein-
zelvorhaben ergeben. Der Erlös aus der 
Veräußerung eines Grundstücks der Ge-
meinde ist auch dann eine städtebaulich 
maßnahmebedingte Einnahme, wenn nur 
ein Zinsausgleich gewährt wurde oder 
Ausgaben für die Freilegung des Grund-
stücks gefördert wurden; 

 

- Leistungen Dritter auf gesetzlicher oder 
vertraglicher Grundlage, zum Beispiel 
Ausgleichsbeträge, Beiträge nach dem 
Kommunalabgabengesetz und dem Er-
schließungsrecht usw., vgl. hierzu Num-
mer 5.2.2; 

Zwischenfinanzierung der KAG-Beiträge ist auch 
nach StBauFR möglich. (vgl. Pkt. 3.3.1) 

- Entgelte, Gebühren, Beiträge, Finanzie-
rungs- und Fördermittel im Sinne der An-
lage, Nummer B.3.5.2 (Ausgleichsleistun-
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gen); 

- Umlegungsvorteile, wenn Kosten der Um-
legung gefördert wurden, sowie Über-
schüsse aus Umlegungen. 

 

6.6.4 Von den Veräußerungserlösen nach Nummer 
6.6.3 erster Spiegelstrich können abgesetzt 
werden: 

- die Erwerbskosten, 

- bei Grundstücken aus dem Vermögen der 
Gemeinden der Verkehrswert zum Zeit-
punkt der Programmaufnahme, 

- sonstige von den Gemeinden getragene 
Ausgaben auf dem Grundstück, die für die 
Erlangung der Baureife erforderlich waren, 
soweit diese nicht gefördert worden sind. 

 

6.6.5 Städtebaulich maßnahmebedingte Einnahmen 
sind für Vorhaben zu verwenden, die mit dem 
Bescheid zum Umsetzungsplan bestätigt wur-
den. 

 

6.7 Die Förderung von Kaufpreisen, Entschädigun-
gen usw. bemisst sich nach dem Verkehrswert 
(Marktwert) nach § 194 BauGB. Maßgebend ist 
der Verkehrswert zum Zeitpunkt des Ereignis-
ses, an das die Förderung knüpft.  

 

6.7.1 Wird die städtebauliche Erneuerung im umfas-
senden Verfahren durchgeführt, ist für Grund-
stücke und grundstücksgleiche Rechte der 
Wert nach § 153 Absatz 1 BauGB zugrunde zu 
legen. 

 

6.7.2 Für die Ermittlung des maßgeblichen Werts 
kommen in der Regel Gutachten (zum Beispiel 
des Gutachterausschusses oder von geeigne-
ten Sachverständigen) in Betracht. 

 

6.8 Anteil der Zuwendungen an den Städtebauför-
derungsmitteln für die einzelnen Programmbe-
reiche 

 Die Zuwendung in den einzelnen Programmbe-
reichen kann maximal bis zu der dargestellten 
Höhe erfolgen: 

 

6.8.1 Förderung städtebaulicher Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen bis zu 66,6 Prozent 

 

6.8.2 Förderung des städtebaulichen Denkmalschut-
zes bis zu 80,0 Prozent 
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6.8.3 Förderung von Maßnahmen der sozialen Stadt 
bis zu 66,6 Prozent 

 

6.8.4 Förderung des Stadtumbaus:  

6.8.4.1 Förderung von Aufwertungsvorhaben bis zu 
66,6 Prozent 

 

6.8.4.2 Förderung des Rückbaus von Wohnungen bis 
zu 100,0 Prozent 

 

6.8.4.3 Förderung der Rückführung der städtischen 
Infrastruktur bis zu 100,0 Prozent 

 

6.8.4.4 Förderung der Sanierung und Sicherung ein-
schließlich Erwerb von Wohngebäuden (Altbau-
ten) bis zu 100,0 Prozent 

 

6.8.5 Förderung Aktiver Stadtzentren bis zu 66,6 
Prozent 

 

6.8.6 Förderung Kleinerer Städte und der überörtli-
chen Zusammenarbeit bis zu 66,6 Prozent 

 

6.8.7 Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung 
städtischen Grüns - Zukunft Stadtgrün (ZUST) 
bis zu 66,6 Prozent“.Förderung  

 

6.9 Die Zuwendungen nach Nummer 6.8 können 
im Einzelfall für Gemeinden, die sich in einer 
Haushaltsnotlage im Sinne des § 16 des Ge-
setzes über den allgemeinen Finanzausgleich 
mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
im Land Brandenburg (BbgFAG) befinden oder 
die einer mindestens zweijährigen gesetzlichen 
Haushaltssicherungspflicht unterliegen, auf bis 
zu 90 Prozent erhöht werden, soweit 

 

- die jeweils gültige VV-Städtebauförderung 
eine entsprechende Ermächtigung enthält, 

- entsprechende Haushaltsmittel im Lan-
deshaushalt vorhanden sind, 

- die tatsächliche Umsetzung der Städte-
bauförderungsmittel - einschließlich be-
reits vorhandener Mittel aus früheren Be-
willigungen - in der geplanten Höhe in den 
Jahren der Fälligkeit realistisch ist, 

- aus Bewilligungen für bereits abgelaufene 
Haushaltsjahre keine ausreichenden Mittel 
für eine Fortführung der Maßnahme im 
beabsichtigten Bewilligungszeitraum zur 
Verfügung stehen. 
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Das Vorliegen einer Haushaltsnotlage und die 
gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzepts (HSK) ist von der zu-
ständigen Kommunalaufsicht im Rahmen ihrer 
Stellungnahme zum Förderantrag (Nummer 
11.2) ausdrücklich zu bestätigen.  

 

Werden Zuwendungen für gemeindeübergrei-
fende Gesamtmaßnahmen (zum Beispiel im 
Rahmen des Programms Kleine Städte - 
überörtliche Zusammenarbeit) ausgereicht, 
muss die Haushaltsnotlage oder die gesetzliche 
Pflicht zur Erstellung eines HSK nur in einer der 
beteiligten Gemeinden vorliegen. 

 

Werden die Zuwendungen erhöht, erfolgt dies 
einheitlich für die im selben Bescheid bewillig-
ten Kassenmittel und Verpflichtungsermächti-
gungen. Das Vorliegen der Voraussetzungen 
für eine Zuwendungserhöhung ist vor jeder 
Bewilligung durch die Gemeinde neu nachzu-
weisen und durch die Bewilligungsstelle zu prü-
fen. 

 

Bei der Erhöhung der Zuwendung ist auf eine 
angemessene Verteilung sowohl zwischen al-
len im Grundsatz anspruchsberechtigten Ge-
meinden als auch den in Frage kommenden 
Programmen zu achten. Grundsätzlich sind 
Gemeinden in Haushaltsnotlage vorrangig zu 
berücksichtigen. 

 

 Die Anwendung dieser Ausnahmeregelung 
sowie das Vorliegen der Voraussetzungen sind 
nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 

7 - entfällt - 

 (Ersatz- und Ergänzungsgebiete, Vorhaben au-
ßerhalb von Gesamtmaßnahmen siehe unter 
Nummer 3.2.1) 

 

8 - entfällt - 

 (Sonstige Vorhaben siehe unter Nummer 3.3.2) 
 

9 Bewilligungsstelle 

Bewilligungsstelle ist das Landesamt für Bauen 
und Verkehr (LBV), Außenstelle Cottbus, Gulbe-
ner Straße 24, 03046 Cottbus. 

 

10 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (IN-
SEK) 
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10.1 Das von der Gemeinde erarbeitete und be-
schlossene, aktuelle INSEK sowie die daraus 
abgeleitete städtebauliche Zielplanung ist Vo-
raussetzung für die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Städtebauförderung (siehe Nummer 5). 

 

Gemäß Pkt. 17.4 kann bei Gesamtmaßnahmen, 
die vor dem Inkrafttreten der Richtlinie in einen 
Programmbereich der Städtebauförderung aufge-
nommen worden sind und für die landesseitig 
aufgrund des überschaubaren Förderbedarfs auf 
eine INSEK-Erstellung verzichtet wurde, auch 
weiterhin der Verzicht auf ein INSEK vereinbart 
werden. 

10.1.1 - entfällt -  

10.1.2 Aus den zentralen Themenfeldern und räumli-
chen Schwerpunkten des aktuellen INSEK leitet 
die Gemeinde plausibel die in der Stadtentwick-
lung zentralen Vorhaben ab, die bedeutsam für 
ihre Stadtentwicklung sind und vorrangig verfolgt 
werden sollen. Hieraus entwirft sie zuwendungs-
fähige städtebauliche Gesamtmaßnahmen, die 
gesondert durch städtebauliche Zielplanungen zu 
konkretisieren sind. Die Gemeinde stellt auch die 
aus diesen zentralen Vorhaben resultierenden fi-
nanziellen Auswirkungen und die Tragbarkeit der 
resultierenden Folge- und Unterhaltskosten dar. 

 

10.1.3 Das INSEK sowie die abgestimmte städtebauli-
che Zielplanung dient im weiteren Verfahren als 
Grundlage für die Bewertung der zu fördernden 
Gesamtmaßnahme mit ihren Einzelvorhaben im 
gesamtstädtischen Kontext. 

 

10.1.4 Das INSEK ist durch die Gemeinde unter Beach-
tung der „Arbeitshilfe zur Erstellung von Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzepten (INSEK)“ des 
Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 
des Landes Brandenburg zu erarbeiten und in 
Vorbereitung der strategischen Gesamtberatun-
gen auf Aktualität zu überprüfen und gegebenen-
falls im Hinblick auf die Darstellung der aktuellen 
Zielplanung fortzuschreiben. Hierbei sind Bear-
beitungshinweise des Landes zu beachten. 

 

11 Verfahren zur Programmaufnahme und -
begleitung 

 

11.1 Antragstellung 

 Die Städtebauförderung ist grundsätzlich auf eine 
mittelfristige Unterstützung ausgerichtet und er-
folgt deshalb in der Regel mit mehrjährigen Zu-
wendungen in mehreren Programmjahren. Inso-
fern handelt es sich bei der Antragstellung über-
wiegend um Folgeanträge für laufende Gesamt-
maßnahmen.  
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 Die Gemeinde beantragt auf der Grundlage des  
INSEK sowie der abgestimmten städtebaulichen 
Zielplanung die Förderung beziehungsweise För-
derungsfortsetzung von städtebaulichen Ge-
samtmaßnahmen bis zum 30. Oktober eines Jah-
res für das darauffolgende Programmjahr. 

 

 Das LBV gibt bei Bedarf wie zum Beispiel bei 
Abweichung von oder Ergänzung der Städte-
bauförderungsrichtlinie die neuen Programmbe-
reiche der Städtebauförderung, die Förder-
schwerpunkte und die Antragstermine sowie 
neue Antragsunterlagen in geeigneter Weise (In-
ternet) bekannt. 

 

 Dieses Verfahren wird auch auf städtebauliche 
Gesamtmaßnahmen angewendet, welche vor 
dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in das Förder-
programm aufgenommen worden sind. Diese 
sind auf der Grundlage des INSEK sowie der 
städtebaulichen Zielplanung gegebenenfalls an 
veränderte Schwerpunktsetzungen der Stadtent-
wicklung anzupassen. 

 

 

11.2 Antragsweg 

 Die Förderungs- beziehungsweise Förderungs-
fortsetzungsanträge sind über die zuständige 
Kommunalaufsichtsbehörde an das LBV nach 
Nummer 9 dieser Richtlinie unter Verwendung 
der bekannt gegebenen Vordrucke und Anlagen 
zu richten. 

 

 Den Anträgen ist jeweils eine Bestätigung der 
Fachaufsichtsbehörde über die Vereinbarkeit des 
Antrags mit den Belangen des Denkmalschutzes 
und eine Einschätzung der Kommunalaufsichts-
behörde zur Haushalts- und Finanzlage beizufü-
gen. 

 

 Darüber hinaus ist den Anträgen zum Stadtum-
bauprogramm eine Bestätigung des Landkreises 
beizufügen, dass die Rückbauplanung der Ge-
meinde nicht der Kreisplanung zur Unterbringung 
von Flüchtlingen entgegensteht. 

 

11.3 Stellungnahme/Entscheidungsvorschlag des LBV 
an das MIL 

 

11.3.1 Die Anträge werden vom LBV auf der Grundlage 
des INSEK sowie der abgestimmten städtebauli-
chen Zielplanung dahingehend geprüft, ob durch 
deren konzentrierte finanzielle Unterstützung der 
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Anspruch des „Masterplans Starke Städte - Stad-
tumbau“ erfüllt wird und insbesondere die Städte 
der regionalen Wachstumskerne unterstützt wer-
den. 

11.3.2 Weiterhin prüft das LBV die Anträge im Hinblick 
auf 

- das Vorliegen der Zuwendungsvorausset-
zungen (Nummer 5), 

 

- die Dringlichkeit der Gesamtmaßnahme im 
Hinblick auf die städtebauliche Situation und 
den Stand ihrer Vorbereitung, 

 

- Art, Umfang und Angemessenheit der zu-
wendungsfähigen Ausgaben und die Finan-
zierbarkeit des gemeindlichen Eigenanteils 
unter Beteiligung der Kommunalaufsichts-
behörde, 

 

- die erforderliche Beteiligung der staatlichen 
Bauverwaltung analog Nummer 6.1 der 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO für 
Zuwendungen an Gemeinden (GV) - VVG - 
aufgrund von Einzelvorhaben mit einem Zu-
wendungsanteil von mehr als 500 000 Euro, 

 

- die Berücksichtigung zukünftiger Folgekos-
ten, die aus den geförderten Investitionen 
und den entsprechenden Pflege- und Nut-
zungskonzepten resultieren, 

 

- die Abstimmung mit anderen für die vorge-
sehene städtebauliche Gesamtmaßnahme 
bedeutsamen Planungen des Landes, zum 
Beispiel des Straßenbaus, der Schulent-
wicklung etc., 

 

- die Möglichkeit zur Berücksichtigung der 
Maßnahme im Hinblick auf eine angemes-
sene regionale Verteilung der Mittel, 

 

- die Etablierung von horizontal und vertikal 
integrierten Arbeits-, Entscheidungs- und 
Verantwortungsebenen, die die Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass der fachüber-
greifende, auf die gebietsbezogenen endo-
genen Potenziale setzende Ansatz des Pro-
gramms zugunsten der Gemeinde unter Ein-
bindung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner 
umgesetzt werden kann. 

 

11.3.3 Über das Ergebnis dieser Prüfung gibt das LBV 
gegenüber dem MIL eine Stellungnahme ab, ob 
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und in welchem Programmbereich die dargestell-
te Gesamtmaßnahme gefördert werden kann. 
Gegebenenfalls erfolgt ein Hinweis auf möglich-
erweise einsetzbare Förderprogramme anderer 
Ressorts. Bei weiter zu fördernden Gesamtmaß-
nahmen erfolgt diese Stellungnahme im Kontext 
des Programmvorschlages. 

 

11.3.4 Dieses Verfahren wird auch bei der Fortschrei-
bung eines INSEK oder der städtebaulichen Ziel-
planung angewendet. 

 

INSEK-Ergänzungen mittels Erweiterung, Ergän-
zung und Austausch weniger Seiten können not-
wendig sein, falls städtebauliche Zielstellungen 
und Maßnahmen, die z.B. im Umsetzungsplan 
zur Förderung beantragt werden, aus dem INSEK 
und der Städtebaulichen Zielplanung auch nicht 
strukturell abzuleiten sind. Ist eine strukturelle 
Ableitung der Vorhaben aus dem INSEK möglich, 
ist keine Fortschreibung oder Ergänzung not-
wendig. Freigestellt bleibt es der Gemeinde, eine 
Fortschreitung bei Bedarf vorzunehmen. 

11.4 - entfällt als eigenständiger Verfahrenspunkt und 
wird mit Nummer 14.3 zusammengelegt - 

 

11.5 Programmaufnahme, Programmzuordnung und -
aufstellung 

 

11.5.1 Nach Vorlage des Programmentwurfs durch das 
LBV erfolgt für die städtebaulichen Gesamtmaß-
nahmen eine grundsätzliche Entscheidung zur 
Aufnahme beziehungsweise zum weiteren Ver-
bleib in der Städtebauförderung und Zuordnung 
zu einem Programmbereich durch das MIL. 

 

11.5.2 Der Umfang der städtebaulichen Gesamtmaß-
nahme wird durch das MIL definiert und der För-
derrahmen vorbehaltlich der Verfügbarkeit von 
Haushaltsmitteln in künftigen Programmjahren in 
Aussicht gestellt. Hierbei werden die in der auf-
zunehmenden Gemeinde zu erreichenden Ziele 
verbindlich vereinbart. 

 

11.5.3 Das MIL entscheidet im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel über das jeweilige Jahrespro-
gramm (Neumaßnahmen und Fortführung bereits 
aufgenommener Maßnahmen) aufgrund des Vor-
schlags des LBV. 

 

12 Bewilligung  

12.1 Die Programmaufnahme erfolgt durch Bescheid 
des LBV unter nachrichtlicher Angabe des fest-
gelegten maximalen Förderrahmens und verbind-
licher Darstellung des vorläufigen Gesamtverfü-
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gungsrahmens der Zuwendung. Der Förderrah-
men stellt keine Zusicherung dar im Sinne des § 
38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Brandenburg 
(VwVfGBbg). 

12.2 Der für den abgestimmten Förderrahmen bewil-
ligte Gesamtverfügungsrahmen der Zuwendung 
wird aufgrund jährlicher Anträge der Gemeinde 
nach Nummer 11.1 durch Ergänzungsbescheide 
in den nachfolgenden Jahren um Finanzhilfen der 
jeweils bereitstehenden Programmjahre aufge-
stockt. 

 

12.3 - entfällt -  

12.4 Das LBV kann auf Antrag der Gemeinde den 
Durchführungszeitraum verlängern. 

 

13 Auszahlung der Zuwendungen  

13.1 Die Gemeinde darf die Auszahlung von Zuwen-
dungen nur beantragen, wenn städtebaulich 
maßnahmebedingte Einnahmen nicht in ausrei-
chender Höhe für die Finanzierung zuwendungs-
fähiger Ausgaben zur Verfügung stehen. 

 

13.2 Belege sind dem Auszahlungsantrag nicht beizu-
fügen.  

 

13.3 Das LBV kann die Vorlage von Belegen und 
weiteren Unterlagen (zum Beispiel Gutachten) im 
Auszahlungsverfahren und auch im Rahmen der 
Zwischenabrechnung und der Schlussabrech-
nung verlangen (Nummer 15). 

 

13.4 Im Auszahlungsantrag gibt die Gemeinde eine 
Erklärung darüber ab, dass 

 

13.4.1 die Einnahmen und Ausgaben mit den Büchern 
und Belegen übereinstimmen, 

 

13.4.2 alle städtebaulich maßnahmebedingten Einnah-
men berücksichtigt sind, 

 

13.4.3 keine Ausgaben enthalten sind, die schon in 
früheren Auszahlungsanträgen enthalten waren, 

 

13.4.4 nur zuwendungsfähige Ausgaben enthalten sind,  

13.4.5 die Ausgaben zur Erreichung des städtebauli-
chen Erneuerungsziels notwendig waren und da-
bei wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde 
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und 

13.4.6 beim Grunderwerb jeweils ein Verkehrswertgut-
achten vorgelegen hat und der Kaufpreis dem 
gutachtlich festgestellten Verkehrswert entspricht 
beziehungsweise auf welche Weise der Ver-
kehrswert ermittelt wurde; dies gilt bei der Ent-
schädigung des Substanzwertverlustes entspre-
chend. 

 

13.5 Die Förderung von Ausgaben für den Grunder-
werb sowie für Ordnungs- und Baumaßnahmen, 
die vor Festlegung der Gesamtmaßnahme 
(Nummer 5.2.1) entstanden sind, kann bis zur 
Vorlage der städtebaulichen Erneuerungssatzung 
zurückgestellt werden. 

 

13.6  - entfällt -  

14 Verfahrensinstrumente   

14.1 Umsetzungsplan und Integrierter  Umsetzungs-
plan 

 

14.1.1 Die Gemeinde konkretisiert die vorgesehene 
städtebauliche Gesamtmaßnahme auf der 
Grundlage des aktuellen INSEK sowie der mit 
dem MIL abgestimmten städtebaulichen Zielpla-
nung für einen Drei-Jahres-Zeitraum in der Form 
eines Umsetzungsplanes (siehe auch unter 
Nummer 2). 

 

14.1.2 Im integrierten Umsetzungsplan werden die Um-
setzungspläne aller Gesamtmaßnahmen der je-
weiligen Gemeinde zusammengefasst und in ih-
rem gegenseitigen Zusammenhang dargestellt. 

 

14.1.3 Sofern sie erhebliche Bedeutung für die Umset-
zung der Gesamtmaßnahme haben, sind auch 
Projekte der Gemeinde darzustellen, die von Drit-
ten durchgeführt und/oder gefördert oder von an-
deren Landesressorts gefördert/durchgeführt 
werden. 

 

14.1.4 Der jeweilige Umsetzungsplan einer Gesamt-
maßnahme wird nach der erfolgten Abstimmung 
mit der Gemeinde vom LBV dem Grunde nach 
durch Bescheid bestätigt und stellt zusammen 
mit dem Förderrahmen den Umfang der durchzu-
führenden und zu fördernden Gesamtmaßnahme 
für die nächsten drei Jahre dar. 

 

Für die Handlungsfelder B.1, B.2.2.1 und B.2.2.2 
ist in der Vorhabenliste  zum Umsetzungsplan 
jeweils nur ein pauschaler Finanzierungsansatz 
(Kontingent) vorzusehen.  

Werden Verfügungsfonds unter B.2 in Anspruch 
genommen, sind diese unter B.2.3 im Umset-
zungsplan darzustellen. Verfügungsfonds unter-
liegen nicht den Kostenobergrenzen gemäß 
B.2.2.1 bzw. B.2.2.2. 
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Ein Austausch von Vorhaben, die in der abge-
stimmten Zielplanung enthalten sind, ist über 
einen Änderungsantrag zum integrierten Umset-
zungsplan möglich. 

Sofern Bedarf für eine Fortschreibung des Umset-
zungsplanes besteht, kann  

a) ein Antrag auf Änderung dieses Be-
scheides zum Umsetzungsplan beim 
LBV eingereicht werden 

b) der Umsetzungsplan in Gänze, das heißt 
für einen neuen 3-Jahreszeitraum, bean-
tragt werden. Das voraussichtliche 3-
Jahresbudget ist im Vorfeld beim LBV zu 
erfragen. 

Bei der Antragstellung sind die noch nicht begon-
nen Einzelvorhaben kenntlich zu machen und das 
jeweils angestrebte Verfahren eindeutig zu be-
nennen. (vgl. Hinweise im UPL-Bescheid)  

 Die Fortschreibung des Umsetzungsplanes durch 
die Gemeinde stellt die kontinuierliche Umset-
zung der Gesamtmaßnahme über den vereinbar-
ten Durchführungszeitraum sicher. 

 

 Die Abstimmung hierzu erfolgt rechtzeitig zwi-
schen LBV und Gemeinde vor Auslaufen des ak-
tuellen Umsetzungsplanes und berücksichtigt die 
bisherigen Ergebnisse und gegebenenfalls erfor-
derlichen Ergänzungen unter Berücksichtigung 
der aktuellen Zielplanung. 

 

14.1.5 Die Gemeinde setzt die Einzelvorhaben der un-
terschiedlichen Gesamtmaßnahmen unter Be-
rücksichtigung des abgestimmten, integrierten 
Umsetzungsplanes in eigener Zuständigkeit um. 
Ein vorzeitiger Vorhabenbeginn vor Bestätigung 
des Umsetzungsplanes ist förderschädlich. Der 
Umsetzungszeitraum begonnener Einzelvorha-
ben ist nicht beschränkt. 

 

Im Bescheid zum UPL wird der Umsetzungszeit-
raum über eine Bedingung wie folgt begrenzt: 

„Die im vorliegenden Bescheid dem Grunde nach 
ergangene Bestätigung für Einzelvorhaben verliert 
ihre Gültigkeit, wenn nicht bis zum …… eine Mit-
telinanspruchnahme für das jeweilige Vorhaben 
erfolgte. Eine erneute Beantragung in einem Fol-
ge-UPL ist erforderlich, wenn das Vorhaben zu 
einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden soll. 

Für den Fall, dass innerhalb des UPL-Zeitraumes 
seitens der Gemeinde ein Änderungs- oder Fol-
gebescheid beantragt wird, verliert die Bestäti-
gung von Vorhaben, für die bis dahin noch keine 
Mittel in Anspruch genommen wurden, mit Erlass 
des Änderungs- oder Folgebescheides ihre Gül-
tigkeit. Das LBV prüft besagte Vorhaben im Zuge 
eines Änderungs- / Folgeantrages neu.“ 
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 Für den Fall, dass innerhalb des Umsetzungs-
plan-Zeitraumes seitens der Gemeinde ein Än-
derungs- oder Folgebescheid beantragt wird, 
verliert die Bestätigung von Vorhaben, für die bis 
dahin noch keine Mittel in Anspruch genommen 
wurden, mit Erlass des Änderungs- oder Folge-
bescheides ihre Gültigkeit. 

 

 Ebenso verliert die Bestätigung von Vorhaben 
ihre Gültigkeit, wenn bis zum Ablauf des Umset-
zungsplanes keine Mittelinanspruchnahme für 
das jeweilige Vorhaben erfolgte. 

 

 Das LBV prüft besagte Vorhaben im Zuge des 
Änderungs-/Folgeantrages neu. 

 

14.2 Kosten- und Finanzierungsübersicht  

14.2.1 Zur konkreten Finanzplanung für die in einem 
Förderbereich der Städtebauförderung unter-
stützte Gesamtmaßnahme hat die Gemeinde 
entsprechend Nummer 5.2.2 eine Kosten- und 
Finanzierungsübersicht entsprechend § 149 
BauGB aufzustellen und fortzuschreiben. 

Die Kosten und Finanzierungsübersicht beinhaltet 
auch alle Förderprogramme, die zur Finanzierung 
eingesetzt werden und umfasst den gesamten 
Durchführungszeitraum. Dies entspricht der Kofi 
im Antrag auf Zuwendung für eine Gesamtmaß-
nahme (s. Homepage LBV).  

14.2.2 Sofern Zuwendungen aus mehreren Programm-
bereichen eingesetzt werden, sind diese darzu-
stellen. 

 

 Hierzu hat die Gemeinde zusätzlich eine städte-
bauliche Kalkulation zu erstellen, um bei mehre-
ren geförderten Gesamtmaßnahmen und den zu-
geordneten Sondervermögen, analog der Anfor-
derung nach § 149 BauGB, einen Überblick über 
das Engagement der Gemeinde innerhalb der 
einzelnen, geförderten Gesamtmaßnahmen si-
cherzustellen. 

Siehe Erläuterungen zu 14.2.1 

14.3 Inhaltliche Abstimmung durch strategische Ge-
samtberatungen unter Leitung des MIL 

 

14.3.1 Grundlagen der regelmäßig durchzuführenden 
Strategischen Gesamtberatungen (ca. alle drei 
Jahre) sind übergeordnete Planungen wie zum 
Beispiel Mittelbereichskonzepte, das Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept (INSEK), die aktuelle 
städtebauliche Zielplanung mit ihren Förder-
schwerpunkten, der integrierte Umsetzungsplan, 
gegebenenfalls herausragende Einzelvorhaben 
und die städtebauliche Kalkulation. 

 

14.3.2 In der Strategischen Gesamtberatung erläutert 
die Gemeinde den Zielerreichungsgrad und die 
angestrebten Ziele gemäß INSEK, den Durchfüh-
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rungs- und Planungsstand der Gesamtmaßnah-
me/Gesamtmaßnahmen und stellt die bisher er-
reichten Ergebnisse und Wirkungen der Förde-
rung anhand der bei der Programmaufnahme 
vereinbarten Ziele dar. 

14.3.3 Unter Berücksichtigung der aktuellen städtebauli-
chen Zielplanung/Zielplanungen werden der er-
reichte Umsetzungsfortschritt, mögliche Prozess-
hemmnisse und sinnvolle Modifikationen der Ge-
samtmaßnahmen unter besonderer Berücksichti-
gung der Hinweise und Zuwendungsvorausset-
zungen in Nummern 3 und 5 StBauFR erörtert. 

 

14.3.4 Das MIL legt im Ergebnis der Beratung mit der 
Gemeinde und unter Beteiligung des LBV für die 
zu fördernden Gesamtmaßnahmen in der Regel 
folgende Punkte mindestens fest: 

- die Förderkulissengrenzen (falls noch nicht 
erfolgt beziehungsweise geändert) 

- die Schwerpunktbereiche der Förderung 
(Förderschwerpunkte) 

- die Laufzeit der Gesamtmaßnahme (För-
derzeitraum) 

- den Förderrahmen (B/L/G) als Spanne und 
die grundsätzliche Förderbereitschaft zu 
herausragenden Einzelvorhaben. 

 Die abgestimmten Festlegungen werden im Pro-
tokoll der Gesamtberatung verbindlich vereinbart. 

 

14.3.5 Sofern eine Anpassung der städtebaulichen 
Zielplanung beziehungsweise des Umsetzungs-
planes und/oder der Kosten- und Finanzierungs-
übersicht erforderlich war, kann auf Grundlage 
der Gesamtberatung eine erneute, auf den Pro-
grammbereich bezogene Bestätigung erfolgen. 
Eine Veränderung des Förderrahmens ist in die-
sem Zusammenhang nicht möglich. 

 

14.4 Umsetzung der Gesamtmaßnahmen  

14.4.1 Die mit dem integrierten Umsetzungsplan abge-
stimmten Einzelvorhaben werden durch die Ge-
meinde eigenverantwortlich umgesetzt. 

 

Folgekosten sind jährlich im Haushalt der Ge-
meinde wiederkehrende Kosten, die im erforderli-
chen Umfang für den Betrieb, die Erhaltung und 
die Pflege des geförderten Vorhabens aufzubrin-
gen sind.  

Gemäß A.1.1, 2. Absatz NBest-UPL hat die Ge-
meinde für die geförderten investiven Vorhaben 
Unterhalts- und Pflegekonzepte aufzustellen und 
umzusetzen. 

Der Gemeinde entstehen bei Privatobjekten i.d.R. 
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keine Folgekosten. Hier ist durch die Gemeinde 
allerdings die Einhaltung der Zweckbindungsfrist 
zu prüfen. 

 Ein Austausch gleichrangiger Vorhaben, die in 
der Zielplanung enthalten sind, ist über einen 
Änderungsantrag zum Umsetzungsplan möglich. 

 

 Zur Sicherstellung einer ausreichenden Folge-
kostenberücksichtigung und einer nachhaltigen 
Wirkung der geförderten Vorhaben stellt die Ge-
meinde für die geförderten investiven Vorhaben 
entsprechende Unterhalts- und Pflegekonzepte 
auf und setzt diese um. 

 

14.4.2 Die Gemeinde stimmt den Einsatz anderer Mittel 
aus öffentlichen Haushalten möglichst frühzeitig 
in sachlicher und zeitlicher Hinsicht mit den be-
troffenen Finanzierungsträgern ab. 

 

14.4.3 Baufachliche Prüfung 

 Die Gemeinde beziehungsweise ein von ihr be-
auftragtes Planungsbüro erstellt für ihre Objekte 
die erforderlichen Bauplanungsunterlagen. 

 

 Sofern private Objekte mit Städtebauförde-
rungsmitteln unterstützt werden sollen, hat die 
Eigentümerin beziehungsweise der Eigentümer 
die entsprechenden Bauplanungsunterlagen er-
stellen zu lassen. 

 

14.4.3.1 Die Gemeinde beziehungsweise ein von ihr be-
auftragtes Büro führt die baufachliche Prüfung 
unter Anwendung des „Katalogs förderfähiger 
Maßnahmen und Kosten“ durch (Nummer 6.3 
VVG zu § 44 LHO). 

 

 Die Kosten der baufachlichen Prüfung sind in-
nerhalb der Kostenobergrenzen als gesonderte 
Nebenkosten förderfähig und in der Förderakte 
zum Einzelvorhaben zu dokumentieren. 

 

Kosten, die der Gemeinde im Rahmen der bau-
fachlichen Prüfung aufgrund des mit einem bau-
fachlich prüfenden Büro abgeschlossenen Ver-
trags entstehen, sind innerhalb der gesonderten 
Nebenkosten zu 100% förderfähig. 

 Sofern Vorhaben unter Anwendung baulicher 
Selbsthilfe durchgeführt werden, sind die ent-
sprechenden Kostenansätze des „Katalogs för-
derfähiger Maßnahmen und Kosten“ bezogen auf 
die enthaltenen Vergütungen für Lohnkosten in 
angemessenem Umfang zu reduzieren, um die 
fehlende Belastung durch steuerliche und sozial-
versicherungspflichtige Abgaben zu berücksichti-
gen. 
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14.4.3.2 Beteiligung der fachlich zuständigen Landesbau-
verwaltung 

 

 Analog zu Nummer 1.3 der Baufachlichen Ergän-
zungsbestimmungen zu den Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften zu § 44 LHO (EZBau) informiert 
die Bewilligungsstelle die fachlich zuständige 
Landesbauverwaltung über diejenigen Gesamt-
maßnahmen mit großen Einzelvorhaben. 

 

 Hierunter fallen Gesamtmaßnahmen, deren Ziel-
planung Bauvorhaben enthält, für die der jeweils 
vorgesehene (zu erwartende) Anteil an der Ge-
samtzuwendung den Betrag von 500 000 Euro 
übersteigt und bei denen analog zu Nummer 6.1 
der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO für Zu-
wendungen an Gemeinden (GV) - VVG - die 
staatliche Bauverwaltung zu beteiligen ist. 

 

 Die Bewilligungsstelle unterrichtet die Zuwen-
dungsempfängerin analog zu Nummer 1.4 EZ-
Bau über Art und Umfang der Beteiligung der 
fachlich zuständigen Landesbauverwaltung. 

 

 Die weitere Abstimmung erfolgt zwischen Ge-
meinde und der fachlich zuständigen Landes-
bauverwaltung direkt. 

 

14.5 Städtebauliches Sondervermögen  

14.5.1 Für jede Gesamtmaßnahme ist ein städtebauli-
ches Sondervermögen zu bilden, das alle förde-
rungsfähigen Ausgaben und städtebaulich maß-
nahmebedingten Einnahmen erfasst. 

 

 Gemäß Nummer 13.1 darf die Gemeinde die 
Auszahlung von Zuwendungen nur beantragen, 
wenn städtebaulich maßnahmebedingte Einnah-
men nicht in ausreichender Höhe für die Finan-
zierung zuwendungsfähiger Ausgaben zur Verfü-
gung stehen.  

 

 Daraus folgt die Verpflichtung zur vorrangigen 
Ausgabe aller Einnahmen. 

 

 Beim Sondervermögen handelt es sich nicht um 
ein Sondervermögen im Sinne von § 26 LHO be-
ziehungsweise § 86 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf). 

 

14.5.2 Auf diese Weise wird die Finanzierung der Ge-
samtmaßnahme nach dem Gesamtdeckungs-
prinzip mit einem revolvierenden Einsatz der er-
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zielten Einnahmen ermöglicht. 

14.5.3 Das städtebauliche Sondervermögen ist in der 
Form einer Gegenüberstellung aller der Ge-
samtmaßnahme zuzuordnenden Einnahmen und 
Ausgaben zu führen. 

 

14.5.4 Soweit neben den Städtebauförderungsmitteln 
auch Mittel Dritter zur Finanzierung bestimmter 
Einzelvorhaben zum Einsatz gelangen und keine 
zentrale Abwicklung über den gemeindlichen 
Haushalt erfolgt, sind diese in der Darstellung 
des städtebaulichen Sondervermögens deutlich 
zu kennzeichnen. 

 

14.5.5 Soweit die Gemeinde einen treuhänderischen 
Sanierungs- oder Entwicklungsträger mit der 
Durchführung der Gesamtmaßnahme beauftragt 
hat, wird das städtebauliche Sondervermögen als 
Treuhandvermögen nach § 160 BauGB von dem 
Träger verwaltet. 

vgl. auch Rundschreiben des LBV 3/07/09 vom 
18.08.2009   

 

 Gemäß § 160 BauGB sind unter anderem die mit 
Mitteln des Treuhandvermögens oder durch ein 
Rechtsgeschäft, das sich auf das Treuhandver-
mögen bezieht, erworbenen Grundstücke in das 
Treuhandvermögen auf den Namen des Sanie-
rungsträgers im Grundbuch einzutragen bezie-
hungsweise die Grundstücke, die er zur Vorberei-
tung und Durchführung der Sanierung erworben 
hat, nach § 89 Absatz 3 und 4 BauGB und unter 
Beachtung der Weisung der Gemeinde zu veräu-
ßern (vgl. hierzu § 159 Absatz 3 BauGB). 

 

14.5.6 Die Einnahmen und Ausgaben des städtebauli-
chen Sondervermögens sind laufend miteinander 
zu verrechnen. Hiervon abweichend können 
sämtliche aus der Bewirtschaftung von Grund-
stücken im städtebaulichen Sondervermögen 
entstehenden Einnahmen und Ausgaben geson-
dert erfasst werden. Die Ergebnisse dieser Be-
wirtschaftung sind laufend im städtebaulichen 
Sondervermögen darzustellen. 

 

14.6 Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB)  

14.6.1 Für die Schlussabrechnung der Gesamtmaß-
nahme sind die Ausgleichsbeträge zu ermitteln 
und - soweit bisher noch nicht in Zwischennach-
weisen enthalten - in der Abrechnung insgesamt 
darzustellen und als weitere Einnahmen aufzu-
nehmen. 

 

 Der Gesamtbetrag der Ausgleichsbeträge ist als Das Verfahren zur Erhebung von Ausgleichsbe-
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Einnahme zu verbuchen. Es ist möglich, einen 
pauschalen Risikoabschlag zum Zeitpunkt der 
Gesamtmaßnahmenabrechnung für noch nicht 
vereinnahmte Ausgleichsbeträge in Höhe von 20 
Prozent vorzunehmen. 

trägen ist eigenverantwortlich durch die Gemeinde 
gemäß BauGB umzusetzen. Für weiterführende 
Hinweise siehe Praxishilfe „Bodenwerterhöhung 
und Ausgleichsbeträge in Sanierungsgebieten“ 
des MIR / MI vom Mai 2008. 

14.6.2 Wenn die Gemeinde von der Festsetzung oder 
Erhebung eines Ausgleichsbetrags aufgrund von 
§ 155 Absatz 3 oder 4 BauGB abgesehen hat 
oder bei der vorzeitigen Ablösung einen Ab-
schlag gewährt hat, ist der Abrechnung eine Be-
gründung beizufügen. 

 

14.6.3 Als bewertbare Grundlage soll die nach der städ-
tebaulichen Konzeption der Gemeinde ange-
strebte Neuordnung oder Aufwertung des Gebie-
tes soweit wie möglich vor dem Abschluss der 
Gesamtmaßnahme langfristig rechtlich gesichert 
sein. Dafür kommen vor allem Bebauungspläne, 
Baulasten, Dienstbarkeiten und Verträge in Be-
tracht. 

 

15 Fortlaufende Abrechnung von Gesamtmaß-
nahmen 

 

 Die Abrechnung unterteilt sich in jährliche Zwi-
schenabrechnungen (ZWA) und die auf der 
Grundlage aller Zwischenabrechnungen erstellte 
Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme. 

 

 Soweit zuwendungsfähige Ausgaben ohne Ver-
wendung von Städtebauförderungsmitteln und 
städtebaulich maßnahmebedingten Einnahmen 
gedeckt worden sind, sind diese nicht Gegen-
stand der förderrechtlichen Abrechnung. 

 

15.1 Vorlage der jährlichen Zwischenabrechnung  

15.1.1 Bis zum 31. März legt die Gemeinde dem LBV 
eine ZWA über den Mitteleinsatz unter Berück-
sichtigung des vorrangigen Einsatzes städtebau-
lich maßnahmebedingter Einnahmen vor. 

 

 Dabei werden die im vorigen Haushaltsjahr ein-
gesetzten Städtebauförderungsmittel, gemein-
sam mit den städtebaulich maßnahmebedingten 
Einnahmen und den sonstigen Einnahmen, den 
Ausgaben gegenübergestellt. Der Nachweis der 
eingesetzten Städtebauförderungsmittel erfolgt 
auf der Grundlage der durch die Gemeinde ge-
prüften Schlussrechnungen der mit Städte-
bauförderungsmitteln finanzierten Einzelvorha-
ben. Die Schlussrechnungsprüfung ist innerhalb 
von sechs Monaten nach Fertigstel-
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lung/Abschluss des jeweiligen Einzelvorhabens 
zu erstellen. 

15.1.2 Die ZWA umfasst die Erklärung über die fristge-
rechte Mittelverwendung beziehungsweise die 
Mitteilung zu Zinsbeträgen wegen nicht fristge-
rechter Mittelverwendung (Einstellung/Zahlung) 
sowie eine Erklärung über die zweckentspre-
chende Verwendung innerhalb des abgelaufenen 
Haushaltsjahres sowie die Mitteilung zu Zinsbe-
trägen wegen nicht zweckentsprechender Ver-
wendung (Einstellung/Zahlung). 

 

15.1.3 Die Gemeinde bestätigt durch rechtsverbindliche 
Unterschrift des Hauptverwaltungsbeamten oder 
dessen Vertretung die zweckentsprechende und 
fristgerechte Verwendung der Fördermittel ent-
sprechend dieser Darstellung (beziehungsweise 
bei nicht fristgerechter Verwendung die Höhe der 
nicht fristgerecht verwendeten Mittel, die Dauer 
der nicht fristgerechten Verwendung und die Hö-
he der ermittelten Zinsen nach § 1 Absatz 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Brandenburg [VwVfGBbg] in Verbindung mit 
§ 49a Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes [VwVfG] beziehungsweise bei nicht zweck-
entsprechender Verwendung die Höhe der ermit-
telten Zinsen nach § 1 Absatz 1 VwVfGBbg in 
Verbindung mit § 49a Absatz 3 VwVfG) sowie die 
Einhaltung der Bestimmungen des Zuwendungs-
bescheides und des bestätigten integrierten Um-
setzungsplanes. 

 

15.1.4 Bei nicht fristgerechter Verwendung der ausge-
zahlten Zuwendungen führt die Gemeinde im Zu-
sammenhang mit der Erarbeitung der ZWA die 
Ermittlung des Zinsanspruches nach § 1 Absatz 
1 VwVfGBbg in Verbindung mit § 49a Absatz 4 
VwVfG durch und teilt dem LBV mit der ZWA das 
Ergebnis und den Zeitpunkt der Einstellung in 
das städtebauliche Sondervermögen (zuzüglich 
kommunalen Eigenanteils entsprechend den gel-
tenden Fördersätzen) oder die Zahlung an das 
Land mit. 

Der zur Berechnung der Zinsen nach § 49 a Abs. 
4 VwVfGBbg benötigte aktuelle Basiszinssatz 
kann z.B. den Monatsberichten der Deutschen 
Bank, Statistischer Teil, Seite 43 entnommen 
werden. Eine Mitteilung des LBV an die Gemein-
den zum aktuellen Basiszinssatz ist nicht vorge-
sehen. 

 Die Einstellung (zuzüglich kommunalen Eigenan-
teils entsprechend den geltenden Fördersätzen) 
beziehungsweise Zahlung der Zinsforderung ist 
unverzüglich vorzunehmen, spätestens jedoch 
einen Monat nach der Zinsermittlung. 

 

15.1.5 In der ZWA sind abgeschlossene Einzelvorhaben 
mit den Gesamtausgaben entsprechend der 
durch die Gemeinde erfolgten Schlussrechnungs-
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prüfung dieser Einzelvorhaben darzustellen. Nicht 
abgeschlossene Einzelvorhaben sind in Listen-
form, ohne Ausgabendarstellung, zu benennen 
(Plausibilitätskontrolle des Umsetzungsstandes). 

 Im Rahmen der Schlussabrechnung der Ge-
samtmaßnahme ist von der Gemeinde rechtsver-
bindlich zu erklären, dass in den Handlungsfel-
dern B.1, B.2.2.1 und B.2.2.2 die festgelegte 
Förderobergrenze nicht überschritten wurde. 

 

15.1.6 Eine Prüfbescheinigung des jeweils zuständigen 
Rechnungsprüfungsamtes ist nicht erforderlich. 
Dortige Prüfungsrechte aufgrund kommunalver-
fassungsrechtlicher Vorschriften bleiben unbe-
rührt. 

 

15.1.7 Das LBV prüft die vorgelegte ZWA im Hinblick 
auf Mitteleinsatz und erreichten Umsetzungs-
stand. Die Gemeinde erhält einen Bescheid über 
das Ergebnis der Prüfung. 

 

 Die Bewilligungsstelle prüft bei einer Stichprobe 
von 10 Prozent der von den Gemeinden jährlich 
vorzulegenden ZWA die Erklärung über die frist-
gerechte Mittelverwendung und die Ermittlung 
der Zinsbeträge nach § 1 Absatz 1 VwVfGBbg in 
Verbindung mit § 49a Absatz 4 VwVfG. Die hier-
zu erforderlichen Unterlagen sind durch die Ge-
meinde der Bewilligungsstelle auf Anforderung 
vorzulegen. 

 

15.1.8 Nur vom LBV geprüfte und anerkannte ZWA sind 
durch die Gemeinde als Bestandteil der Schluss-
abrechnung zu verwenden. 

 

15.1.9 Das Land beziehungsweise ein beauftragter 
Dritter prüft stichprobenartig die baufachlichen 
Prüfungen und die von den Gemeinden erstellten 
Schlussrechnungsprüfungen. 

 

15.1.10 Wurden Städtebauförderungsmittel und städte-
baulich maßnahmebedingte Einnahmen, die vor-
rangig für die Finanzierung der Gesamtmaßnah-
men einzusetzen sind, nicht zweckentsprechend 
eingesetzt, sind diese innerhalb von zwei Mona-
ten nach Feststellung des Fehleinsatzes wieder 
in das Sondervermögen einzustellen und vorran-
gig zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme ein-
zusetzen. 

 

 Erfolgt die Wiedereinstellung nicht innerhalb 
dieses Zeitraumes, so sind die nicht zweckent-
sprechend eingesetzten Städtebauförderungsmit-
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tel und Einnahmen ab dem Zeitpunkt der Fest-
stellung des Fehleinsatzes bis zur Wiedereinstel-
lung in das Sondervermögen nach Maßgabe des 
§ 1 Absatz 1 VwVfGBbg in Verbindung mit § 49a 
Absatz 3 VwVfG zu verzinsen, als Zeitpunkt der 
Unwirksamkeit des Verwaltungsakts gilt der Zeit-
punkt der Feststellung des Fehleinsatzes. 

 Die nicht zweckentsprechend eingesetzten Städ-
tebauförderungsmittel und Einnahmen sind nach 
Maßgabe des § 1 Absatz 1 VwVfGBbg in Verbin-
dung mit § 49a Absatz 3 VwVfG zu verzinsen. 
Als Zeitpunkt des Eintritts der Unwirksamkeit des 
Verwaltungsaktes nach § 1 Absatz 1 VwVfGBbg 
in Verbindung mit § 49a Absatz 3 Satz 1 VwVfG 
gilt der Tag der Feststellung des Fehleinsatzes. 

 

 Die Zinsermittlung gemäß § 1 Absatz 1 
VwVfGBbg in Verbindung mit § 49a Absatz 3 
VwVfG wird durch die Gemeinden durchgeführt. 

 

 Der Zeitpunkt der Feststellung des Fehleinsatzes 
ist regelmäßig das Datum der Schlussrech-
nungsprüfung. Soweit eine Schlussrechnungs-
prüfung nicht in dem in Nummer 15.1.1 vorgege-
benen Zeitrahmen erstellt wurde, gilt als Zeit-
punkt der Feststellung des Fehleinsatzes der 
Tag, bis zu dem die Schlussrechnungsprüfung 
gemäß Nummer 15.1.1 zu erstellen gewesen wä-
re. 

 

 Im Rahmen des Zinsermittlungsverfahrens teilt 
die Gemeinde dem LBV mit, ob der ermittelte 
Zinsbetrag (zuzüglich kommunalen Mitleistungs-
anteils entsprechend den geltenden Fördersät-
zen) in das städtebauliche Sondervermögen ein-
gestellt oder an das Land gezahlt wird. 

 

 Die Einstellung (zuzüglich kommunalen Mitleis-
tungsanteils entsprechend den geltenden För-
dersätzen) beziehungsweise Zahlung der Zins-
forderung ist unverzüglich vorzunehmen, spätes-
tens jedoch einen Monat nach der Zinsermittlung. 

 

15.2 Sachstandsbericht  

 Die Gemeinde hat für jede in einen Programmbe-
reich aufgenommene Gesamtmaßnahme jährlich 
im Rahmen des Programmantrags zum 30. Ok-
tober (vgl. Nummer 11.1) einen aktualisierten 
„Plan umgesetzter Maßnahmen“ dem LBV und 
einen aussagefähigen Sachstandsbericht zur 
bisher erreichten Umsetzung vorzulegen. 
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 Davon unberührt sind die von Bundesseite vor-
gegebenen und mit dem Antrag auszufüllenden 
elektronischen Begleitinformationen sowie das 
elektronische Monitoring (siehe Nummer 5.5). 

 

 Sofern in einer laufenden Maßnahme kein Pro-
grammantrag gestellt wird, ist der Sachstandsbe-
richt bis zum 31. März des Folgejahres vorzule-
gen. 

 

 Der Sachstandsbericht umfasst eine Plandarstel-
lung des erreichten Maßnahmenstandes und er-
gänzt die ZWA. 

 

 Der Umsetzungsfortschritt und erforderliche Pla-
nungsanpassungen sind durch die Gemeinden 
auch in den elektronischen Begleitinformationen 
zur Städtebauförderung darzustellen und durch 
das LBV im Hinblick auf die erforderliche Über-
einstimmung mit den vereinbarten Zielsetzungen 
aus den strategischen Stadtentwicklungs- und 
den Gesamtberatungen zu überprüfen. 

 

 Die Gemeinden müssen die Programmziele und 
die Ziele der Gesamtmaßnahme kontinuierlich 
überprüfen und erkannte Fehlentwicklungen 
frühzeitig korrigieren. 

 

 Hierzu ist insbesondere die durch Bund und Län-
der und die kommunalen Spitzenverbände erar-
beitete Arbeitshilfe zur Evaluierung der Städte-
bauförderung anzuwenden. 

 

15.3 Abschluss und Schlussabrechnung der Gesamt-
maßnahme 

 

15.3.1 Eine Gesamtmaßnahme ist, unabhängig vom 
Ablauf des Bewilligungszeitraums, im Hinblick auf 
die Förderung erst abgeschlossen, wenn 

- sie durchgeführt ist, 

- sich als undurchführbar erweist oder 

- wenn sie durch das LBV für beendet erklärt 
wird (förderrechtliche Abschlusserklärung). 

 

15.3.2 Die Gemeinde hat dem LBV nach Abschluss eine 
Schlussabrechnung vorzulegen. Die Schlussab-
rechnung bildet die Grundlage für die abschlie-
ßende Entscheidung über die Förderung der 
Maßnahme hinsichtlich der gewährten Voraus-
zahlungsmittel. 

 

Erfolgt für einen Teilbereich der ursprünglich per 
Satzung festgesetzten Gebietskulisse die Aufhe-
bung der Sanierungssatzung, ist für dieses Gebiet 
kein separater Abschlussbericht vorzulegen. Erst 
mit Abschluss der Gesamtmaßnahme ist das 
Abrechnungsverfahren durchzuführen. Dem LBV  
sind vorzulegen: 
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 Die geänderte Satzung 

 Lageplan mit den neuen Sanierungsge-
bietsgrenzen 

 Begründung für die teilweise Aufhebung 

 

15.3.3 Die Gemeinde hat für jede in einem Programm-
bereich geförderte Gesamtmaßnahme eine Ab-
rechnung der gewährten Zuwendung vorzuneh-
men. Die Schlussrechnung besteht aus einem 
zahlenmäßigen Nachweis und dem Sachbericht 
(Abschlussbericht, siehe Nummer 15.4). 

 

Abschluss von Gesamtmaßnahmen im BLS für 
die im STUB teilnehmenden Städte: 

Für die förderrechtliche Schlussabrechnung der 
Gesamtmaßnahme im BLS ist die Aufhebung der 
Sanierungssatzung nicht erforderlich. Vorausset-
zung hierfür ist, dass ausstehende, zukünftige 
Einnahmen ausreichend genau geschätzt werden 
und in diskontierter Form bei der Schlussabrech-
nung und bei der Festlegung Zuschuss / Darlehen 
berücksichtigt werden. Bei einer längerfristigen 
Weiterförderung der „Gesamtmaßnahme im Sa-
nierungsgebiet“ über STUB ist sicherzustellen, 
dass über die Einschätzung in der förderrechtli-
chen Schlussabrechnung hinausgehende zusätz-
liche Einnahmen durch z. B. weitergehende Bo-
denwertsteigerung dem Sanierungsgebiet aus 
rechtlichen und zuwendungsrechtlichen Gründen 
zugeführt werden. 

Nach der letzten im BLS erteilten VE ist die Ge-
samtmaßnahme des BLS abzurechnen. Im Sach-
bericht zur Abrechnung der Gesamtmaßnahme ist 
der Hinweis auf die weitere Förderung der Ge-
bietskulisse im STUB aufzunehmen. Eine zah-
lenmäßige Darstellung der verausgabten Städte-
baufördermittel aus dem STUB ist nicht zwingend 
erforderlich, da für dieses Programm eine geson-
derte Schlussabrechnung geführt werden muss. 

Bei einer späteren Schlussabrechnung der Ge-
samtmaßnahme des STUB sind im Sachbericht 
die Schwerpunkte der Förderung in den Gebiets-
kulissen (z. B. Gebietskulisse der Gesamtmaß-
nahme / Stadtumbaukulisse) darzustellen. Eine 
zahlenmäßige Darstellung erfolgt pauschal in 
Prozenten. 

(vgl. Rundschreiben des LBV Nr. 3/04/11 vom 
25.08.2011) 

 

15.3.4 Die Schlussabrechnung ist auf der Grundlage der 
anerkannten Zwischenabrechnungen aufzustel-
len. In ihr sind die für die Gesamtmaßnahme ent-
standenen zuwendungsfähigen Ausgaben, alle 
städtebaulich maßnahmebedingten Einnahmen 
und Wertansätze nach Einnahmearten und Aus-
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gabearten zusammengefasst darzustellen. 

15.3.5 Die Schlussabrechnung erfasst auch die Vermö-
genswerte innerhalb der Gesamtmaßnahme. 

 

15.3.6 Die Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme ist 
dem LBV innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
Abschluss der städtebaulichen Gesamtmaßnahme 
vorzulegen. 

 Die Nummern 13.2, 13.4, 13.5 und 15.1.10 gelten 
entsprechend. 

 

15.3.7 Der Zeitpunkt der Schlussabrechnung der Ge-
samtmaßnahme darf nicht verschoben werden, 
wenn einzelne Einnahmen und Ausgaben ganz 
oder teilweise noch offen sind, sofern die ent-
sprechenden Beträge aufgrund eingegangener 
Verpflichtungen beziehungsweise vorliegender 
Bewertungen (zum Beispiel von Ausgleichsbe-
trägen, zu privatisierenden Grundstücken) der 
Höhe nach feststehen.  

 

15.3.8 In diesem Falle werden die später fälligen Ein-
nahmen und Ausgaben auf den Zeitpunkt der Ab-
rechnung abgezinst. Die anzuwendenden Abzin-
sungsfaktoren ergeben sich aus analoger An-
wendung der Anlage zu Nummer 2.5 der Verwal-
tungsvorschriften zu § 7 der Landeshaushalts-
ordnung. Der Kalkulationszinssatz ergibt sich aus 
den einschlägigen Rundschreiben des Bundes-
ministeriums der Finanzen (BMF) (zuletzt BMF II 
A 3 - H 1012 - /07/0001 vom 12. Februar 2009, 
siehe auch www.bundes-finanzministerium.de -  
Suchbegriff „Personalkostensätze“). 

 

15.3.9 Der Abzinsungszeitraum beginnt mit Ablauf des 
Jahres, in dem die Schlussabrechnung aufge-
stellt wurde und endet nach spätestens zehn 
Jahren. 

 

15.4 Abschlussbericht  

Zur Einschätzung des Förderergebnisses hat die 
Gemeinde zusammen mit der Schlussabrech-
nung einen Abschlussbericht auf der Grundlage 
der Städtebaulichen Zielplanung vorzulegen. Im 
Abschlussbericht hat die Gemeinde zu erläutern, 
wie das erreichte Niveau bezogen auf die Pro-
grammziele gesichert und an zu erwartende Ent-
wicklungen angepasst wird. 

Für weiterführende Informationen vgl. Rund-
schreiben des LBV Nr. 3/01/2010 vom 26.01.2010 
„Leitfaden zur Schlussabrechnung von Gesamt-
maßnahmen“ und „Grundschema / –struktur des 
Abschlussberichts im S-Programm“ vom August 
2011  

(http://www.lbv.brandenburg.de/dateien/staedtebaufoerd/A3_

Grundschema__Abschlussbericht_Endfassung.doc) 

15.5 Wertansätze  
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15.5.1 Für Grundstücke, deren Erwerb mit Städte-
bauförderungsmitteln gefördert worden ist und 
die bei Abschluss der Gesamtmaßnahme privat-
wirtschaftlich nutzbar sind, sind zulasten der 
Gemeinde Wertansätze in die Abrechnung ein-
zustellen.  

 

 Dies gilt auch, wenn der Grunderwerb aus-
nahmsweise außerhalb des förmlich festgelegten 
städtebaulichen Sanierungsgebietes gefördert 
wurde. Satz 1 gilt entsprechend, wenn nur ein 
Zinsausgleich gewährt wurde oder Ausgaben für 
die Freilegung gefördert wurden. 

 

15.5.2 Für Grundstücke, die sowohl öffentlich als auch 
privatwirtschaftlich genutzt werden, hat, wenn die 
privatwirtschaftliche Nutzung überwiegt, für diese 
ein Wertansatz zu erfolgen. 

 

15.5.3 Im Rahmen der Nummer 15.5.1 ist ein Wertan-
satz zulasten der Gemeinde auch für solche 
Grundstücke in die Abrechnung einzubeziehen, 
für die ein Erbbaurecht oder ein sonstiges Nut-
zungsrecht zugunsten eines Dritten bestellt wor-
den ist. 

 

15.5.4 Muss hiernach ein Wertansatz für gemeindeei-
gene Grundstücke erfolgen, ist der Verkehrswert 
der Grundstücke als Einnahme anzusetzen; be-
züglich des Wertes der Gebäude vgl. Nummer 
15.5.5. In den Fällen der Nummer 15.5.1 Absatz 
2 können vom Verkehrswert die in Nummer 6.6.4 
genannten Beträge abgesetzt werden. 

 

 Der Wert ist auf den Zeitpunkt des Abschlusses 
der Gesamtmaßnahme zu ermitteln. Dabei ist die 
Wertermittlungsverordnung anzuwenden. 

 

15.5.5 Gebäude auf solchen Grundstücken, für die ein 
Wertansatz zu erfolgen hat, werden mit den ge-
förderten Erwerbskosten in die Abrechnung ein-
gestellt, soweit diese Gebäude bei Abschluss der 
Gesamtmaßnahme noch vorhanden und privat-
wirtschaftlich nutzbar sind. Nummer 15.5.2 gilt 
entsprechend. 

 

15.5.6 Ein Wertansatz ist ferner in die Abrechnung ein-
zustellen, wenn 

 

15.5.6.1  Baumaßnahmen nach Nummer B.3.5.2 der Anla-
ge oder 

 

15.5.6.2 Maßnahmen anderer Finanzierungsträger nach 
Nummer 3.3.1.2 dieser Richtlinie gefördert wor-
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den sind. Die Höhe des Wertansatzes entspricht 
der Höhe der geförderten Kosten beziehungs-
weise der Höhe des gewährten Zinsausgleichs 
abzüglich der als städtebaulich maßnahmebe-
dingten Einnahme behandelten Entgelte, Erlöse, 
Gebühren, Beiträge und Finanzierungs- bezie-
hungsweise Fördermittel. 

15.6 Abschlussbescheid 

 Das LBV prüft die vorgelegte Schlussabrechnung 
im Hinblick auf Mitteleinsatz und die Ergebnisse 
der Durchführung der Gesamtmaßnahme. Die 
Gemeinde erhält einen Bescheid über das Er-
gebnis der Prüfung. 

 

16 Zu beachtende Vorschriften  

 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung 
der Zuwendung sowie für den Nachweis und die 
Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls 
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbe-
scheides und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften für 
Zuwendungen an Gemeinden (GV) - VVG zu § 44 
LHO und die NBest-Städtebau, soweit in dieser 
Richtlinie keine Abweichungen zugelassen wor-
den sind. 

 

 Unrichtige Angaben und Erklärungen bei der 
Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung haben die Rücknahme des Bewilli-
gungsbescheides und die Pflicht zur Erstattung 
und Verzinsung der in Anspruch genommenen 
Zuwendungen (vgl. § 1 Absatz 1 VwVfGBbg in 
Verbindung mit §§ 48, 49a VwVfG) sowie weitere 
Rechtsfolgen (vgl. unter anderem § 263 des 
Strafgesetzbuches [StGB]) zur Folge. 

 

17 Übergangsbestimmungen  

17.1 Diese Richtlinie gilt auch für städtebauliche Ge-
samtmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch, die 
vor dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in einen 
Programmbereich der Städtebauförderung auf-
genommen worden sind. 

 

17.2 Die Beurteilung abgeschlossener Einzelvorha-
ben, das heißt nach der Erstellung der jeweiligen 
Schlussrechnungsprüfung und nach Erledigung 
der sich hieraus ergebenden Handlungsbedarfe, 
erfolgt nach den zum Zeitpunkt des jeweiligen 
förderrechtlichen Abschlusses dieser Einzelvor-
haben gültigen Richtlinien und Vorschriften. 
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 Dies gilt auch für die Bildung von Wertansätzen 

im Rahmen der Abrechnung. 

17.3 Die Förderung von Einzelvorhaben, die vor In-
krafttreten dieser Richtlinie auf der Grundlage 
bestätigter Umsetzungspläne begonnen wurden, 
aber noch nicht abgeschlossen sind, erfolgt nach 
der beim Beginn der Einzelvorhaben geltenden 
Richtlinie; für die Abrechnung gilt Nummer 15 
dieser Richtlinie sowie die nachfolgenden Num-
mern. 

 

 Ab der nächsten Fortschreibung und Neube-
scheidung des aktuellen Umsetzungsplanes gel-
ten die Regelungen dieser Richtlinie auch für die 
noch nicht begonnenen, jedoch im Umsetzungs-
plan enthaltenen Einzelvorhaben. 

 

17.3.1 Erforderliche Festsetzung von Zu-
schuss/Darlehen als Ergebnis der Prüfung der 
Schlussabrechnung 

 

17.3.1.1 Das LBV setzt nach Prüfung der Schlussabrech-
nung durch Bescheid fest, in welcher Höhe Zu-
wendungen, die als Vorauszahlungsmittel bewil-
ligt worden sind, endgültig als Zuschuss oder als 
Darlehen gewährt werden, ob sie durch andere 
Finanzierungsmittel zu ersetzen oder zurückzu-
zahlen sind. 

 

17.3.1.2 Das LBV legt seiner Entscheidung Folgendes 
zugrunde: 

 

 Erreichen oder übersteigen die zuwendungsfähi-
gen Ausgaben die städtebaulich maßnahmebe-
dingten Einnahmen, Wertansätze und die Städ-
tebauförderungsmittel, so werden die ausgezahl-
ten Fördermittel insgesamt zum Zuschuss erklärt. 
Eine Nachförderung findet bei der Schlussab-
rechnung der Gesamtmaßnahme nicht statt. 

 

 Ergibt sich aus der Schlussabrechnung ein Ein-
nahmeüberschuss, so fordert das LBV den Über-
schuss von der Gemeinde anteilig zurück, im Üb-
rigen sind die ausgezahlten Fördermittel zum Zu-
schuss zu erklären. Der zurückzuzahlende Über-
schussanteil des Landes (und gegebenenfalls 
des Bundes) entspricht seinem Anteil an der 
Summe der Städtebauförderungsmittel; er ist auf 
die Höhe der ausgezahlten Finanzhilfe begrenzt 
und nach Bestandskraft des Bescheids zurück-
zuzahlen. 

 

 Bei einer Verteilung des Überschusses nach §  
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156a BauGB sind in die Berechnung auch die 
nicht einbezogenen zuwendungsfähigen Ausga-
ben sowie die nicht zuwendungsfähigen Ausga-
ben, die jedoch zur Erreichung der städtebauli-
chen Entwicklungsziele erforderlich waren, ein-
zubeziehen. 

 Ergibt sich bei der förderrechtlichen Schlussab-
rechnung einer Entwicklungsmaßnahme ein Ein-
nahmeüberschuss, ist die Rückzahlung an das 
Land auf die Höhe der ausgezahlten Finanzhilfe 
und auf den Betrag begrenzt, um den die Ein-
nahmen die Ausgaben der Entwicklungsmaß-
nahme bei der entwicklungsrechtlichen Abrech-
nung (§ 171 BauGB) übersteigen. 

 

17.3.1.3 Nummer 15.6 gilt entsprechend.  

17.4 Bei städtebaulichen Gesamtmaßnahmen, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in einen Pro-
grammbereich der Städtebauförderung aufge-
nommen worden sind und für die landesseitig 
aufgrund des überschaubaren Förderbedarfs auf 
eine INSEK-Erstellung verzichtet wurde, kann 
dies weiterhin vereinbart werden. 

 

17.5 Für Gesamtmaßnahmen, in denen Einzelvorha-
ben nach den Regelungen früherer Städte-
bauförderungsrichtlinien mit einer Miet- und Be-
legungsbindung verknüpft sind, kann das LBV 
auf Ersuchen der Gemeinde einen Änderungs-
spielraum einräumen, soweit die aktuelle oder 
zukünftige Wohnungsmarktsituation in der Ge-
meinde dies zulässt. 

 

 Hierzu hat die Gemeinde dem LBV aussagekräf-
tige Unterlagen vorzulegen. 

 

 Das LBV gibt der Gemeinde in seiner Entschei-
dung über den Änderungsspielraum verbindliche 
Parameter vor, die in den Modernisierungsver-
trägen zu den Einzelvorhaben ihren Niederschlag 
zu finden haben. 

 

17.6 Wenn die laufende Gesamtmaßnahme bisher 
noch nicht auf der Grundlage einer Energiestra-
tegie durchgeführt wurde, dann sind die wesentli-
chen Ergebnisse beziehungsweise Zwischener-
gebnisse der eingeleiteten Erarbeitung innerhalb 
eines Jahres in dem dann einzureichenden 
Folgeantrag darzustellen. 

 

18 Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 
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2015 in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2020 
außer Kraft. 

 Die Städtebauförderungsrichtlinie des Ministeri-
ums für Infrastruktur und Landwirtschaft - 
StBauFR 2009 - Fortschreibung 2012 vom 7. 
September 2012 (ABl. S. 1467) tritt mit Wirkung 
vom 30. September 2015 außer Kraft, soweit in 
dieser Richtlinie nichts anderes bestimmt ist. 

Anlage zur StBauFR 2015 

In dieser Anlage zur Städtebauförderungsrichtlinie 2015 
sind unter Abschnitt A. die aktuellen Programmbereiche 
der Städtebauförderung mit ihrer differenzierten Schwer-
punktsetzung dargestellt. 

Unter Abschnitt B. wird für fünf relevante Handlungsfelder 
der Stadtentwicklung detailliert ausgeführt, in welchem 
Rahmen diese durch den Einsatz von Städtebauförde-
rungsmitteln (Bund/Land -Zuwendung einschließlich des 
überwiegend erforderlichen Eigenanteils der Städte) unter-
stützt werden können. 

Im Einzelnen sind die durch Land und Städte zu berück-
sichtigenden Rahmenbedingungen des Mitteleinsatzes 
dargestellt. 

Die gewährten Finanzhilfen sind hierbei gebündelt für 
besondere Stadtentwicklungsaufgaben der Stadt einzuset-
zen, die ohne Einsatz der gesonderten finanziellen Unter-
stützung nicht zu finanzieren sind. 

 

 

A. Programmbereiche  

A.1 Förderung städtebaulicher Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen (S/E) 

 Die Zuwendungen sind einzusetzen zur Deckung 
förderfähiger Kosten der Vorbereitung und 
Durch-führung städtebaulicher Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen im abgestimmten 
Rahmen nach Maßgabe der §§ 164a, 164b und 
169 Absatz 1 Nummer 9 BauGB und des Moder-
nisierungs- und Instandsetzungsgebots nach § 
177 Absatz 4 und 5 BauGB. 

 

A.2 Förderung des städtebaulichen Denkmal-
schutzes (D) 

 Die Zuwendungen sind einzusetzen zur Förde-
rung des Städtebaulichen Denkmalschutzes in-
nerhalb von Gesamtmaßnahmen, um insbeson-
dere historische Stadtkerne mit denkmalwerter 
Bausubstanz auf breiter Grundlage zu sichern 
und zu erhalten. 
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A.3 Förderung von Maßnahmen der sozialen 
Stadt (STEP) 

 Gesamtmaßnahmen der Städte werden in die-
sem Förderbereich mit bis zu 66,6 Prozent Fi-
nanzhilfen von Bund und Land unterstützt. 

 Die Zuwendungen sind einzusetzen zur Förde-
rung von Gesamtmaßnahmen der Sozialen Stadt 
- Investitionen im Quartier für Investitionen in 
städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung 
und Aufwertung von Stadtteilen mit besonderem 
Entwicklungsbedarf, die aufgrund der Zusam-
mensetzung und wirtschaftlichen Situation der 
darin lebenden und arbeitenden Menschen er-
heblich benachteiligt sind (vgl. § 171e BauGB). 

 

A.4 Förderung des Stadtumbaus (STUB) 

 Die Zuwendungen sind einzusetzen zur Förde-
rung des Stadtumbaus (§ 171a BauGB) in Gebie-
ten, die von erheblichen städtebaulichen Funkti-
onsverlusten betroffen sind, um diese an Struk-
turveränderungen vor allem in Demografie und 
Wirtschaft und auf die damit verbundenen städ-
tebaulichen Auswirkungen anzupassen. 

 

A.4.1 Förderung von Aufwertungsvorhaben 
(STUB/AUF) 

 Gesamtmaßnahmen der Städte werden zur Auf-
wertung von Stadtquartieren in diesem Förderbe-
reich mit bis zu 66,6 Prozent Finanzhilfen von 
Bund und Land unterstützt. 

 

A.4.2 Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden 
(STUB/RB) 

 Gesamtmaßnahmen der Städte werden zum 
Rückbau von Wohngebäuden in diesem Förder-
bereich mit bis zu 100 Prozent Finanzhilfen von 
Bund und Land unterstützt. 

 

A.4.3 Förderung der Rückführung der städtischen Inf-
rastruktur (STUB/RSI) 

 Gesamtmaßnahmen der Städte werden zur 
stadt- 
umbaubedingten Rückführung und Anpassung 
städtischer Infrastruktur in diesem Förderbereich 
mit bis zu 100 Prozent Finanzhilfen von Bund 
und Land unterstützt. 

 

A.4.4 Förderung der Sanierung und Sicherung ein-
schließlich Erwerb von Gebäuden, die vor 1949 
errichtet wurden (Altbauten) (STUB/SSE)  
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Gesamtmaßnahmen der Städte werden zur Sa-
nierung und Sicherung von Gebäuden, die vor 
1949 errichtet wurden (Altbauten), sowie der Er-
werb von Altbauten durch Städte und Gemeinden 
zur Sanierung und Sicherung in diesem Förder-
bereich mit bis zu 100 Prozent Finanzhilfen von 
Bund und Land unterstützt. 

A.5 Förderung Aktiver Stadtzentren (ASZ) 

 Gesamtmaßnahmen der Städte werden in die-
sem Förderbereich mit bis zu 66,6 Prozent Fi-
nanzhilfen von Bund und Land unterstützt. 

 Die Zuwendungen sind einzusetzen zur Stärkung 
von zentralen Versorgungsbereichen, die durch 
Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen 
Leerstand, bedroht oder betroffen sind. Durch die 
geförderten Gesamtmaßnahmen sollen diese Be-
reiche als Standorte für Wirtschaft und Kultur so-
wie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben 
erhalten und weiterentwickelt werden. 

 

A.6 Förderung Kleinerer Städte und der überörtli-
chen Zusammenarbeit (KLS) 

 Gesamtmaßnahmen der Städte werden in die-
sem Förderbereich mit bis zu 66,6 Prozent Fi-
nanzhilfen von Bund und Land unterstützt. 

 Die Zuwendungen sind einzusetzen zur Siche-
rung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvor-
sorge in Städten und Gemeinden in dünn besie-
delten, ländlichen, von Abwanderung bedrohten 
oder vom demografischen Wandel betroffenen 
Landesteilen. 

 Kooperationen von kleineren Städten mit ihren 
Umlandgemeinden sollen mit dem Ziel gefördert 
werden, die Ankerfunktion der Zentralen Orte zu 
stabilisieren und diese als Funktionsschwerpunk-
te für die Daseinsvorsorge zu sichern. 

 Die Mittel sind vorrangig einzusetzen zur Erhal-
tung und Entwicklung der kommunalen Infra-
struktur zur Daseinsvorsorge in funktional ver-
bundenen Gebieten. 

 Auf diese Förderkulissen haben sich die überge-
meindlich zusammenarbeitenden und hierzu eine 
Kooperation bildenden Städte und Gemeinden 
gemeinsam festzulegen. 

 

A.7 Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung 
städtischen Grüns - Zukunft Stadtgrün (ZUST) 

Gesamtmaßnahmen der Städte werden in diesem 
Förderbereich mit bis zu 66,6 Prozent Finanzhil-
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fen von Bund und Land unterstützt. 

Die Zuwendungen sind einzusetzen zur Verbes-
serung der urbanen grünen Infrastruktur. Sie sind 
bestimmt für städtebauliche Maßnahmen der An-
lage, Sanierung beziehungsweise Qualifizierung 
und Vernetzung öffentlich zugänglicher Grün- 
und Freiflächen im Rahmen der baulichen Erhal-
tung und Entwicklung von Quartieren als lebens-
werte und gesunde Orte, die der Steigerung der 
Lebens- und Wohnqualität, der gesellschaftlichen 
Teilhabe, der Verbesserung des Stadtklimas und 
der Umweltgerechtigkeit insbesondere durch eine 
gerechte Verteilung qualitativ hochwertigen 
Stadtgrüns sowie dem Erhalt der biologischen 
Vielfalt und der Naturerfahrung dienen. 

Wesentliche Voraussetzung für die Programm-
aufnahme ist, dass die städtebauliche Gesamt-
maßnahme des Programmbereichs Zukunft 
Stadtgrün auf der Grundlage eines integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzepts durch die 
Stadt je nach Erfordernis als Sanierungsmaß-
nahme (§ 142 BauGB), städtebaulicher Entwick-
lungsbereich (§ 165 BauGB), Erhaltungsgebiet (§ 
172 BauGB), Maßnahmegebiet nach § 171b 
(Stadtumbaugebiet), 171e (Gebiet der sozialen 
Stadt), Untersuchungsgebiet nach § 141 BauGB 
oder durch Beschluss der Gemeinde festgelegt 
wurde. 

 

B. Handlungsfelder  

B.1 Vorbereitung der Gesamtmaßnahme und 
durchführungsbezogene Untersuchungen 
und Gutachten 

 

B.1.1 Maßnahmen der Vorbereitung der Gesamtmaß-
nahme (§ 140 Nummer 1 bis 6 und § 141 
BauGB) einschließlich der Erstellung und qualita-
tiven Fortschreibung des gebietsbezogenen Ent-
wicklungskonzeptes nach §§ 171b und 171e 
BauGB sowie sonstiger, programmbezogener 
Vorbereitungs- und Durchführungsplanungen 
sind förderfähig, soweit diese den Zielen der ge-
förderten Gesamtmaßnahme dienen (so auch 
zum Beispiel Wettbewerbsverfahren zur baukul-
turellen Qualitätssicherung und Konzepte der 
energetischen Erneuerung). 

 

Grobcheck sowie 3-Stufen-Modell  ist unter B.1 
weiterhin förderfähig. (Stufe 1: bis zu 3 Nutzungs-
varianten entwickeln; Stufe 2: Kostenschätzung je 
Nutzungsvariante inklusive Ermittlung des not-
wendigen Förderbetrags; Stufe 3: Unterstützung 
der Vermarktung inklusive Investitionsverpflich-
tung zur Umsetzung des Vorhabens). 

Für „stecken gebliebene Einzelvorhaben“, die 
teilweise oder ausschließlich über die Wohnraum-
förderung gefördert werden könnten, kann durch 
die Gemeinde zur Aktivierung des Vorhabens ein 
Grobcheck (bis zu 3 Nutzungsvarianten mit ent-
sprechenden Kostenschätzungen) gefördert wer-
den, der nach StBauFR Anlage 1 Handlungsfeld 
B.1 förderfähig ist. Grobchecks für „normal lau-
fende“ Vorhaben der Wohnraumförderung sind 
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über die StBauFR nicht förderfähig. 

Das Stadtumbaumonitoring ist gemäß B.1.1 för-
derfähig.  

Für das Handlungsfeld B.1 ist von den Gemein-
den im Umsetzungsplan ein Kontingent zu benen-
nen.  

Planungsvorhaben können auch weiterhin im 
Rahmen der für die Gesamtmaßnahme zur Verfü-
gung stehenden Mittel eigenverantwortlich begon-
nen und durchgeführt werden. 

Förderfähigkeit archäologischer Kosten 

a) Verwiesen wird unter B.1 StBauFR auf den § 
140 Nummer 1 bis 6 BauGB. Daraus ergibt 
sich, dass die städtebauliche Planung (Nr. 4) 
förderfähig ist. 

b) Ausgeführt wird weiterhin, dass sonstige, pro-
grammbezogene Vorbereitungs- und Durchfüh-
rungsplanungen förderfähig sind. Zu den 
Durchführungsplanungen gehören auch Gut-
achten, die nicht den investiven Vorhaben zu-
zuordnen sind. 

Daraus folgt für die Förderfähigkeit von archäolo-
gischen Kosten: 

1.  Archäologische Voruntersuchungen begleitend 
zu städtebaulichen Planungen (Planungen 
können ohne die archäologischen Vorunter-
suchungen nicht aufgestellt werden) gehören 
zur Planung und sind unter B.1 förderfähig. 

2.  Denkmalkonzepte und Historisches Archäolo-
gisches Inventar sind ebenfalls unter B.1 för-
derfähig. 

3.  Archäologische Untersuchungen, die keinem 
investiven Vorhaben zugeordnet werden kön-
nen und die im Rahmen einer Ordnungsmaß-
nahme, z.B. einer „archäologischen Ersatz-
maßnahme“ durchgeführt werden, sind unter 
B.4.5.6 (sonstige Kosten) förderfähig. „Ar-
chäologische Ersatzmaßnahme“ in dem Sin-
ne, dass eine Fläche intensiver archäologisch 
erforscht wird und dafür auf die Erforschung 
anderer Flächen verzichtet wird. 

4.  Archäologische Untersuchungen, die einem 
investiven Vorhaben zuzuordnen sind (z.B. 
Hochbaumaßnahme gemäß B.3, Straßenbau 
gemäß B.5), sind unter dem Handlungsfeld 
B.3 bzw. B.5 förderfähig 

Notwendige Planungen zur Unterstützung von 
gemeinsamen Entwicklungen eines Netzwerkes, 
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die über eine einzelne Gesamtmaßnahme hin-
ausgehen, sind förderfähig, wenn die Planungen 
einen direkten Bezug zur Durchführung der Ge-
samtmaßnahmen haben und wenn sie im Rah-
men des Netzwerkes definiert und durchgeführt 
werden (vgl. Pkt. B.2.1 der dynamischen Arbeits-
hilfe). 

Die Aufgaben des Netzwerkes werden planungs-
systematisch auf der Ebene der städtebaulichen 
Zielplanung dargestellt und geprüft. Die Netz-
werkarbeit muss die Zielsetzungen der jeweiligen 
Gesamtmaßnahme dem Grunde nach unterstüt-
zen. Die Bestätigung der Förderung erfolgt ge-
genüber den Programmstädten innerhalb der 
jeweiligen Kontingente von B.1 und B.2 mit dem 
jeweiligen Umsetzungsplan, wobei die Förder-
obergrenzen einzuhalten sind. 

B.1.2 Förderobergrenzen  

B.1.2.1 Über den Durchführungszeitraum der Förderung 
dürfen je Förderprogramm maximal 8 Prozent der 
eingesetzten Städtebauförderungsmittel 
(Bund/Land/ Gemeinde) für städtebauliche Pla-
nungen und Untersuchungen verwendet werden. 

 

Ausgereichte Einzelbestätigungen (EB) behalten 
ihre Gültigkeit. Bei EBs, die in Summe unter 8% 
der bis zum Stichtag 09.07.2009 eingesetzten 
StFöMi für Leistungen des Förderbereiches B.1 
anerkannt haben, ist B.1.2.1 über den Durchfüh-
rungszeitraum der Förderung anzuwenden. Bei 
EBs, die in Summe über 8% der eingesetzten 
StFöMi anerkannt haben, gilt die 8% Obergrenze 
erst ab dem Stichtag des Ablaufens der letzten EB 
bzw. dem 09.07.2009 und nicht rückwirkend. 

B.1.3 Sonderregelungen für einzelne Programmberei-
che: 

S+E: Keine Sonderregelungen 

D: Keine Sonderregelungen 

STEP: Keine Sonderregelungen 

STUB: In dem gebietsbezogenen Entwicklungskonzept 
nach § 171b BauGB sind die städtebaulichen und 
wohnungswirtschaftlichen Belange gegen- und 
untereinander abzuwägen. 

ASZ: Keine Sonderregelungen 

KLS: Gemeindeübergreifende, gebietsbezogene Ent-
wicklungskonzepte sind förderfähig über die be-
grenzten Gebietskulissen in den Gemeinden hin-
aus. 

 

B.2 Begleitung der Gesamtmaßnahme  

B.2.1 Während des Durchführungszeitraumes der Ge-
samtmaßnahme sind Ausgaben für Durchfüh-
rungsaufgaben und erforderliche investitionsbe-

Förderfähigkeit von touristischen Leitsystemen: 
Touristische Leitsysteme im Sinne von Aufstellung 
von Infotafeln bzw. Wegweisern innerhalb der 
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gleitende und -steuernde Vorhaben förderfähig, 
wie zum Beispiel Gebiets- und Citymanagement, 
touristische Leitsysteme, Öffentlichkeitsarbeit 
sowie sonstige Vorhaben der Mitwirkung sowie 
der Beteiligung der Betroffenen. 

 

Förderkulisse sind im Rahmen des Kontingents 
für die Öffentlichkeitsarbeit gemäß B.2.2.1 förder-
fähig.  

Eine Förderung im Handlungsfeld B.5 ist nur im 
Rahmen eines konkreten investiven Vorhabens 
(Gestaltung des öffentlichen Raums) möglich 
(Förderobergrenze ist zu beachten). 

Citymanagement ist innerhalb der Kostenober-
grenze von 10 % unter B.2.2.2 förderfähig. (Be-
achte auch Festlegung gemäß B.2.4 für ASZ). 

 

Personalkosten für Steuerungs- und Koordinie-
rungsaufgaben, die zentral für alle Programmstäd-
te von einem Netzwerk getragen werden, sind 
gemäß den Vorgaben der StBauFR förderfähig 
(B.2.2.2 StBauFR).Voraussetzungen sh. unter 
B.1.1 - Darstellung in Städtebaulicher Zielplanung. 

 

Beispiele für gemeinsame Aufgaben: 

- Erfahrungsaustausch zwischen den Pro-
grammstädten 

- Abstimmung gemeinsamer Zielsetzungen und 
Qualitätsmerkmale  

- Vorbereitung und Durchführung von Maß-
nahmen der Öffentlichkeitsarbeit  

- Vorhaben der Mitwirkung und Beteiligung von 
Betroffenen 

- interkommunale Beratung bei Förderrecher-
chen und Antragstellungen  

- Steuerung von Gutachten, Evaluierungen, 
Verstetigungsprozessen und externen Bera-
tungsleistungen. 

 Ausgaben, die für die Evaluation oder beim Ab-
schluss der städtebaulichen Erneuerung entste-
hen, zum Beispiel für Dokumentationen und die 
Abrechnung der Maßnahme, sind ebenfalls för-
derfähig. 

 

Vorhaben des Handlungsfelds B.2.1, 2. Absatz 
sind immer der Förderobergrenze gemäß B.2.2.2 
zuzuordnen. Z.B. 

- die jährliche Aktualisierung der Karte mit den 
begonnenen und abgeschlossenen Maßnahmen 
(Dokumentation) 

- alle Wertgutachten, die in Vorbereitung von 
Bescheiden zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
Sanierung im Sinne  von § 154 (4) Satz 1 BauGB 
stehen oder bereits vorab dazu auf der Grundla-
ge von § 154 (3) Satz 2 BauGB (Ablösevereinba-
rung) bzw. von § 154 (3) Satz 3 BauGB (Vorzei-
tige Festsetzung des Ausgleichsbetrags auf An-
trag) erarbeitet werden müssen. 
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- Vermessungsleistungen, sofern diese als Vo-
raussetzung für o.g. Gutachten notwendig wer-
den.  

- Abschlussberichte zu Gesamtmaßnahmen    

 

Eine Förderung der v. g. Gutachten und Berichte 
auf der Grundlage der Regelungen des Hand-
lungsfelds  B. 1 der StBauFR kommt nicht in Be-
tracht. 

Beachte: sonstige Vermessungsleistungen - z. B. 
im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen - sind 
weiterhin den Kosten des jeweiligen investiven 
Vorhabens zuzuordnen.   

 Für Vorhaben, die als selbsttragende Strukturen 
über den Zuwendungszeitraum hinaus vorgese-
hen sind (zum Beispiel für Gebiets- und Cityma-
nagement, Eigentümerstandortgemeinschaften), 
ist die Förderung als anteilige, degressive An-
schubförderung zu gestalten. 

 

B.2.2 Förderobergrenzen 

 

Für die nichtinvestiven Einzelvorhaben des Hand-
lungsfeldes B.2 sind von den Gemeinden im Um-
setzungsplan Kontingente für B.2.2.1 (Bürgerbe-
teiligung und Öffentlichkeitsarbeit) und B.2.2.2 
(geeignete Beauftragte/Sanierungsträger) zu 
benennen. 

B.2.2.1 Über den Durchführungszeitraum der Förderung 
dürfen je Programmbereich maximal 3 Prozent 
der eingesetzten Städtebauförderungsmittel für 
Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit ver-
wendet werden. 

 

B.2.2.1 bezieht sich auf die Bürgerbeteiligung und 
Öffentlichkeitsarbeit einer Gesamtmaßnahme in 
einem Programmbereich, z.B. Stadtumbau mit 
allen Teilprogrammen AUF (Aufwertung), RB 
(Rückbau), RSI (Rückführung und Herrichtung der 
sozialen Infrastruktur), SSE (Sanierung, Siche-
rung und Erwerb). Dementsprechend sind die in 
einer Gesamtmaßnahme eingesetzten Städtebau-
fördermittel aller Teilprogramme berücksichti-
gungsfähig. Die Förderung von Leistungen gemäß 
B.2.2.1 erfolgt im STUB im Teilprogramm AUF.  

Analog ist auch für den Programmbereich der 
Sozialen Stadt inkl. SMS vorzugehen. Bürgerbe-
teiligung und Öffentlichkeitsarbeit werden nicht 
gesondert im Teilprogramm SMS gefördert, son-
dern sind im regulären Teilprogramm der Sozialen 
Stadt förderfähig. 

B.2.2.2 Über den Durchführungszeitraum der Förderung 
dürfen je Programmbereich maximal 10 Prozent 
der eingesetzten Städtebauförderungsmittel für 
geeignete Beauftragte/ Sanierungsträger ver-
wendet werden. 

Baufachlichen Prüfung 

Die Förderfähigkeit der Kosten der baufachlichen 
Prüfung im Rahmen der StBauFR ist innerhalb 
der Nebenkosten der Einzelvorhaben gegeben 
und damit nicht unter B.2.2.2 abzurechnen. 
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 „Ausgereichte EBs behalten ihre Gültigkeit. Bei 

EBs, die unter 10% anerkannt haben, ist B.2.2.2 
über den Durchführungszeitraum der Förderung 
anzuwenden. Bei EBs, die über 10 % anerkannt 
haben, gilt die 10 % Obergrenze erst mit Ablauf 
der bestehenden EB (analog Obergrenze 50 % 
STEP gemäß B.2.4).  

B.2.2.2 bezieht sich auf die Steuerung einer Ge-
samtmaßnahme in einem Programmbereich, z.B. 
Stadtumbau mit allen Teilprogrammen AUF (Auf-
wertung), RB (Rückbau), RSI (Rückführung [und 
Herrichtung] der sozialen Infrastruktur), SSE (Sa-
nierung, Sicherung und Erwerb). Dementspre-
chend sind die in einer Gesamtmaßnahme einge-
setzten Städtebaufördermittel aller Teilprogramme 
berücksichtigungsfähig. Die Förderung von Leis-
tungen gemäß B.2.2.2 erfolgt im STUB im Teil-
programm AUF.  

Analog ist auch für den Programmbereich der 
Sozialen Stadt einschließlich SMS vorzugehen. 
SMS-Steuerungsleistungen sind im regulären 
Teilprogramm der Sozialen Stadt förderfähig. 

Durchführungsaufgaben aus einem Programm 
sind nicht in einem anderen Programm förderfähig 
(wobei Stadtumbau ein Programm mit verschie-
denen Teilprogrammen ist).  
 

B.2.3 Verfügungsfonds 

 Zur Stärkung von zentralen städtischen Berei-
chen, die durch Funktionsverluste bedroht oder 
betroffen sind, kann die Zuwendungsempfängerin 
einen gemeindlichen Verfügungsfonds einrichten, 
um hierüber geeignete Akteure für die Belange 
der Stadtentwicklung zu gewinnen und in die Fi-
nanzierung einzubinden. Siehe hierzu auch 
Nummer 4.2 sowie die Handlungsfelder B.3 und 
B.5. 

 Ein solcher Fonds, über dessen Mitteleinsatz ein 
lokales Gremium entscheidet, kann mit maximal 
50 Prozent Städtebauförderungsmitteln von 
Bund, Land und Gemeinde finanziert werden. Vo-
raussetzung für die Gewährung der Zuwendung 
ist jedoch, dass mindestens 50 Prozent der Mittel 
des Fonds von der Wirtschaft, von Immobilien- 
und Standortgemeinschaften, von Privaten 
und/oder aus zusätzlichen Mitteln der Gemeinde 
in den Fonds eingestellt werden. 

 

Ein Verfügungsfonds ist im Handlungsfeld B.2 nur 
bestätigungsfähig, wenn der Verfügungsfonds in 
der städtebaulichen Zielplanung (INSEK, Sanie-
rungs-, STU-Plan, IEK-STEP, städtebauliche 
Zielplanung ASZ usw.) berücksichtigt und die 
Ziele dargestellt werden, die mit dem Verfügungs-
fonds erreicht werden sollen. Ist eine Plausibilisie-
rung nicht möglich, ist eine Aktualisierung der 
städtebaulichen Zielplanung notwendig bzw. das 
Kontingent nicht förderfähig. Nicht förderfähig 
innerhalb des Verfügungsfonds sind z.B. begon-
nene Vorhaben sowie Bewirtschaftungs-, Pflege- 
und Instandhaltungskosten (vgl. u.a. auch Punkt 
6.5 StBauFR).  

Werden Verfügungsfonds unter B.2 in Anspruch 
genommen, sind diese unter B.2.3 im Umset-
zungsplan darzustellen. Verfügungsfonds unter-
liegen nicht den Kostenobergrenzen gemäß 
B.2.2.1 bzw. B.2.2.2. 

Verfügungsfonds sind (bei Inanspruchnahme) 
unter Zuordnung zu den Handlungsfeldern B.2, 
B.3 und B.5 (s. dort) als separates Vorhaben im 
Umsetzungsplan und der ZWA darzustellen.  
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Die Kofinanzierung der Städtebaufördermittel 
erfolgt auf der Fondsebene, d. h. die Kofinanzie-
rungsmittel sind im Vorfeld in den Fonds einzu-
stellen. Eine Verfahrensweise, in der der Verfü-
gungsfonds 50 % fördert und die nicht durch den 
Verfügungsfonds finanzierten Projektkosten vom 
Antragsteller aufzubringen bzw. nachzuweisen 
sind, ist nicht zulässig. 
 

 

B.2.4 Sonderregelungen für einzelne Programmberei-
che: 

S+E: Keine Sonderregelungen 

D: Keine Sonderregelungen 

STEP: Aufgrund der besonderen Ausrichtung dieses 
Programmbereichs dürfen maximal 50 Prozent 
der insgesamt eingesetzten Städtebauförde-
rungsmittel gemäß Nummer B.2.2 verwendet 
werden. 

  
Im Sinne des Leitfadens zur Ausgestaltung der 
Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ (Zweite 
Fassung vom 29. August 2005) und einer ganz-
heitlichen Aufwertungsstrategie sind auch investi-
tionsbegleitende Vorhaben zur Schaffung und 
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen för-
derfähig. 

  
Der Anteil investitionsbegleitender Vorhaben am 
Förderrahmen ist im Rahmen der städtebauli-
chen Zielplanung darzustellen und fortzuschrei-
ben. 

 Über den gemäß Nummer B.2.3 genannten Ver-
fügungsfonds hinaus ist bei Bedarf pro Gesamt-
maßnahme ein „Aktionsfonds für die Unterstüt-
zung von Aktionen, die von Bewohnern getragen 
werden“ beziehungsweise für soziokulturelle 
Kleinstprojekte bis zu maximal 2 500 Euro/Jahr 
und 250 Euro/ Kleinstprojekt förderfähig. Die Ziel-
richtung des „Aktionsfonds“ ist in der städtebauli-
chen Zielplanung darzustellen und im Sinne der 
Programmintentionen der Sozialen Stadt einzu-
setzen. Über die Verwendung entscheidet ein zu 
bildendes lokales Gremium. 

 Ein an das Gebietsmanagement gekoppelter 
„Aktionsfonds“ kann im Gegensatz zum Verfü-
gungsfonds (Nummer B.2.3) bis zu 100 Prozent 
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aus Städtebauförderungsmitteln finanziert wer-
den. 

 

STUB: Keine Sonderregelungen 

ASZ: Die Förderobergrenze nach Nummer B.2.2.2 die-
ser Anlage beträgt 20 Prozent. 

KLS: Keine Sonderregelungen 

B.3 Baumaßnahmen (§ 148 BauGB)  

B.3.1 Erneuerung von Gebäuden 

 Voraussetzung für den Einsatz von Städte-
bauförderungsmitteln ist, dass: 

verschoben (siehe nachstehender Kommentar) 

- die Möglichkeiten vorhandener Fachförderpro-
gramme, wie zum Beispiel der Wohnraumförde-
rung, der KfW-Programme zur Energieeffizienz, 
Barrierefreiheit und anderen, in Anspruch ge-
nommen werden und allein über diese Förderung 
keine angemessene Lösungsmöglichkeit für das 
Einzelvorhaben erzielbar ist, da unrentierliche 
Kosten (analog § 177 BauGB) verbleiben wür-
den. Der Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 
ist nur für diesen unrentierlichen Baukostenbe-
standteil zulässig, 

 oder 

Es erfolgt eine eigenständige Prüfung der Förder-
fähigkeit z.B. nach den Richtlinien zur Wohnraum-
förderung durch die Gemeinden. Ein Unterstüt-
zungsangebot zur Ermittlung des (verbleibenden) 
Baukostenzuschusses ist in Form einer Berech-
nungshilfe („Rechnermaske“) auf der Homepage 
des LBV zu finden unter Städtebauförderung, 
Förderrichtlinien, StBauFR, Formulare, „Arbeitshil-
fe Wohnraumförderung“ 
(http://www.lbv.brandenburg.de/dateien/staedteba
ufoerd/A3_Arbeits hil-
fe_Staedtebaufoerderung_SpiFi_Wohnraumfoerd
erung_uebern.doc). Anzusetzen ist mindestens 
die ortsübliche Vergleichsmiete. 

Ein "Negativbescheid" wird durch die ILB nur 
ausgestellt, wenn eine Wohnraumförderung aus 
Gründen der formalen Fördervoraussetzungen 
abzulehnen ist.  

- bei Nichtinanspruchnahme einer möglichen 
Wohnraumförderung die Bauherrenschaft den 
möglichen Anteil der Wohnraumförderung durch 
unverzinsliches Eigenkapital selbst erbringt (Bei 
der Berechnung des Kostenerstattungsbetrages 
sind marktübliche Finanzierungskonditionen zu-
grunde zu legen.) 

 oder 

Bei Nichtinanspruchnahme einer möglichen 
Wohnraumförderung durch den Bauherrn kann 
der Anteil der Wohnraumförderung nicht mit Städ-
tebauförderungsmitteln finanziert werden, d.h. 
gefördert wird ausschließlich der Spitzenfinanzie-
rungsbetrag. 

- keine Wohnraumförderung gewährt werden 
kann. Der Nachweis hierzu ist zur gemeindlichen 
Förderakte zu nehmen und entweder zu belegen 
durch den Negativbescheid der ILB, durch Ge-
sprächsprotokoll nach Beratung bei der ILB oder 
durch die dokumentierte eigenständige Prüfung 
der Gemeinde anhand der Berechnungshilfe so-
wie der Checkliste auf der LBV-Internetseite. 
Durch den Nachweis muss erkennbar sein, dass 
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der Verzicht auf die Wohnraumförderung nicht 
darauf beruht, dass wesentliche Intentionen der 
Wohnraumförderung des Landes umgangen be-
ziehungsweise außer Acht gelassen werden, wie 
zum Beispiel: 

- die Mietpreis- und Belegungsbindung wird durch 
den Bauherrn nicht akzeptiert, 

 

- der geforderte Modernisierungsstandard wird 
nicht angestrebt, 

 

- der Bauherr beabsichtigt durch den Zuschuss 
von Städtebauförderungsmitteln lediglich den Ei-
genanteil von in der Regel 15 Prozent (bezie-
hungsweise 20 Prozent) gemäß den Vorgaben 
der jeweiligen Wohnraumförderrichtlinie ganz o-
der teilweise zu umgehen. 

 

 Förderfähig sind Ausgaben für die Beseitigung 
von Missständen durch bauliche Maßnahmen, 
die entsprechend den städtebaulichen Erneue-
rungszielen notwendig sind und den Gebrauchs-
wert von Gebäuden und deren unmittelbarem 
Umfeld nachhaltig erhöhen. 

 

 Der Maßnahmeumfang ergibt sich dabei aus den 
zur Erreichung der objektkonkre-
ten/grundstücksbezogenen Ziele erforderlichen 
Baumaßnahmen und kann durch die Gemeinde 
eigenverantwortlich bestimmt werden. Sofern 
mögliche Finanzierungswege aus anderen Fach-
förderungen nicht in Anspruch genommen wer-
den, muss die Gemeinde dies bei der Begren-
zung des Kostenerstattungsbetrages berücksich-
tigen. 

Ein nutzungsspezifischer Innenausbau und In-
neneinrichtungen sind nicht förderfähig.  

Die bauliche Maßnahme darf erst nach Bestäti-
gung im Bescheid zum Umsetzungsplan begon-
nen werden. 

 

Baunebenkosten sind dabei Bestandteil des 
Bauvorhabens und innerhalb der Kostenober-
grenzen förderfähig (zum Beispiel Planungskos-
ten, notwendige Gutachten und Untersuchungen 
usw.). Die Gemeinde prüft die Förderfähigkeit der 
Baunebenkosten eigenverantwortlich. 

Förderfähigkeit archäologischer Kosten: 

Archäologische Untersuchungen, die einem B.3- 
Vorhaben  zuzuordnen sind,  sind unter dem 
Handlungsfeld B.3 förderfähig (vgl. hierzu auch 
B.1.1) 

 

Ein pauschaler Abzug von mindestens 10 Pro-
zent für unterlassene Instandsetzung ist im (re-
duzierten) Kostenerstattungsbetrag zu berück-
sichtigen, sofern keine frühzeitige, angemessene 
und zumutbare Instandhaltung erfolgte und 

Der Kostenerstattungsbetrag ist um 10% zu redu-
zieren, wenn keine angemessene und zumutbare 
Instandsetzung im Sinne einer zumindest vorge-
nommenen wirksamen und nachweisbaren Siche-
rungsmaßnahme erfolgte, obwohl diese möglich 
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nachgewiesen wird, obwohl diese möglich war. 
Unerheblich ist dabei, seit wann die aktuellen Ei-
gentumsrechte an dem Gebäude bestehen. 

war.  

War eine Instandsetzung möglich und zumutbar, 
wurde aber unterlassen, so ist es unerheblich, seit 
wann die Eigentumsrechte an dem Gebäude 
bestehen, da die unterlassene Instandhaltung sich 
direkt kaufpreissenkend auswirkte. Die Intention 
der Richtlinienfestlegung ist eine Berücksichtigung 
der aufgrund von Desinteresse und mangelnder 
Verantwortung zugelassenen Verrottung eines 
Gebäudes. 

Die Kosten müssen im Hinblick auf die Erhöhung 
des Gebrauchswertes und die Nutzungsdauer 
des Gebäudes unter städtebaulichen und denk-
malpflegerischen Gesichtspunkten wirtschaftlich 
vertretbar sein. Das heißt, es ist das günstigste 
Verhältnis zwischen dem verfolgten, übergeord-
neten Gesamtziel und den einzusetzenden Mit-
teln (Ressourcen) anzustreben. 

 

 

Die Förderung der Sanierung eines Objektes im 
Treuhandvermögen ist nur möglich, wenn alle 
anderen Fördermöglichkeiten mit dem Ergebnis 
geprüft wurden, dass sie keine erfolgreiche Um-
setzung gewährleisten können und an der Umset-
zung des Vorhabens ein besonders hohes Lan-
desinteresse besteht. Ein vorheriges Gutachten 
zu den dauerhaft unrentierlichen Kosten nach 
Verkauf und zur nachhaltigen Objekt- und Funkti-
onserhaltung ist erforderlich.  

Der energetischen Erneuerung von Einzelgebäu-
den und Gebäudegruppen ist im Rahmen der 
Förderkriterien besonders Rechnung zu tragen. 
Erforderlich ist die Durchführung einer energeti-
schen Plausibilitätskontrolle zum Abgleich beste-
hender und geplanter Energieversorgungssyste-
me und -standards.  

Die Ergebnisse einer energetischen Plausibilitäts-
kontrolle sind spätestens zum Zeitpunkt der 
Schlussrechnungsprüfung zu den Förderakten der 
Gemeinde zu nehmen und unterliegen der Kon-
trolle durch die Landesbeauftragte.  

 

Mit den baulichen Maßnahmen müssen erhebli-
che Energieeinsparungen und Reduzierungen 
der CO2-Emissionen erreicht werden, die durch 
einen Energiebedarfsausweis nachzuweisen 
sind. Die Gemeinden sollen in geeigneten Fällen 
bauliche Maßnahmen vorrangig fördern, die eine 
hohe Energieeffizienz aufweisen (zum Beispiel 
die Werte der jeweils geltenden Energieeinspar-
verordnung unterschreiten) und/oder bei denen 
im Bau beziehungsweise bei der Energieversor-
gung nachwachsende Rohstoffe beziehungswei-
se erneuerbare Energien eingesetzt werden. 

 

Werden eigenständige Nutzungseinheiten, zum 
Beispiel abgeschlossene Wohnungen oder Lä-
den/Gewerbeeinheiten, um untergeordnete, un-
selbstständige Anbauten (bis zu 50 Prozent Nutz-
fläche beziehungsweise Kubatur) erweitert, so 
sind die damit zusammenhängenden baulichen 
Maßnahmen förder- 
fähig. 

 

Untergeordnete Neubauanteile sind z.B. nur unter 
nachfolgenden Voraussetzungen förderfähig: 

- Sie müssen vollkommen unselbständig sein 
und z.B. die Haupterschließung durch das 
Hauptgebäude erfolgen sowie die Heizungs- 
und Elektroinstallation des Haupthauses ledig-
lich in den Anbau „verlängert“ werden. 

- Zur Erreichung der städtebaulichen Zielstellung 
müssen sie zwingend notwendig sein, z.B. zur 
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Erhaltung von Denkmalen und historischen 
Strukturen bzw. zur Erfüllung von Auflagen der 
Denkmalpflege. 

Nicht förderfähig sind z.B. Gebäude oder Gebäu-
deteile, die sowohl aufgrund der Funktion, der 
denkmalpflegerischen Anforderungen wie auch 
des Grundstückszuschnitts selbständig gebaut 
werden könnten. Z.B. ist ein Neubau zur Baulü-
ckenschließung nicht förderfähig (mit Ausnahme: 
B.3.4.3 Abs. 2). 

Bei baulichen Erweiterungen und gleichzeitiger 
Inanspruchnahme der Wohnraumförderung ist 
durch die Gemeinde das Ergebnis der Prüfung der 
Förderfähigkeit nach StBauFR an die ILB zu ge-
ben. 

 

 

 Nicht förderfähig ist die Instandhaltung (Unterhal-
tung), es sei denn, sie ist Teil einer Erneuerung. 

 

Die allgemeine Zweckbindungsfristbei baulich in-
vestiven Vorhaben beträgt 25 Jahre. 

 Unterhalb von 26 000 Euro Bruttobaukosten 
beträgt sie zehn Jahre.  

 

B.3.2 Erneuerung von Gebäuden in privatem oder 
konfessionellem Eigentum 

 

B.3.2.1 Voraussetzung für die Förderung der Eigentüme-
rin beziehungsweise des Eigentümers durch die 
Gemeinde ist insbesondere, dass der Vorrang 
der Wohnraumförderung beachtet wurde (vgl. 
Nummer B.3.1). Grundsätzlich ist der subsidiäre 
Einsatz von Städtebauförderungsmitteln nur für 
unrentierliche Baukostenbestandteile zulässig. 
Andere Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten 
sind vorrangig zu nutzen. 

 

 In der Regel ist ein zumutbares Eigenkapital des 
Bauherren von mindestens 15 Prozent anzuset-
zen. Ein in Aussicht stehender Zuschuss aus 
Städtebauförderungsmitteln darf nicht dazu ver-
wendet werden, den zumutbaren Eigenkapitalan-
teil ungerechtfertigt abzusenken. 

Das Eigenkapital des Bauherren ist bei der Kos-
tenerstattungsbetragsberechnung von den förder-
fähigen Ausgaben gem. B.3.2.2 abzusetzen (ab-
weichend von der häufig in der Praxis verwende-
ten Anlage 18 der Förderrichtlinie ´99 zur Stadter-
neuerung). 

 

Vor einer Förderung durch die Gemeinde muss 
sich die Eigentümerin beziehungsweise der Ei-
gentümer dieser gegenüber vertraglich ver-
pflichtet haben, die Mod./Inst.-Maßnahme ent-
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sprechend den Gesamtmaßnahmezielsetzun-
gen und unter Vereinbarung der vorgegebenen 
Zweckbindungsfrist durchzuführen, oder es 
muss ein entsprechendes Modernisierungs- 
und Instandsetzungsgebot (§ 177 BauGB) an-
geordnet worden sein. 

B.3.2.2 Umfang der förderfähigen Ausgaben 

 Die Gemeinde fördert die Erneuerung privater 
oder konfessioneller Gebäude durch die Ge-
währung eines Kostenerstattungsbetrages. 
Grundlage für dessen Berechnung ist eine 
fachgerecht erstellte Kostenaufstellung auf der 
Grundlage des „Katalogs förderfähiger Maß-
nahmen und Kosten“ (Kostenkatalog). 

 

Förderfähig sind die Ausgaben für bauliche 
Maßnahmen - soweit sie von der Gemeinde als 
erforderlich anerkannt werden. 

 

 Ein Zuschuss aus Städtebauförderungsmitteln 
darf zur Deckung der Kosten der Modernisie-
rung und Instandsetzung nur insoweit gewährt 
werden, als diese Kosten nicht von dem Eigen-
tümer beziehungsweise der Eigentümerin zu 
tragen sind (analog § 177 Absatz 4 Satz 2 
BauGB). 

 

B.3.2.2.1 Zur Vereinfachung des Verfahrens kann die 
Gemeinde unter Verzicht auf eine detaillierte 
Berechnung des Kostenerstattungsbetrages im 
Einzelfall pauschal bis zu 40 Prozent Städte-
bauförderungsmittel einsetzen (analog § 177 
Absatz 4 Satz 4 BauGB). Die pauschale Förde-
rung erfolgt unabhängig von der geplanten Nut-
zung. Eine Förderung rentierlicher Kostenbe-
standteile ist auszuschließen. 

Beachte B.3.1 Abs. 6 (pauschaler Abzug für unter-
lassene Instandsetzung) 

 

Die Anwendung der Pauschalen nach B.3.2.2.1 ist 
zulässig, wenn eine Möglichkeit der Inanspruch-
nahme einer Wohnraumförderung nicht besteht.  

 Dabei kann der maximal zulässige Pauschalbe-
trag durch die Gemeinde eigenverantwortlich 
unterschritten werden, wenn die Bauherrschaft 
die damit bei ihr verbleibenden Kosten tragen 
kann und somit das Sanierungsziel auf dem 
Grundstück auch mit dem Einsatz geringerer 
Städtebauförderungsmittel erreicht wird. 

 

 Die Förderobergrenze für die einzusetzenden 
Städtebauförderungsmittel von 1 500 Euro/m² 
Wohn- beziehungsweise Nutzfläche ist nicht zu 
überschreiten. 

 

 Bei Gebäuden, die wegen ihrer geschichtlichen, 
künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung 
erhalten bleiben sollen, vor allem bei denkmal-
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geschützten Gebäuden, können unter Verzicht 
auf eine detaillierte Berechnung des Kostener-
stattungsbetrages im Einzelfall bis zu 55 Pro-
zent Städtebauförderungsmittel eingesetzt wer-
den (analog § 177 Absatz 4 Satz 4 BauGB). 

Die erhöhte Pauschale gilt ebenso für Gebäu-
de, deren Erneuerung Bestandteil eines quar-
tiersbezogenen Heiz-/ Energieverbundes ist. 

 

In den genannten Fällen ist die Förderober-
grenze für die einzusetzenden Städtebauförde-
rungsmittel von 2.200 Euro/m² Wohn- bezie-
hungsweise Nutzfläche nicht zu überschreiten 

 

 Bei Inanspruchnahme der Wohnraumförderung 
beziehungsweise bei bestehender Möglichkeit 
der Inanspruchnahme können Städtebauförde-
rungsmittel für die unrentierlichen Kosten ein-
gesetzt werden. Den Kostenerstattungsertrag 
berechnet die Gemeinde in geeigneter Weise 
für den Einzelfall unter Berücksichtigung von 
Fremdkapital, Drittmitteln und zu erzielenden 
Einnahmen. Bei der Ermittlung der unrentierli-
chen Kosten sind ausschließlich marktkonforme 
Parameter anzusetzen (ein Unterstützungsan-
gebot in Form einer Berechnungshilfe stellt das 
Land bereit). 

 

Keine Wohnraumförderung kann gewährt werden, 
z.B. wenn: 

- das Mietwohngebäude nach der Sanierung 
weniger als 3 Wohneinheiten aufweist 

- die Einkünfte der letzten 2 Kalenderjahre 
des Antragstellers und seiner im Haushalt 
lebenden Angehörigen die vorgegebenen 
Grenzen der Wohneigentumsförderung 
überschreiten. 

Hinweis: Die Nichtinanspruchnahme darf jedoch 
nicht darauf beruhen, dass wesentliche Intentio-
nen der Wohnraumförderung umgangen bzw. 
außer Acht gelassen werden (Siehe unter Pkt. 
B.3.1 Abs. 1, 3. Spiegelstrich, Satz 3 );  

Wenn Wohnraumförderung in Anspruch genom-
men wird, ist die Anwendung der Pauschalen 
nach B.3.2.2.1 zur Sicherung der verbleibenden 
unrentierlichen Kosten unzulässig. Der Spitzenfi-
nanzierungsbetrag kann z.B. auf der Grundlage 
des Berechnungsblattes zur Wohnraumförderung 
ermittelt werden. 

B.3.2.2.2 Erhöhte Förderung besonderer Gebäude 

 Ein Kostenerstattungsbetrag über 55 Prozent 
Städtebauförderungsmittel hinaus, der zur kon-
kreten Abwendung eines Erneuerungsgebotes 
vereinbart werden soll, setzt stets die fachliche 
Vorbereitung wie eine Anordnung nach § 177 
BauGB voraus. Eine Pauschalierung ist in die-
sem Fall nicht möglich. Die Gemeinde berech-
net in geeigneter Weise den Kostenerstat-
tungsertrag für den Einzelfall unter Berücksich-
tigung von Fremdkapital, Drittmitteln und zu er-
zielenden Einnahmen (zum Beispiel Mieten in 
ortsüblicher Höhe). 

 

Beachte B.3.1 Abs. 6 (pauschaler Abzug für unter-
lassene Instandsetzung) 

Für die Kostenerstattungsbetragsberechung gibt 
es keine weiteren Vorgaben der StBauFR. Es gilt 
§ 177 BauGB auch in Analoganwendung (Kosten-
erstattungsbetragsberechnung). Die Berech-
nungsmethodik gemäß B.3.1 der Richtlinie ´99 zur 
Stadterneuerung kann eigenverantwortlich fortge-
schrieben angewendet werden. Eine Fortschrei-
bung muss z.B.  unter Berücksichtigung des von 
den förderfähigen Ausgaben abzusetzenden Bau-
herrenanteils gem. B.3.2.1 Abs. 2 (bei der Erneue-
rung von Gebäuden in privatem/ konfessionellem 
Eigentum) erfolgen. Bezüglich des Darlehenszins-
satzes gilt der aktuelle Zinssatz am Markt. Es ist 
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mindestens die ortsübliche Vergleichsmiete anzu-
setzen. 

B.3.2.2.3 Beim Erlass eines Erneuerungsgebots nach § 
177 BauGB sind die Kosten förderfähig, die die 
Eigentümerin beziehungsweise der Eigentümer 
nach § 177 Absatz 4 BauGB nicht zu tragen 
hat. 

 

B.3.2.2.4 Der Abbau eines denkmalgeschützten Gebäu-
des zum Wiederaufbau unter Verwendung ei-
nes erheblichen Teils alter Gebäudeteile und 
Wiederherstellung der historischen Architektur 
ist wie eine Erneuerung förderfähig. Für die 
Einhaltung denkmalrechtlicher Belange ist die 
Gemeinde verantwortlich. 

Beachte B.3.1 Abs. 6 (pauschaler Abzug für unter-
lassene Instandsetzung) 

 

B.3.3 Erneuerung von Gebäuden im Eigentum der 
Gemeinde 

Beachte B.3.1 Abs. 6 (pauschaler Abzug für unter-
lassene Instandsetzung)  

B.3.3.1 Gebäude, die zukünftig teilweise oder vollstän-
dig zum Wohnen genutzt werden 

Voraussetzung für die Förderung ist, dass der 
Vorrang der Wohnraumförderung beachtet 
wurde (vgl. Nummer B.3.1). 

 grundsätzlich ist der subsidiäre Einsatz von 
Städtebauförderungsmitteln nur für unrentierli-
che Baukostenbestandteile zulässig. Andere 
Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten sind 
vorrangig zu nutzen. 

Festlegung unter B.3.3.1 gilt nur für Gebäude mit 
vollständiger oder teilweiser Wohnnutzung. 

B.3.3.2 Umfang der förderfähigen Ausgaben Die Regelungen unter B.3.3.2 gelten für alle Ge-
bäude im Eigentum der Gemeinde unabhängig 
von der Nutzung. 

Lediglich zur Vereinfachung des Verfahrens 
kann die Gemeinde unter Verzicht auf eine ge-
naue Berechnung des Kostenerstattungsbetra-
ges für das Einzelobjekt pauschal bis zu 60 
Prozent Städtebauförderungsmittel einsetzen 
(analog § 177 Absatz 4 Satz 4 BauGB). 

 

Die pauschale Förderung erfolgt unabhängig 
von der geplanten Nutzung. Eine Übernahme 
rentierlicher Kostenbestandteile ist auszu-
schließen. 

 

Bei Gebäuden, die wegen ihrer geschichtlichen, 
künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung 
erhalten bleiben sollen, vor allem bei denkmal-
geschützten Gebäuden, können bis zu 85 Pro-
zent Städtebauförderungsmittel eingesetzt wer-
den. Nummer  B.3.2.2.4 dieser Anlage gilt ent-
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sprechend. Die Gemeinde berechnet in geeig-
neter Weise den Kostenerstattungsertrag für 
den Einzelfall unter Berücksichtigung von 
Fremdkapital, Drittmitteln und zu erzielenden 
Einnahmen. 

 Bei Inanspruchnahme der Wohnraumförderung 
beziehungsweise bei bestehender Möglichkeit 
der Inanspruchnahme können Städtebauförde-
rungsmittel für die unrentierlichen Kosten ein-
gesetzt werden. Den Kostenerstattungsertrag 
berechnet die Gemeinde in geeigneter Weise 
für den Einzelfall unter Berücksichtigung von 
Fremdkapital, Drittmitteln und zu erzielenden 
Einnahmen. Bei der Ermittlung der unrentierli-
chen Kosten sind ausschließlich marktkonforme 
Parameter anzusetzen (ein Unterstützungsan-
gebot in Form einer Berechnungshilfe stellt das 
Land bereit). 

 

B.3.4 Errichtung, Änderung und Erneuerung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (§ 148 
BauGB) 

 

B.3.4.1 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im 
Sinne des § 148 BauGB sind öffentlichen Zwe-
cken dienende bauliche Anlagen und Einrich-
tungen, die eine Gemeinde (oder ein durch die-
se beauftragter Träger) aus ihrem konkreten 
Aufgabenbereich heraus und entsprechend den 
Gesamtmaßnahmezielsetzungen einrichtet, 
ändert oder erneuert, um die soziale, kulturelle 
oder verwaltungsmäßige Betreuung der Ein-
wohner und Einwohnerinnen zu verbessern. 
Dazu gehören zum Beispiel Kindergärten, Kin-
derbetreuungseinrichtungen, Altenbegeg-
nungsstätten, kommunale Verwaltungsgebäude 
und andere Gebäude mit Publikumsverkehr, 
wie zum Beispiel Rathaus, Stadtbücherei, Ver-
sammlungsräume und Begegnungsstätten. 

 

Beachte B.3.1 Abs. 6 (pauschaler Abzug für unter-
lassene Instandsetzung) 

Bei Verlagerung z.B. von Infrastruktureinrichtun-
gen von außerhalb sind die externen finanziellen 
Vorteile zu berücksichtigen (z.B. Verkaufserlöse 
etc.). 

Bei B.3.4  stehen öffentlichen Zwecken dienende 
bauliche Anlagen und Einrichtungen im Vorder-
grund der Betrachtung, unabhängig von den Ei-
gentumsverhältnissen. Die Gemeinde muss für 
die Einhaltung der entsprechenden Zweckbindung 
sowie Zweckbindungsfrist (i.d.R. 25 Jahre) sor-
gen. Dabei muss die Schaffung, Änderung oder 
Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich-
tungen den Zielsetzungen der Gesamtmaßnahme 
entsprechen (vgl. B.3.4.2).   

Bei gemäß B.3.4 geförderten Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtungen (z.B. Schule oder KITA) erfolgt 
auch die Förderung der zugehörigen Freiflächen 
unter B.3.4 der StBauFR, wenn die Freiflächen 
dem Zweck der Einrichtung dienen und insofern 
dem geförderten B.3.4 Vorhaben zugehörig sind. 
Eine Zuordnung zu B.5.1.2 der StBauFR ist in 
diesen Fällen nicht sinnvoll.  

B.3.4.2 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen kön-
nen auch dann der Gesamtmaßnahme dienen, 
wenn sie außerhalb der Gebietskulisse liegen, 
aber von innerhalb der Kulisse lebenden Ein-

B.3.4.2 steht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Punkt 7, „Ersatz- und Ergänzungsgebiete, 
Vorhaben außerhalb von Gesamtmaßnahmen“. 
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wohnern genutzt werden. 

B.3.4.3 Förderfähig sind die Ausgaben für die Errich-
tung, Änderung und Erneuerung von Gemein-
bedarfs- und Folgeeinrichtungen im Aufgaben-
bereich der Gemeinde abzüglich von Zuschüs-
sen anderer öffentlicher Stellen (zum Beispiel 
der Denkmalpflege, des Kreises sowie Eigen-
anteilen von beauftragten Trägern) für die 
Baumaßnahme. 

 

Neubauten sind grundsätzlich nur förderfähig, 
wenn keine vorhandenen Gebäude oder Ge-
bäudeteile zu einer angemessenen Umnutzung 
zur Verfügung stehen. Sie sind nur insoweit 
förderfähig, als sie auch der städtebaulichen 
Verbesserung bestehender Innenstadtensem-
bles dienen (Arrondierung und Lückenschlie-
ßung) und nachzuweisen ist, dass keine andere 
Finanzierungsmöglichkeit besteht. 

 
In den Programmbereichen STEP, STUB AUF 
und KLS sind Neubauten von Gemeinbedarfs- 
und Folgereinrichtungen ausnahmsweise auch 
außerhalb von bestehenden Innenstadtensembles 
förderfähig, wenn sie 
- durch geeignete Verfahren qualifiziert 
- der städtebaulichen Verbesserung dienen 
- von ihnen keine funktionsschwächende Wir-

kung auf  andere städtische Quartiere aus-
gehen 

- die beabsichtigten Nutzungen mit entspre-
chenden Bedarfen konzeptionell hinterlegt 
sind 

- nachgewiesen ist,  dass keine andere Finan-
zierungsmöglichkeit besteht. 

Die sonstigen Voraussetzungen, welche sich aus 
B.3.4 ergeben, sind zu berücksichtigen. 
 

Bei der Modernisierung und Instandsetzung ist 
den energetischen Anforderungen zur Sicher-
stellung der Klimaschutzziele Rechnung zu tra-
gen (zu beachten: Hinweise zu energetischen 
Anforderungen unter Nummer B.3.1). 

 

Insbesondere sollen die Möglichkeiten genutzt 
werden, mit dem Vorhaben eine quartiersbezo-
gene energetische Erneuerung einzuleiten 
(zum Beispiel Nahwärmeverbund/ Insellösun-
gen). Für die energetische Erneuerung sind 
vorrangig die in diesem Zusammenhang bereit-
stehenden Finanzierungs- und Fördermöglich-
keiten zu nutzen (zum Beispiel entsprechende 
Programme der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau). 

 

B.3.4.4 Der Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 
kann für bauliche Maßnahmen pauschal mit ei-
nem Anteil von bis zu 80 Prozent erfolgen. Bei 
denkmalgeschützten Gebäuden können bis zu 
100 Prozent Städtebauförderungsmittel einge-
setzt werden. 

Beachte B.3.1 Abs. 6 (pauschaler Abzug für unter-
lassene Instandsetzung) 

Hinweis: Diese Regelung gilt nicht für Vorhaben 
nach B.3.7 Abs. 4 (STUB- Teilprogramm Rückfüh-
rung der städtischen Infrastruktur (RSI)). 
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B.3.5 Sonstige Baumaßnahmen  

B.3.5.1 In Einzelfällen kommt nach § 148 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 2 BauGB in Betracht, dass die Ge-
meinde allein oder im Rahmen einer Bauher-
rengemeinschaft anstelle eines fehlenden In-
vestors eine Baumaßnahme durchführt.  

Die Stadt will die Baumaßnahme selber durchfüh-
ren und später das Objekt veräußern, da nicht 
gewährleistet ist, dass die Sanierung des Gebäu-
des vom Eigentümer zügig und zweckmäßig 
durchgeführt wird (Selbsteintritt der Gemeinde – 
vgl. B.3.5.1.1, 2. Anstrich StBauFR). Für diesen 
Fall ist der Punkt B.3.5.1 StBauFR anzuwenden. 
Die „Ausgaben der Baumaßnahme“ können ge-
fördert werden. Eine Begrenzung wird durch die 
StBauFR nicht vorgenommen, so dass die gesam-
ten förderfähigen Baukosten förderfähig sind.  

B.3.5.1.1 Voraussetzung für die Förderung solcher Bau-
maßnahmen ist, dass: 

- die Baumaßnahme zwingend notwendig ist, 
um die städtebauliche Erneuerung zügig 
weiterzuführen oder abzuschließen, 

- nur durch einen Selbsteintritt der Gemeinde 
die rechtzeitige Durchführung des Vorha-
bens gesichert ist. 

 

B.3.5.1.2 Gefördert werden können die Ausgaben der 
Baumaßnahme oder die Finanzierungskosten 
in Form des Zinsausgleichs im Sinne von 
Nummer B.4.1.2 dieser Anlage. 

Beachte B.3.1 Abs. 6 (pauschaler Abzug für unter-
lassene Instandsetzung) 

 

Bei Veräußerung des Objekts vor Abschluss 
der Gesamtmaßnahme ist der Erlös als städte-
baulich bedingte Einnahme zu behandeln; zum 
Wertansatz bei der Abrechnung vgl. Nummer 
15.5.1 der Richtlinie. 

 

B.3.5.2 Als Baumaßnahmen gelten auch Maßnahmen 
zum Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3 
BauGB, soweit sie auf den Grundstücken 
durchgeführt werden, auf denen Eingriffe in Na-
tur und Landschaft zu erwarten sind (§ 148 Ab-
satz 2 Satz 2 BauGB). 

 

B.3.6 Verfügungsfonds 

 Nach Nummer 4.2 der Förderrichtlinie können 
Städtebauförderungsmittel anteilig auch durch 
ein lokales Gremium mit der Zielrichtung dieses 
Handlungsfeldes ausgereicht werden. Siehe 
hierzu auch die Hinweise zum Verfügungsfonds 
unter Nummer 2 StBauFR 2015 - Begriffsbe-
stimmungen - sowie unter Nummern B.2.3 und 
B.5.5 dieser Anlage. 

Verfügungsfonds sind unter Zuordnung zu den 
Handlungsfeldern B.2, B.3 und B.5 (s. dort) als 
separates Vorhaben im Umsetzungsplan und der 
ZWA darzustellen.  

Beachte Punkt 2, letzter  Spiegelstrich, Abs. 1- 9 

 

Die Kofinanzierung der Städtebaufördermittel 
erfolgt auf der Fondsebene, d. h. die Kofinanzie-
rungsmittel sind im Vorfeld in den Fonds einzu-
stellen. Eine Verfahrensweise, in der der Verfü-
gungsfonds 50 % fördert und die nicht durch den 
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Verfügungsfonds finanzierten Projektkosten vom 
Antragsteller aufzubringen bzw. nachzuweisen 
sind, ist nicht zulässig. 
 

 

B.3.7 Sonderregelungen für einzelne Programmbe-
reiche: 

 

S+E: Keine Sonderregelungen  

D: Gebäude mit geschichtlicher, künstlerischer 
beziehungsweise städtebaulicher Bedeutung 
genießen bei Modernisierung und Instandset-
zung Vorrang. Die Gemeinde soll die Prioritäten 
bei der Modernisierung und Instandsetzung 
dieser Gebäude mit der zuständigen Denkmal-
behörde erörtern und auf dieser Grundlage eine 
Gesamtstrategie für die Erhaltung der histori-
schen Baustruktur im Sinne des Städtebauli-
chen Denkmalschutzes formulieren. 

 

STEP: Bei der Ermittlung des Kostenerstattungsbe-
trags kann auf die Anrechnung von Miet- oder 
sonstigen Einnahmen wie zum Beispiel Bewirt-
schaftungserlöse im Rahmen der Gesamter-
tragsberechnung verzichtet werden, wenn die 
Einnahmen vergleichsweise gering sind und sie 
zur Erweiterung des Nutzungsangebots der ge-
förderten Einrichtung unmittelbar eingesetzt 
werden. 

Der Nachweis, z.B. durch Gemeinnützigkeitsbe-
scheinigung vom Finanzamt (bzw. vorläufigen 
Bescheinigung über die Steuerbegünstigung), ist 
zur gemeindlichen Förderakte zu nehmen. Ge-
meinnützigkeitsbescheinigung wird (rückwirkend) 
ausgestellt, wenn: 

- Einnahmen erzielt werden, die als geringfügig 
anzusehen sind  

- die Einnahmenerzielung zur Art der gemeinnüt-
zigen Tätigkeit notwendigerweise dazugehört. 

 Beachte Sonderregelung in der Dynamischen 
Arbeitshilfe zu B.3.4.3 Abs. 2 (Neubauten) 

STUB: Teilprogramm Rückführung der städtischen 
Infrastruktur 

 

 Förderfähig ist die stadtumbaubedingte Anpas-
sung der sozialen Infrastruktur. Die förderfähi-
gen Ausgaben der Herrichtung eines Gebäudes 
der sozialen Infrastruktur für eine neue Nutzung 
können bis zu 90 Prozent gefördert werden, 
das heißt, es ist ein Bauherrenanteil von min-
destens 10 Prozent zu leisten. 

 

 

Für Vorhaben, die über das Teilprogramm Rück-
führung der städtischen Infrastruktur finanziert 
werden, ist nicht B.3.4.4 Satz 1 und 2 anzuwen-
den.  

Beachte B.3.1 Abs. 6 (pauschaler Abzug für unter-
lassene Instandsetzung) 

Zur Interpretation „Herrichtung des Gebäudes der 
sozialen Infrastruktur für eine neue Nutzung“ hat 
der Bund ausgeführt, dass das umgenutzte Ge-
bäude vorher nicht als soziale Infrastruktur ge-
nutzt  worden sein musste. Ferner ist auch keine 
Umnutzung notwendig (Schule wird wieder Schule 
ist auch möglich, wenn Anpassung der sozialen 
Infrastruktur im Hinblick auf Gesamtstadt erfolgt) 
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Teilprogramm Sanierung und Sicherung ein-
schließlich Erwerb von Gebäuden, die vor 1949 
errichtet wurden (Altbauten)  

Förderfähig ist die Sanierung von Gebäuden 
unter der Voraussetzung, dass diese vor 1949 
errichtet wurden (Altbauten Altbauten), von ge-
schichtlicher, künstlerischer oder städtebauli-
cher Bedeutung und Bestandteil einer umfas-
senden Altbauaktivierungsstrategie sind, mit 
dem Ziel die historische Baustruktur zu erhal-
ten. 

 

 Teilprogramm Aufwertung 

Beachte Sonderregelung in der Dynamischen 
Arbeitshilfe zu B.3.4.3 Abs. 2 (Neubauten) 

ASZ: Abweichend von § 177 BauGB können auch die 
Ausgaben für den innenstadtbedingten Mehr-
aufwand beim Bau und der Herrichtung von Ge-
bäuden für Handel, Dienstleistungen und innen-
stadt- oder stadtteilverträgliches Gewerbe ge-
fördert werden. 

 

KLS: Eine Hochbauförderung kann generell nur im 
Zusammenhang mit der langfristig erforderlichen 
gemeindeübergreifenden Daseinsvorsorge erfol-
gen. Die Grundlagen bilden eine gemeindeüber-
greifende, kooperationsumfassende Bestandsbi-
lanzierung und eine gemeinsame städtebauliche 
Zielplanung. 

Beachte Sonderregelung in der Dynamischen 
Arbeitshilfe zu B.3.4.3 Abs. 2 (Neubauten) 

B.4 Ordnungsmaßnahmen (§ 147 BauGB) 

 Ordnungsmaßnamen, die mittelbar oder unmit-
telbar die Beseitigung von Baudenkmalen zum 
Ziel haben, sind nicht förderfähig (siehe Num-
mern B.4.1.3, B.4.4.1). 

 

B.4.1 Grunderwerb  

B.4.1.1 Förderfähig sind bis zur Höhe des Verkehrs-
werts beziehungsweise des Werts nach § 153 
Absatz 3 BauGB die Kosten für den Erwerb von 
Grundstücken, die der Erneuerung dienen, 
durch die Gemeinde sowie die Nebenkosten 
(zum Beispiel Grunderwerbsteuer, Gerichts- 
und Notarkosten, Maklerprovisionen, Vermes-
sungskosten, Kosten für Wertermittlungen und 
amtliche Genehmigungen sowie von Bodenun-
tersuchungen zur Beurteilung des Grund-
stückswerts). 

Der Erwerb von Grundstücken und Abriss eines 
aufstehenden Denkmals in Folge ist nicht förder-
fähig, auch wenn das Grundstück wieder bebaut 
werden soll. 

B.4.1.2 Innerhalb der Kosten- und Finanzierungsüber-  
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sicht zum Umsetzungsplan kann für den Zwi-
schenerwerb von Grundstücken anstelle der 
Förderung nach Nummer B.4.1.1 dieser Anlage 
ein Zinsausgleich dargestellt werden, sofern die 
förderfähigen Kosten insgesamt den Betrag von 
100 000 Euro übersteigen. Für dessen Berech-
nung wird unterstellt, dass der Kaufpreis ein-
schließlich der Nebenkosten über ein Darlehen 
finanziert wird. Auf dieser Grundlage sind Zin-
sen in Höhe von 4 Prozent für längstens fünf 
Jahre förderfähig (vgl. jedoch Nummer 15.5.1 
Absatz 2 zum Wertansatz bei der Abrechnung). 

B.4.1.3 Nicht förderfähig ist die Verwendung von 
Grundstücken aus dem Vermögen der Ge-
meinde. 

 

Ein Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde bei 
Übertragung eines Grundstücks ins Sonderver-
mögen der Gemeinde (kein Eigentumswechsel) 
wie auch bei Übertragung ins Treuhandvermögen 
eines treuhänderischen Sanierungsträgers (Ei-
gentumswechsel) ist nicht förderfähig. 

 

Verfahrensweise (für Altfälle) bei der "Rücknah-
me" der ins Treuhand- oder Sondervermögen 
überführten gemeindeeigenen Grundstücke mit 
Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde: Wird 
ein  solches Grundstück wieder ins Eigentum der 
Gemeinde "rückübertragen" so kann dies nur auf 
Grundlage einer vollständigen Rückabwicklung 
des aus dem Treuhand-/Sondervermögen gezahl-
ten Wertausgleichs geschehen.  

Begründung: 

Der Zuwendungszweck, der der Einzelbestätigung 
zugrunde liegt, kann nicht erreicht werden. Ein 
Verbleiben des Wertausgleichs bzw. eines Teils 
des Wertausgleichs bei der Gemeinde wäre unge-
rechtfertigt und ist gemäß den allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt-
förderung an Gemeinden (ANBest-G) bzw. den 
Nebenbestimmungen für die Förderung städte-
baulicher Gesamtmaßnahmen (NBest-Städtebau) 
Punkt 9 (Erstattung der Zuwendung, ...)  nicht 
zulässig. 

Eine erneute Wertermittlung entfällt, da es keinen 
Grund zum Behalten des Wertausgleichs gibt. 

B.4.2 Bodenordnung 

Förderfähig sind die Kosten der Maßnahmen, 
die nach den Bestimmungen des Städtebau-
rechts zur rechtlichen oder tatsächlichen Neu-
ordnung der Grundstücke entsprechend den 
Zielen der Gesamtmaßnahme durchgeführt 
werden. 
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 Förderfähig sind auch entsprechende Kosten 

bei einer vertraglichen Regelung. 

B.4.3 Umzug von Betroffenen der städtebaulichen 
Erneuerung 

 Förderfähig sind die Kosten des Umzugs von 
Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung. 
Hierzu gehören die umzugsbedingten Kosten, 
die der Gemeinde selbst oder durch eine ver-
tragliche oder gesetzliche Verpflichtung zur Ent-
schädigung, insbesondere bei der Verwirkli-
chung des Sozialplans (§ 180  BauGB) oder im 
Rahmen des Härteausgleichs (§ 181 BauGB), 
entstehen. Hierzu zählen neben den notwendi-
gen Umzugs- und Verlagerungskosten auch die 
Kosten der Unterbringung in Zwischenunter-
künften sowie Entschädigungen für andere um-
zugsbedingte Vermögensnachteile, wenn und 
soweit diese nicht bei der Bemessung der Ent-
schädigung für einen Rechtsverlust berücksich-
tigt worden sind. 

Zur Förderfähigkeit der Kosten für die Freima-
chung von Wohnungen im Rahmen der Förder-
obergrenze von 70 Euro/m² rückzubauender 
Wohn-/Gewerbefläche im Stadtumbau-Teil-
programm Rückbau siehe Sonderregelungen 
unter B.4.7. 

Umzugskosten sind auch förderfähig unter B.4.3.  

Hierauf wurde nochmals gesondert im Strategie-
papier des MIL „Weiterentwicklung der Stadtum-
baustrategie im Land Brandenburg“ (Dialog Stad-
tumbau vom Juli 2017) hingewiesen. 

 Betriebsverlagerungskosten können bis zu dem 
Betrag gefördert werden, der nach der „De-
minimis-Regelung“ der EU wettbewerbsrecht-
lich unbedenklich ist. 

 

B.4.4 Freilegung von Grundstücken 

 Förderfähig sind: 

Für die Durchführung  von Ordnungsmaßnahmen 
außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungs-
gebieten können Städtebauförderungsmittel ein-
gesetzt werden, soweit durch sie kein bleibender 
Gegenwert erlangt wird (§ 164a Abs. 2 Nr.2 
BauGB). Zur Ermittlung eines möglichen bleiben-
den Gegenwertes ist analog der Verfahrensweise 
im umfassenden Sanierungsverfahren der Bo-
denwert heranzuziehen (vgl. §154 BauGB), der 
sich aufgrund der durchgeführten Ordnungsmaß-
nahme positiv entwickeln kann. Im Idealfall ist 
dieser bleibende Gegenwert bereits im Bestäti-
gungsverfahren durch die Kommune zu ermitteln 
und kostenmindernd anzusetzen. Ist dies nicht 
möglich, ist die ggf. aus der Ordnungsmaßnahme 
resultierende Bodenwerterhöhung bis zum Wert 
der eingesetzten Städtebauförderungsmittel für 
die  Ordnungsmaßnahme im Nachgang dem Son-
der- / Treuhandvermögen wieder zuzuführen. 

(Siehe auch Rundschreiben des LBV Nr. 3/08/05 
vom 28.09.2005) 

B.4.4.1 Abbruch- und Abräumkosten (auch zur Beseiti-
gung von unterirdischen baulichen Anlagen) 
einschließlich Nebenkosten. 

 Der Abbruch von Denkmalen ist nicht förderfä-

Gemäß Artikel 2 (5) der VV Städtebauförderung 
2015 beteiligt sich der Bund nicht an der Finanzie-
rung des Abrisses von Denkmälern. Zur Definition 
von Denkmalen vgl. § 2 (2) BbgDSchG. Dazu 
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hig. zählen gemäß § 2 (2) Nr. 2 BbgD-SchG auch 

Denkmalbereiche. 

Für Gebäude oder technische Anlagen in  Denk-
malbereichen kann  im Einzelfall ein Ausnahme-
antrag zur Förderung des Abrisses an das LBV 
gestellt werden, wenn die Gebäude keinen Denk-
malwert haben und sie nicht zum Denkmalwert 
eines Denkmalbereichs beitragen. 

Der Ausnahmeantrag ist  im Rahmen des Antrags 
auf Bestätigung des Umsetzungsplans zu stellen. 

 

B.4.4.2 die Kosten für Maßnahmen, die für die Ver-
kehrssicherung und Zwischennutzung des 
Grundstücks erforderlich sind, 

 

B.4.4.3 die durch die Beseitigung baulicher Anlagen 
Dritter oder der Gemeinde ausgelösten und von 
der Gemeinde zu tragenden Entschädigungen 
oder Wertverluste.  

 

B.4.5 Sonstige Ordnungsmaßnahmen 

 Förderfähig sind, soweit die Kosten nicht be-
reits anderweitig berücksichtigt worden sind, 

 

B.4.5.1 Aufwendungen, die von der Gemeinde nach § 
150 BauGB zu erstatten sind, 

 

B.4.5.2 Entschädigungen, soweit durch sie kein blei-
bender Gegenwert erlangt wird, 

 

B.4.5.3 Ausgaben für den Härteausgleich (§ 181 
BauGB), 

 

B.4.5.4 sonstige von der Gemeinde im Rahmen der 
Durchführung von Ordnungsmaßnahmen zu tra-
gende Kosten zur Verwirklichung des Sozial-
plans (zum Beispiel Entschädigung nach § 185 
BauGB), 

 

B.4.5.5 Kosten, die von der Gemeinde einer Eigentü-
merin beziehungsweise einem Eigentümer auf-
grund eines Vertrages nach § 146 Absatz 3 
BauGB zu erstatten sind, 

 

B.4.5.6 sonstige Kosten, die bei der Durchführung von 
Ordnungsmaßnahmen entstehen können, 

 

Förderfähigkeit archäologischer Kosten: 

Archäologische Untersuchungen, die keinem 
investiven Vorhaben zugeordnet werden können 
und die im Rahmen einer Ordnungsmaßnahme, 
z. B. einer „archäologischen Ersatzmaßnahme“ 
durchgeführt werden, sind unter B.4.5.6 förderfä-
hig (vgl. hierzu auch B.1.1). „Archäologische Er-
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satzmaßnahme“ in dem Sinne, dass eine Fläche 
intensiver archäologisch erforscht wird und dafür 
auf die Erforschung anderer Flächen verzichtet 
wird. 

B.4.5.7  sonstige Kosten für weitere Maßnahmen, die 
erforderlich sind, damit Baumaßnahmen durch-
geführt werden können. 

Sofern es sich um Maßnahmen zur Sicherung 
von Altbauten oder anderer das Stadtbild prä-
gender Gebäude handelt, können diese in den 
Städtebauförderprogrammen mit bis zu 90 Pro-
zent der förderfähigen Kosten durch Bundes- 
und Landesmittel finanziert werden. Diese er-
höhte Bundes- und Landesbeteiligung ist im 
Rahmen der Zwischenabrechnung gesondert 
darzustellen und nachzuweisen. 

Eine kurzzeitige (auch kurzfristige bzw. temporä-
re) Sicherung zum Schutz der Bausubstanz ist 
zulässig, wenn die Baumaßnahme (B.3) absehbar 
ist, diese aber nicht unmittelbar beginnen kann. 

Wenn hingegen zum Zeitpunkt der notwendigen 
Sicherung absehbar mittel- bis langfristig keine 
Baumaßnahme (Instandhaltung oder Mod.-Inst.-
Maßnahme mit oder ohne Förderung) durchge-
führt werden kann, ist der Umfang der notwendi-
gen Sicherungsmaßnahmen durch die Gemeinde 
festzulegen und mit dem Eigentümer und ggf. der 
Denkmalpflege abzustimmen (nachhaltige Siche-
rung). 

Bauvorbereitente archäologische Untersuchungen 
als gebündelte Ausgleichsmaßnahme für eine 
Baufläche, deren Wiederbebauung Sanierungsziel 
ist, sind gemäß B.4.5.7 StBauFR förderfähig.  

Die Kosten zur Erlangung der Kampfmittelfreigabe 
sind unter folgenden Voraussetzungen förderfä-
hig:  

- die Beseitigung der Kampfmittel ist erfor-
derlich, um die Baumaßnahmen i. R. der 
Gesamtmaßnahme umzusetzen und so-
mit die Sanierungsziele zu erreichen, 

- der Kampfmittelbeseitigungsdienst des 
Landes Brandenburg lehnt die Durchfüh-
rung und Finanzierung der Beseitigung 
schriftlich ab,  

- eine anderweitige Finanzierung dieser 
Ordnungsmaßnahme ist ausgeschlos-
sen. 

B.4.5.8 Kosten für die Bereitstellung von Flächen und 
die Durchführung von Maßnahmen zum Aus-
gleich im Sinne des § 1a Absatz 3 BauGB, so-
weit sie gemäß § 9 Absatz 1a BauGB an ande-
rer Stelle den Grundstücken, auf denen Eingrif-
fe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, 
ganz oder teilweise zugeordnet sind (§ 147 
Satz 2 BauGB). 

 

B.4.5.9 Ein Kontingent für kleinere, die Sanierung be-
gleitende Ordnungsmaßnahmen kann im Rah-
men des Umsetzungsplanes pauschal bis zu 
einer maximalen Höhe von 150 000 Euro zu-
wendungsfähige Gesamtkosten aufgenommen 
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werden. Die Vorhaben des Ordnungsmaßnah-
menkontingents müssen sich aus der städte-
baulichen Zielplanung ableiten. 

 Der Rückbau von vor 1919 in straßenrandparal-
leler Blockrandbebauung errichteten Altbauten 
sowie der Rückbau von Denkmalen sind über 
das Ordnungsmaßnahmenkontingent nicht för-
derfähig. 

Zum Rückbau von Denkmalen und Gebäuden in 
Denkmalbereichen siehe auch Erläuterungen zu 
B.4.4.1 StBauFR 2015. 

 Die Gemeinden prüfen in eigener Verantwor-
tung die ordnungsgemäße Verwendung des 
Ordnungsmaßnahmenkontingents. 

 

B.4.6 Voraussetzung für die Förderung gegenüber 
Dritten ist, dass mit der Ordnungsmaßnahme 
noch nicht begonnen wurde, die betroffene Ei-
gentümerin beziehungsweise der betroffene Ei-
gentümer sich vorher vertraglich gegenüber der 
Gemeinde verpflichtet hat, bestimmte Ord-
nungsmaßnahmen unter Vereinbarung einer 
angemessenen Zweckbindungsfrist durchzu-
führen oder ein Sicherungs- oder Beräumungs-
gebot ergangen ist. 

 

B.4.7 Sonderregelungen für einzelne Programmbe-
reiche: 

 

S+E: Keine Sonderregelungen  

D: Ordnungsmaßnahmen sind nur för-
derfähig im Zusammenhang mit der 
unmittelbaren und mittelbaren Erhal-
tung und Wiederherstellung des his-
torischen Stadtbilds. 

 

STEP:  Keine Sonderregelungen  

STUB: Teilprogramm Rückbau: 

Förderfähig ist der Rückbau leer stehender, 
dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude 
oder Wohngebäudeteile. Zu Wohngebäuden 
gehören auch die Gewerbeflächen in überwie-
gend, das heißt zu mehr als 50 Prozent, zum 
Wohnen genutzter Gebäude. 

Die Förderung erfolgt bis zu einer Förderober-
grenze von: 
 
Bei Zuwendungsbescheiden der Programmjahre 
bis 2009: 

- 50 Euro/m² rückzubauender Wohn-
/Gewerbefläche bei Gebäuden mit weniger 
als sieben Geschossen, 

 

Förderfähig ist der Abriss von Wohngebäuden, die 
aufgrund ihres Zustandes einer Wohnnutzung 
dienen könnten. Im Rahmen des STUB-
Rückbauprogramms ist ein Abriss von Ruinen 
nicht förderfähig. Ob Gebäude einen ruinösen 
Zustand haben, muss durch die Gemeinde im 
Rahmen einer plausiblen bautechnischen Bewer-
tung festgestellt werden und diese zu ihren Akten 
nehmen. 
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- 60 Euro/m² rückzubauender Wohn-
/Gewerbefläche bei Gebäuden ab sieben 
Geschossen. 

Bei Zuwendungsbescheiden ab Programmjahr 
2010: 

- 70 Euro/m² rückzubauender Wohn-
/Gewerbefläche. 

Bei der Berechnung des maximalen Förderbe-
trages können Gewerbeflächen berücksichtigt 
werden, sofern das Gebäude überwiegend zum 
Wohnen genutzt wird. 

Im Rahmen der Rückbauförderung sind insbe-
sondere förderfähig: 

 

- Aufwendungen für die Freimachung von 
Wohnungen, 

- Aufwendungen für den Rückbau unmittelbar 
(Abrisskosten), 

- Aufwendungen für eine einfache Herrich-
tung des Grundstücks zur Wiedernutzung, 
dazu zählt insbesondere die Begrünung, 

- baufachliche Prüfung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auflistung der förderfähigen Kosten im Rahmen 
der Rückbauförderung ist nicht abschließend 
(„insbesondere“). 

Es können z. B. auch Kosten für Ausgleichsmaß-
nahmen im STUB- RB innerhalb der Förderober-
grenze förderfähig sein, wenn sie gemäß B.4.5.8 
StBauFR 2015 förderfähig wären und es sich um 
nachweisbar notwendige Kosten handelt. Nach-
weise, wie z. B. Abstimmungen mit der Unteren 
Naturschutzbehörde, Gutachten usw., sind zur 
Förderakte zu nehmen.  

Der Rückbau von vor 1919 errichteten Gebäu-
den in straßenrandparalleler Blockrandbebau-
ung (Vorderhäuser) oder anderen das Stadtbild 
prägenden Gebäuden sowie der Rückbau von 
denkmalgeschützten Gebäuden und Ruinen ist 
nicht förderfähig. 

In Ortsteilen von Stadtumbaustädten außerhalb 
der Gesamtmaßnahmenkulisse kann der Rück-
bau von überwiegend leerstehenden Wohnge-
bäuden mit Baualter nach 1949, die nicht unter 
Denkmalschutz stehen und keine städtebauli-
che Bedeutung besitzen und einen städtebauli-
chen Missstand darstellen, ausnahmsweise 
(gemäß Nummer 7.3 StBauFR) förderfähig 
sein. Die Gemeinde muss die Ausnahme mit 
Antrag auf Bestätigung des Umsetzungsplanes 
plausibel begründen. 

Bestandteile der Begründungen sind: 

- die Einordnung in die Stadtumbaustrategie, 

- die schriftliche Begründung der Stadt mit 
Lageplan (räumliche Abgrenzung der Ab-
rissfläche, städtebauliche Situation vor und 
nach Abriss) und Fotos des Objektes und 
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der Umgebung des Objektes sowie 

- die schriftliche Erklärung der Grundstücksei-
gentümerin beziehungsweise des Grund-
stückseigentümers zum Abrisswunsch, Ein-
vernehmen mit den Mieterinnen bezie-
hungsweise Mietern und Nichtgeltendma-
chung von Planungsschäden. 

 

Teilprogramm Rückführung der städtischen Inf-
rastruktur 

 
Förderfähig ist die stadtumbaubedingte Rück-
führung der städtischen Infrastruktur sowohl im 
Bereich der sozialen als auch der technischen 
Infrastruktur. 

Gefördert werden die förderfähigen Ausgaben 

- des Rückbaus der technischen Infrastruk-
tur bis zu 50 Prozent, 

- des Rückbaus eines Gebäudes der sozia-
len Infrastruktur bis zu 90 Prozent,  

das heißt, es ist ein Bauherrenanteil von min-
destens 50 Prozent beziehungsweise 
10 Prozent zu leisten. 

 

Sofern keine förmliche Festlegung als Sanie-
rungsgebiet erfolgt, ist zur Ermittlung der för-
derfähigen Kosten der Anpassung der techni-
schen Infrastruktur die analoge Anwendung des 
§ 150 BauGB möglich und eine entsprechende 
Erstattungsleistung unrentierlicher Anpas-
sungskosten gegenüber dem Leistungsträger 
förderfähig. 

 

Teilprogramm Sanierung, Sicherung einschließ-
lich Erwerb von Altbauten 

Förderfähig ist die Sicherung von Gebäuden 
unter der Voraussetzung, dass diese vor 1949 
errichtet wurden (Altbauten), von geschichtli-
cher, künstlerischer oder städtebaulicher Be-
deutung und Bestandteil einer umfassenden 
Altbauaktivierungsstrategie sind, mit dem Ziel 
die historische Baustruktur zu erhalten. 

Förderfähig ist auch der Erwerb von solchen 
Gebäuden (Altbauten) durch die Städte und 
Gemeinden zur Sanierung und Sicherung. 
 
Ansonsten gelten die allgemeinen Rahmenbe-
dingungen von Nummer B.4 dieser Anlage. 
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ASZ: Ordnungsmaßnahmen sind nur förderfähig im 
Zusammenhang mit der Wiedernutzung von 
Grundstücken und von Brachflächen. 

 

KLS: Eine Förderung von erforderlichen Ordnungs-
maßnahmen im Rahmen der Anpassung von 
Daseinsvorsorgeeinrichtungen kann nur im Zu-
sammenhang mit der langfristig erforderlichen 
gemeindeübergreifenden Daseinsvorsorge er-
folgen. Die Grundlagen bilden eine gemeinde-
übergreifende, kooperationsumfassende Be-
standsbilanzierung und eine gemeinsame städ-
tebauliche Zielplanung. 

 

B.5 Herstellung und Änderung von Erschlie-
ßungsanlagen und Freiflächen 

 

B.5.1 Begriffsbestimmungen  

B.5.1.1 Zu den Erschließungsanlagen gehören insbe-
sondere die örtlichen öffentlichen Straßen, We-
ge, Plätze und öffentliche Parkierungsflächen 
(Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen) ein-
schließlich der in diesem Zusammenhang ste-
henden Anlagen zum Zwecke der Beleuchtung. 

 

B.5.1.2 Zu den Freiflächen gehören zum Beispiel Park-
flächen, Grünanlagen, gestaltete Treffpunkte 
für Bewohnerinnen und Bewohner wie öffentlich 
zugängliche Gärten, Spiel- und Aktionsflächen, 
Wasserläufe, Wasserflächen, öffentliche Spiel-
plätze sowie Anlagen und Vorkehrungen gegen 
Naturgewalten und schädliche Umwelteinwir-
kungen einschließlich der in diesem Zusam-
menhang stehenden Anlagen zum Zwecke der 
Beleuchtung. 

Bei gemäß B.3.4 geförderten Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtungen (z.B. Schule oder KITA) erfolgt 
auch die Förderung der zugehörigen Freiflächen 
unter B.3.4 der StBauFR, wenn die Freiflächen 
dem Zweck der Einrichtung dienen und insofern 
dem geförderten B.3.4 Vorhaben zugehörig sind. 
Eine Zuordnung zu B 5.1.2 der StBauFR ist in 
diesen Fällen nicht sinnvoll.  

B.5.1.3 Zu den Erschließungsanlagen und Freiflächen 
gehören auch damit im Zusammenhang ste-
hende sonstige Anlagen wie Zuleitungen von 
Elektrizität, Gas, Wasser oder Wärme, zur Ab-
leitung von Abwässern und zur Beseitigung fes-
ter Abfallstoffe. 

 

B.5.1.4 Sonderbauwerke zur Herstellung und Änderung 
von Erschließungsanlagen und Freiflächen in 
Baulast der Gemeinde sind: 

 

Selbständige Sonderbauwerke gemäß B.5.1.4 
sind als gesonderte Einzelvorhaben durch die 
Gemeinde in den Umsetzungsplan aufzunehmen 
und durch das LBV entsprechend zu prüfen.  

Unselbständige Sonderbauwerke, z.B. wie Anla-
gen zur Straßenentwässerung, Stützmauern usw. 
in einem Straßenbauvorhaben, sind nicht geson-
dert im UPL zu beantragen, aber nachvollziehbar 
abzurechnen. 
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Die Aufzählung der Sonderbauwerke in Punkt 
5.1.4 ist abschließend. 

B.5.1.4.1 Anlagen der Straßenentwässerung wie zum 
Beispiel Regenwassersammelkanal, Regen-
rückhaltebecken, Regenwasservorbehand-
lungsanlagen und Pumpwerke, deren Herstel-
lung oder Erneuerung für die Funktionsfähigkeit 
der Erschließungsanlagen und Freiflächen not-
wendig ist, soweit sie in die Kostenlast der 
Kommunen fallen. 

 

Unter B.5.1.4.1 sind die Sonderbauwerke ge-
nannt, die „zusätzlich“ förderfähig sind 
(vgl.B.5.2.5). Diese Sonderbauwerke haben i.d.R. 
eine großräumigere Funktion im Vergleich zu den 
reinen Oberflächenentwässerungsanlagen.  

Beispiel: Oberflächenentwässerungsanlagen für 
eine Straße beziehen sich ausschließlich auf die 
Entwässerung der Fläche des Straßenraums 
einschließlich Gehwege. 

Ein Regenwassersammelkanal führt z.B. auch die 
Regenwassermengen der Dachflächen der inner-
halb des SG gelegenen Gebäude ab und ist als 
Sonderbauwerk bis zu 100% förderfähig. Werden 
Flächen außerhalb des SG entwässert, sinkt der 
v. H. Satz entsprechend den Anteilen der zu ent-
wässernden Flächen (vgl. B.5.2.4, 5. Absatz). 

B.5.1.4.2 Bautechnisch notwendige Stützmauern sowie 
Stadtmauern. 

 

B.5.1.4.3 Brückenbauwerke, die in der Baulast der Ge-
meinde liegen und durch keine andere Stelle 
gefördert werden. 

 

B.5.1.4.4 Städtebauliche Mehraufwendungen für techni-
sche, selbst nicht förderfähige Anlagen, zum 
Beispiel für Aufwendungen zur städtebaulich 
verträglichen Gestaltung von Versorgungsanla-
gen wie Gestaltung und städtebauliche Integra-
tion von notwendigen Umformerstationen, ober-
irdischen Pumpstationen, Verteilerschränken 
der Telekom. 

 

B.5.1.4.5 Herstellung von öffentlichen Spiel- und Aktions-
flächen und öffentlichen Sport- und Freizeitflä-
chen. 

 

B.5.1.5 Archäologische Kosten 

 Zu den archäologischen Kosten gehören die 
durch Auflage der Denkmalpflege notwendigen 
Aufwendungen bezüglich der archäologischen 
Untersuchung, Begleitung und Dokumentation 
bei der Herstellung und Änderung von Er-
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schließungsanlagen und Freiflächen. 

B.5.2 Umfang der förderfähigen Ausgaben  

B.5.2.1 Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt 
ist, sind die förderfähigen Kosten für Erschlie-
ßungsanlagen und Freiflächen, die in der städ-
tebaulichen Gesamtmaßnahme liegen, in voller 
Höhe, im Übrigen soweit sie der städtebauli-
chen Gesamtmaßnahme dienen, zu 50 Prozent 
förderfähig. Sonderbauwerke, die für das ange-
strebte Gesamtmaßnahmeziel unerlässlich 
sind, die aber aus nachvollziehbaren Gründen 
nicht vollständig innerhalb der abgestimmten 
Förderkulisse liegen beziehungsweise ausge-
führt werden, können vollständig den Kosten 
der Gesamtmaßnahme zugeordnet werden. 

„Auch außerhalb der Förderkulisse können Kosten 
von Vorhaben untereinander verrechnet werden 
(siehe auch B.5.2.4, 4. Absatz). Die Verrech-
nungsmöglichkeit ist dabei beschränkt auf alle 
außerhalb der Förderkulisse gelegenen Vorhaben. 
Die durchschnittliche Einsatzhöhe von 180€/m² 
Städtebauförderungsmitteln darf nicht überschrit-
ten werden. KAG-Beiträge sind außerhalb der 
Gesamtmaßnahme generell zu berücksichtigen.  

 

B.5.2.2 Kosten für Erschließungsanlagen, die über 
Entgelte, Gebühren oder Beiträge finanziert 
werden können, sind nicht förderfähig. Dies gilt 
nicht bei öffentlichen Stellplätzen, für deren 
Förderung der nachgewiesene städtebaulich 
maßnahmebedingte Bedarf maßgebend ist (vgl. 
Nummer 5.3.2). 

Die Kosten eines Einzelvorhabens gemäß B.5, 
das der Gesamtmaßnahme zugeordnet ist, sind 
vorrangig aus Einnahmen (u.a. KAG im verein-
fachten Verfahren) zu finanzieren. Der verblei-
bende Restbetrag ist bis zur Obergrenze von 
180€/m² durch den Einsatz von Städtebauförde-
rungsmittel finanzierbar.  

B.5.2.3 Kosten für Ersatz und die Änderung grund-
stücksbezogener Ver- und Entsorgungsanlagen 
(zum Bei-spiel Wasserversorgungsleitungen 
und Abwasserkanäle) sind bis zu 50 Prozent 
förderfähig, wenn sie durch die städtebauliche 
Gesamtmaßnahme bedingt sind und die zu er-
setzenden Anlagen bei linearer Abschreibung 
noch einen Restwert haben. 

 

B.5.2.4 Die Kosten für die Herstellung und Änderung 
von Erschließungsanlagen und Freiflächen in-
klusive der Kosten der baufachlichen Prüfung 
sind (ohne Grunderwerb und ohne Sonderbau-
werke) bis zu einem Betrag von 180 Euro je 
Quadratmeter umgestalteter Grundfläche (För-
derobergrenze) förderfähig (vgl. Nummer 
14.4.3.1 StBauFR 2015). 

Baunebenkosten sind Bestandteil des Bauvorha-
bens und innerhalb der Kostenobergrenzen för-
derfähig. Die Gemeinde prüft die Förderfähigkeit 
der Baunebenkosten eigenverantwortlich. 

Die Herstellung von öffentlich zugänglichen Toilet-
tenanlagen ist innerhalb der Förderobergrenze 
von 180€/m² förderfähig.  

 Ferner sind innerhalb der Förderobergrenze 
Touristische Leitsysteme im Rahmen eines 
konkreten investiven Vorhabens im Handlungs-
feld B.5 förderfähig (vgl. Nummer B.2.1). 

 

 Ebenfalls unter Einhaltung der Förderobergren-
ze (vgl. Nummer 5.2.4) ist Kunst im öffentlichen 
Raum förderfähig. 

 

 Bei Vorhaben zur Änderung von Erschlie- Die Kosten der Vorhaben innerhalb und außerhalb 
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ßungsanlagen ist zur Einhaltung der Förder-
obergrenze von 180 Euro/m² innerhalb der Ge-
samtmaßnahme eine Verrechnung von Mehr- 
und Minderkosten bezogen auf Vorhaben, die 
nach Inkrafttreten der Städtebauförderungs-
richtlinien vom 9. Juli 2009 (ABl. S. 1515) be-
gonnen wurden, zulässig. 

der Gesamtmaßnahme müssen bei  einer Ver-
rechnung von Mehr- und Minderkosten separat 
betrachtet werden. Eine Vermengung ist nicht 
zulässig (vgl. auch B.5.2.1) 

 Bei Anlagen der Straßenentwässerung sind nur 
die Anteile (Berechnung über die Flächenantei-
le) förderfähig, die der Gebietsentsorgung die-
nen. 

 

 Zu den Kosten nach Absatz 1 gehören unter 
anderem auch die notwendigen Erdarbeiten 
und der Unterbau, die Kosten der Oberflächen-
entwässerung und Gestaltung der Oberflächen 
einschließlich Beleuchtung, Möblierung, Begrü-
nung und die erforderlichen Anpassungsmaß-
nahmen sowie erforderliche Aufwendungen zur 
Sicherstellung barrierefreier Nutzbarkeit. 

 

Zur Unterstützung der Nutzung von Elektrofahrrä-
dern (E-Bikes) sind notwendige investive Maß-
nahmen (z.B. überdachte oder nicht überdachte 
Stellplatzanlagen für E-Bikes inkl.  Lademöglich-
keiten für Akkus) unter folgenden Voraussetzun-
gen förderfähig:  

- Herleitung des Vorhabens aus der abge-
stimmten städtebaulichen Zielplanung und 
den konkreten Zielsetzungen der Gesamt-
maßnahme,  

- Beachtung des integrierten Ansatzes, d.h. 
vorhandene Ressourcen sind zu unterstützen 
und zu ergänzen (z.B. Kombination mit öffent-
lichen Einrichtungen u. sonstigen Standorten, 
die sich aus der angestrebten Verbesserung 
der Innenstadterreichbarkeit ergeben). 

Möglich ist auch die Förderung dieser Maßnah-
men mit den Verfügungsfonds.  

Eine isolierte Förderung der investiven Maßnah-
men zur Unterstützung der Nutzung von Elektro-
fahrrädern ist nicht möglich. 

B.5.2.5 Die Kosten für die Herstellung und die Ände-
rung für die unter Nummer B.5.1.4 genannten 
Sonderbauwerke sind ohne Förderobergrenze 
zusätzlich zu der in Nummer B.5.2.4, erster Ab-
satz genannten Förderobergrenze förderfähig. 

 

B.5.2.6 Die archäologischen Kosten sind bezogen auf 
die Gesamtmaßnahme im Rahmen des im letz-
ten Umsetzungsplan abgestimmten Prozent-
satzes zusätzlich zu der in Nummer B.5.2.4, 
erster Absatz genannten Förderobergrenze för-
derfähig. 

 

Förderfähigkeit archäologischer Kosten: 

Archäologische Untersuchungen, die einem inves-
tiven Vorhaben zuzuordnen sind (z.B. Hochbau-
maßnahme gemäß B.3, Straßenbau gemäß B.5), 
sind unter dem Handlungsfeld B.3 bzw. B.5 för-
derfähig (vgl. hierzu auch B.1.1). 

Der Vomhundertsatz für archäologische Kosten 
bezogen auf die Gesamtmaßnahme gemäß 
B.5.2.6 StBauFR wurde allen Gemeinden mitge-
teilt und ist weiterhin gültig. 
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B.5.3 Öffentliche Parkierungsflächen  

B.5.3.1 Parkierungsflächen sind im Sinne dieser Richt-
linie öffentlich, wenn 

- sie tatsächlich von jeder Person benutzt 
werden können und 

- diese Nutzungsmöglichkeit langfristig gesi-
chert ist, zum Beispiel durch Bebauungs-
plan, straßen-rechtliche Widmung oder Ver-
trag (in der Regel mit dinglicher Sicherung) 
zwischen der Gemeinde und der Eigentü-
merin beziehungsweise dem Eigentümer 
der Anlage. 

 

B.5.3.2 Als städtebaulich maßnahmebedingter Bedarf 
an öffentlichen Stellplätzen der städtebaulichen 
Gesamtmaßnahme werden bis zu 50 Prozent 
der öffentlichen und privaten Stellplätze im Er-
neuerungsgebiet anerkannt, die bei einer erst-
maligen Bebauung des Gebiets entsprechend 
den städtebaulichen Erneuerungszielen auf 
Grundlage der örtlichen Stellplatzsatzung her-
zustellen wären. 

Die Erklärung der Gemeinde zur Einhaltung des 
Grenzwertes von 50 % muss spätestens zur Ab-
rechnung des Vorhabens von der Gemeinde zu 
den Akten genommen und auf Verlangen der 
Bewilligungsstelle vorgelegt werden. 

 

B.5.4 Freiflächen in privatem Eigentum  

B.5.4.1 Förderfähig sind Ausgaben für die Nachbesse-
rung, Umgestaltung und Neuanlage von Frei-
flächen im privaten Eigentum und/oder mit pri-
vater Nutzung innerhalb der städtebaulichen 
Gesamtmaßnahme. 

 

B.5.4.2 Die Kosten für die Nachbesserung, Umgestal-
tung oder Neuanlage von Freiflächen sind bis 
zu einem Betrag von 150 Euro je Quadratmeter 
umgestalteter Grundstücksfläche förderfähig 
(maximale förderfähige Kosten). Nummer 
B.5.2.5 gilt entsprechend. 

 

B.5.4.3 Die Eigentümerin beziehungsweise der Eigen-
tümer hat einen Finanzierungsanteil von 80 
Prozent der förderfähigen Kosten aufzubringen. 

 

Freiflächen in privatem Eigentum bzw. mit privater 
Nutzung können mit bis zu 20 % gefördert wer-
den. Freiflächen in privatem Eigentum, die einer 
öffentlichen Nutzung mit einer Zweckbindung von 
25 Jahren gewidmet werden, sind mit einem För-
dersatz gemäß B.5.2.1 förderfähig. 

B.5.5 Verfügungsfonds 

 Nach Nummer 4.2 der Förderrichtlinie können 
Städtebauförderungsmittel anteilig auch durch 
ein lokales Gremium mit der Zielrichtung dieses 
Handlungsfeldes ausgereicht werden. Siehe 
hierzu auch Handlungsfelder B.2 und B.3. 

Verfügungsfonds sind (bei Inanspruchnahme) 
unter Zuordnung zu den Handlungsfeldern B.2, 
B.3 (s. dort) und B.5 als separates Vorhaben im 
Umsetzungsplan und der ZWA darzustellen. Ein 
Verfügungsfonds ist im Handlungsfeld B.5 nur 
bestätigungsfähig, wenn der Verfügungsfonds in 
der städtebaulichen Zielplanung (INSEK, Sanie-
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 rungs-, STU-Plan, IEK(IHK)-STEP, städtebauliche 

Zielplanung ASZ usw.) berücksichtigt und die 
Ziele dargestellt werden, die mit dem Verfügungs-
fonds erreicht werden sollen. Nicht förderfähig 
innerhalb des Verfügungsfonds sind z.B. begon-
nene Vorhaben sowie Bewirtschaftungs-, Pflege- 
und Instandhaltungskosten (vgl. u.a. auch Punkt 
6.5 StBauFR).  

Die Kofinanzierung der Städtebaufördermittel 
erfolgt auf der Fondsebene, d. h. die Kofinanzie-
rungsmittel sind im Vorfeld in den Fonds einzu-
stellen. Eine Verfahrensweise, in der der Verfü-
gungsfonds 50 % fördert und die nicht durch den 
Verfügungsfonds finanzierten Projektkosten vom 
Antragsteller aufzubringen bzw. nachzuweisen 
sind, ist nicht zulässig. 
 

B.5.6 Es gilt eine Zweckbindung von 25 Jahren. Bei 
baulich-investiven Vorhaben unterhalb von 26 
000 Euro beträgt sie zehn Jahre. 

 

B.5.7 Sonderregelungen für einzelne Programmbe-
reiche: 

S+E: Keine Sonderregelungen 

D: Keine Sonderregelungen 

STEP: Keine Sonderregelungen 

STUB: Keine Sonderregelungen 

ASZ: Keine Sonderregelungen 

KLS: Keine Sonderregelungen 

 

 


